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Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung
21 — Gewerbeflache Espenau "GE 0Ostlich der Bahnstrecke™

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung
Bezeichnung der Gewerbeflache Espenau "GE 6stlich der Bahnstrecke"
Festlegung

SUP-ID 21

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Espenau

Ortsteil(e) Hohenkirchen, Ménchehof

Flache geplant 13,09 ha | Flache festgelegt | -
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden
Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Archiv- und seltene Béden Kennnummer: A
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 3,82 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der Betroffenheit von insgesamt ca. 6,5 ha des Schutzgutes Flache, Boden (Archiv- und
seltene Béden & Boden mit extremen Standorteigenschaften) und des relativ geringen Flachenanteils
des Schutzgutes, insbesonder der Archiv- und seltenen Bdden, ist von erheblichen Auswirkungen der
Planung auf das Schutzgut auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Flache, Boden
Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Bdden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,66 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der Betroffenheit von insgesamt ca. 6,5 ha des Schutzgutes Flache, Boden (Archiv- und
seltene Boden & Boden mit extremen Standorteigenschaften) und des relativ geringen Flachenanteils
des Schutzgutes, insbesonder der Archiv- und seltenen Boden, ist von erheblichen Auswirkungen der
Planung auf das Schutzgut auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 43,74 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mdgliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Auf3en auf den
jenseits der Bahntrasse und der Kreisstral3e angrenzenden Regionalen Griinzug gering. Der Konflikt
steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.
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Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Espenau Kennnummer: 633007
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 16,83 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Espenau Kennnummer: 633007
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschéatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 1l1I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-013

Schutzzone llI

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 13,06 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits Bestandteil des RPN 2009 war, befindet sich
komplett in der Schutzzone IlIA eines Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung
und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fiur eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fir eine gewerblich-industrielle Nutzung
ertffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
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Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung liberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist von einer erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden
(Archiv- und seltene Béden sowie Boden mit extremen Standorteigenschaften) auszugehen.
Potentielle Konflikte mit weiteren Schutzgitern (Mensch, Wasser) liegen vor, sind auf Ebene der
Regionalplanung jedoch nicht abschlieend klar- und bewertbar.

Raumordnerische Abwéagung

Eine Reduzierung der Flache zur Minimierung der erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes
Boden steht in Widerspruch zu den siedlungsplanerischen Zielen, da eine Anbindung an bestehende
Infrastrukturen dann nicht mehr gegeben ist. In der Gesamtabwéagung wird die Flache aus
raumordnerischer Sicht daher als ungeeignet angesehen und nicht in den Regionalplanentwurf
aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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42 — Gewerbeflache Calden "GE ehemaliger Flugplatz"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Calden "GE ehemaliger Flugplatz"

Festlegung

SUP-ID 42

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Calden

Ortsteil(e) Calden

Flache geplant 71,55 ha | Flache festgelegt | 71,55 ha
Festlegung im Flughafen Bestand

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 17,14 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der Lage der Konfliktbereiche auf dem Gelandes des ehemaligen Flughafens Kassel-
Calden, konnen die Auswirkungen auf das betroffene Schutzgut, trotz der Flachengrol3e, insgesamt
als gering angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Prifkriterium: Naturdenkmal

Gebietsbezeichnung: Calder Wiese Kennnummer: 3633125
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 50 m

Bewertung des Konflikts:
Aufgrund der ortlichen Situation ist eine mittlere visuelle Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die
Planung zu erwarten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Grinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 25,71 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mdgliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Auf3en auf den
angrenzenden Regionalen Griinzug gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht
entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Calden Kennnummer: 633005
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 279 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 1,26 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalinahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:

(wirtschaftsbestimmend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 0,61 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintréchtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
Als potenzielle MaZnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
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Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone I11/2+IV

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 633-123

Quialitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 71,55 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich in der qualitativen Schutzzone IV eines
Heilguellenschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsatzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, inshesondere auch fur eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Da es sich bei
der Planung um die Umnutzung des ehemaligen Flugplatzgelandes handelt, ist nicht davon
auszugehen, dass der potentielle Konflikt auf der nachsten Planungsebene tatsachlich ein Problem
auslost.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Fir das das Vorhaben wurden in der SUP mdogliche Umweltkonflikte in den Schutzgitern Boden,
Flache; kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter; Menschen sowie Wasser ermittelt. Die zu
erwartende Beeintrachtigung der Umwelt ist ausnahmslos nicht als erhebliche Beeintrachtigung zu
bewerten. Einige Umweltauswirkungen kénnen erst auf der nachfolgenden Planungsebene erfolgen,
da dafur wesentliche Rahmenbedingungen erst dort konkretisiert werden. Unter Bertcksichtigung der
betroffenen Schutzgiter kann eine Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete
Mafnahmen voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache ist bereits durch einen rechtskraftigen Bebauungsplan fiir eine gewerbliche
Nutzung gesichert. GemaR Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale
Entwicklung Voraussetzung fur die Inanspruchnahme der Flache; sie ist als gewerblicher
Schwerpunkt festgelegt. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen
und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRlende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

45 - Gewerbeflache Hofgeismar "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Hofgeismar "GE Sid"

Festlegung

SUP-ID 45

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Hofgeismar, St.

Ortsteil(e) Hofgeismar

Flache geplant 19,21 ha | Flache festgelegt | 14,96 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorbehaltsgebiet fur
RPN 2009 besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 18,26 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der Betroffenheit von ca. 18,5 ha ist von einer erheblichen Beeintrachtigung des
Schutzgutes auszugehen. Auch der hohe Anteil von Flachen des betroffenen Schutzgutes im nahen
Siedlungsumfeld (bis 300 m) von knapp 65 %, andert insgesamt nichts an der anzunehmenden
erhebllichen Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die Planung.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Hofgeismar Kennnummer: 633013
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 11,76 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Hofgeismar Kennnummer: 633013
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 33m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umweltbelange hinsichtlich
der Inanspruchnahme des Schutzgutes Boden im Gesamtumfang von ca. 18,5 ha auszugehen.
Potentielle weitere Beeintrachtigungen von Schutzgitern (Mensch) sind auf Ebene der
Regionalplanung nicht abschlielBend bewert- und abschatzbar.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets und stellt die einzige
gewerbliche Bauflache fir das Mittelzentrum dar. Um die erheblichen Beeintrachtigungen mit dem
Schutzgut Boden zu minimieren, wird die Flache reduziert in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
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46 — Gewerbeflache Lohfelden Crumbach "Am Bergshauser Weg"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Lohfelden Crumbach "Am Bergshauser Weg"
Festlegung

SUP-ID 46

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Lohfelden

Ortsteil(e) Crumbach

Flache geplant 15,28 ha | Flache festgelegt | 15,28 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 14,97 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mdgliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Auf3en auf die
Funktionen des angrenzenden Regionalen Griinzugs gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des
Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

FFH-Vorprifung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich gering. Sie kann
ggof. auf nachfolgender Planungsebene durch geeignete Maflinahmen weiter vermindert oder
vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Es ist eine geringe bis moderate Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird
unverandert beibehalten.
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66 — Gewerbeflache Twistetal Berndorf "Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Twistetal Berndorf "Nord"

Festlegung

SUP-ID 66

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Twistetal

Ortsteil(e) Berndorf

Flache geplant 4,41 ha | Flache festgelegt | 4,41 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Twistetal Kennnummer: 635018
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 16,47 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Twistetal Kennnummer: 635018
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone I11B

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 635-010

Schutzzone I1IB

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,41 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits Bestandteil des RPN 2009 ist, befindet sich
komplett in der Schutzzone 1lIB eines Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung
und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung.

Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fiir eine
gewerblich-industrielle Nutzung er6ffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Twiste mit Wilde, Watter und Aar (DE-4620-304)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 347 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind Wohnsiedlungsflachen, landwirtschaftliche Hof- und
Gebaudeflachen, Industrie- und Gewerbeflachen, eine Stromtrasse, die L 3297 und die B 252
gelegen. Siedlungsflachen und landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen befinden sich zudem
ndrdlich, stidlich und westlich des Vorranggebiets. Die L 3297 und Stromtrassen verlaufen nérdlich
und westlich, sowie Bahnschienen ndérdlich der Planung.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Schadstoffemissionen der Planung kdnnen
gaof. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische Malnahmen vermieden werden, die erst
bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfiir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets fir értliches Gewerbe.
Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.
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Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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70 — Gewerbeflache Kirchheim "An der A7"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Kirchheim "An der A7"

Festlegung

SUP-ID 70

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Kirchheim

Ortsteil(e) Kirchheim

Flache geplant 4,79 ha | Flache festgelegt | 4,79 ha
Festlegung im Vorranggebiet Siedlung Bestand, Vorbehaltsgebiet fiir besondere
RPN 2009 Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Kirchheim Kennnummer: 632011
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,62 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative
Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen zu vermeiden bzw.
zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise

Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche Festsetzungen zur Bauweise
in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Kirchheim Kennnummer: 632011
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.
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Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 632-028

Schutzzone llI

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,79 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone IlIA eines
Trinkwasserschutzgebietes, wobei es sich um die Umwandlung einer ehemaligen Siedlungsflache
handelt. In der Schutzzone Ill samt ihren weiteren Untergliederungen ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fir eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung lberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlieBende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Ilhre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzgiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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77 — Gewerbeflache Schwalmstadt Treysa, Florshain "Gewerbegebiet an der
A49"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Schwalmstadt Treysa, Florshain "Gewerbegebiet an der A49"

Festlegung

SUP-ID 77

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Schwalmstadt, St.

Ortsteil(e) Florshain, Treysa

Flache geplant 36,18 ha Flache festgelegt | 27,42 ha

Festlegung im Vorranggebiet fir Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiet fiir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorranggebiet fur Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fur
Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fur Forstwirtschaft, BundesfernstralRe
mindestens vierstreifig Planung

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,49 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 1,5 ha dar. In
Anbetracht der GroRRe der betroffenen Flache, kénnen die Auswirkungen auf das betroffene
Schutzgut als gering angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Schwalmstadt Kennnummer: 634022
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 395 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 10,16 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die
Ausgestaltung des Abbauvorhabens durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst
auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 17,16 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverdndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 0,94 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintréchtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prafkriterium: Naturschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Biedenbacher Teiche bei Kennnummer: 1634009

Florshain

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 4,42 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch den Bau der Bundesautobahn A 49, die durch die
Planungsflache und in unmittelbarer Nahe ¢stlich entlang des NSGs verlaufen wird.

Bewertung des Konflikts:

Sudwestlich der geplanten Gewerbeflache befindet sich das Naturschutzgebiet (NSG) "Biedenbacher
Teiche bei Florshain". Das NSG ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als
wesentlicher Bestandteil eines grof3raumigen tberortlichen Biotopverbundsystems eine hohe
naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Schutzzweck des NSGs ist die dauerhafte Sicherung der
insbesondere aus botanischer und ornithologischer Sicht und fir Amphibien wertvollen Still- und
FlieRgewasser, weiterer Schutzzweck ist die Fernhaltung von Stérungen. Zur Vermeidung von
erheblichen Beeintrachtigungen ist eine ca. 300 m breite Pufferzone zwischen dem geplanten
Gewerbegebiet und dem NSG erforderlich. Die Planungsflache ist deshalb so weit zuriickzunehmen,
dass die Pufferzone eingehalten wird.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Der Konflikt mit dem NSG lasst sich nur I6sen, indem die Planungsflache im Siiden so weit
zurickgenommen wird, dass eine ca. 300 m breite Pufferzone zum NSG eingehalten wird.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Wieragrund von Schwalmstadt (DE-5120-301)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 941 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem VRG und dem FFH-Gebiet verlauft die B 454a, die im Bau befindliche BAB A 49 und
einzelne landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen. Die Planung ist im Norden, Osten und Westen
von wenigen weiter entfernten Siedlungsflachen umgeben. Im Westen am Rand der Siedlung
befindet sich ein Klinikum. Nach Norden verlduft die K 102.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Es kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des Schutzgutes Mensch durch
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen sowie durch die optische Wirkung der Planung
erfolgen, da die Art der gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die
Planausweisung noch nicht festgelegt werden. Hinsichtlich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die
biologische Vielfalt ist mit erheblichen Beeintrachtigungen durch die Planung zu rechnen, da die
erforderliche Pufferzone von ca. 300 m zum Naturschutzgebiet "Biedenbacher Teiche bei Florshain"
nicht eingehalten wird. Der Konflikt Iasst sich jedoch l6sen, indem die Planungsflache im Siden um
ca. 8 ha reduziert wird.
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Raumordnerische Abwéagung

Die Inanspruchnahme eines Teils der Flache fiir eine gewerbliche Nutzung wurde per Abweichung
2019 zugelassen. GemalR Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale
Entwicklung Voraussetzung fur die Inanspruchnahme der Flache. Aufgrund der Lage an der
Uberregionalen Entwicklungsachse der BAB 49 und am Autobahnanschluss ist sie im
Regionplanentwurf als Regionales Logistikzentrum Planung festgelegt. Die Planungsfléche wird
aufgrund der erheblichen Beeintrachtigung des Schutzguts Tiere, Pflanzen und die biologische
Vielfalt reduziert in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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78 — Gewerbeflache Schwalmstadt Treysa "Mitte"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Schwalmstadt Treysa "Mitte"

Festlegung

SUP-ID 78

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Schwalmstadt, St.

Ortsteil(e) Treysa

Flache geplant 5,81 ha | Flache festgelegt | 5,81 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,49 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine kleinflachige Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 1,5
ha dar. In Anbetracht der GroR3e der betroffenen Flache sowie des hohen Vorkommens von Flachen
des Schutzgutes im Umfeld des Plangebietes, konnen die Auswirkungen auf das betroffene
Schutzgut als gering angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Luft, Klima

Prufkriterium: Vorbehaltsgebiet fur besondere Klimafunktionen

Gebietsbezeichnung: Vorbehaltsgebiet fir besondere Kennnummer:
Klimafunktionen

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,81 ha

Bewertung des Konflikts:

Laut der Landesweiten Klimaanalyse Hessen (IMA, 2022) beeintrachtigt die Planungsflache ein
bodennahes Stromungssystem geringer Intensitat, welches Relevanz fir die Bellftung und
Abklhlung eines thermisch belasteten Siedlungsgebietes hat.

Das VBG fur besondere Klimafunktionen speist sich aus den Hochflachen sudlich von Schwalmstadt
und dem Auenbereich der Schwalm. Die Planungsflache schlief3t sich direkt nordéstlich an eine
bestehende Gewerbeflache an und bildet einen Liickenschluss zum Ortsrand. Das Strdmungssystem
wird durch die randliche Inanspruchnahme nicht erheblich beeintrachtigt. Aus siedlungsklimatischer
Sicht von einer eher geringen Beeintréachtigung auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Schwalmstadt Kennnummer: 634022
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 15,83 ha
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Schwalmstadt Kennnummer: 634022
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Schwalm Kennnummer: 2634012

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 28,27 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden, da an das Landschaftsschutzgebiet an mehreren Stellen
Vorranggebiete Industrie und Gewerbe bzw. Siedlung Bestand direkt anschlie3en oder sich in
unmittelbarer N&he befinden.

Bewertung des Konflikts:

Nordlich und dstlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Schwalm", das zudem als EU-Vogelschutzgebiet "Schwalmniederung bei
Schwalmstadt" ausgewiesen ist. Das Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung
festgesetztes Gebiet, das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen tberdrtlichen
Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene
erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des
Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen
kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung
unveréndert beibehalten werden.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Schwalmniederung bei Schwalmstadt (DE-5121-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 9 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem VSG liegt ein Umspannwerk und Stromtrassen, in das VSG, sowie
nach Suden verlaufend. Im Westen der Planung befinden sich Bahnschienen, die L 3145 und im
Westen und Norden die B 454. Industrie- und Gewerbeflachen und Siedlungsflachen sind sidlich,
westlich und ndérdlich gelegen, sowie Sportanlagen westlich.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Kollisionen von Vogeln lassen sich durch geeignete MalRnahmen an den Geb&auden vermeiden, die
auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenauswei-sungen noch nicht erkennbar sind.

Des Weiteren lassen sich Beeintrachtigungen durch Kulissenwirkung durch eine Anpassung des
Flachenzuschnitts der Planung in Bereiche aulRerhalb des spezifischen Wirkraumes vermeiden.
Beeintrachtigungen durch optische Stérreize der Planung kdnnen ggf. auf nachgelagerter
Planungsebene durch Malinahmen vermindert oder vermieden werden, die erst bei weiterer
Konkretisierung der Planung erkennbar sind (bspw. Sichtschutzpflanzungen, Sichtschutzwalle)

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierflr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes. Sie wird aus
raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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81 — Gewerbeflache Homberg "Gewerbegebiet Stud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Homberg "Gewerbegebiet Sid"

Festlegung

SUP-ID 81

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Homberg (Efze), St.

Ortsteil(e) Homberg

Flache geplant 7,38 ha | Flache festgelegt | 7,38 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft
RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

| Es ist kein Prifkriterium von der Festlegung betroffen.

FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Knull (DE-5022-401)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 36 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem VSG liegen im Osten lediglich kleine Flachen gemischter
Nutzung, teils liegt es auch direkt an. Nordlich grenzt die Planung an ein grof3es Industrie- und
Gewerbegebiet. Sudlich und westlich grenzen Ackerflachen mit einer dahinterliegenden Industrie-
und Gewerbefléache an. Im Nordwesten verlaufen die B 254 und die B 323.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch akustische Storreize der Planung kénnen
ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch Malinahmen vermindert oder vermieden werden, die
erst bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind (bspw. Larmschutzpflanzungen,
Bauzeiten aul3erhalb der Brutzeit, Larmschutzwélle).

FFH-Gebiet Standortiibungsplatz Homberg/Efze (DE-4922-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 36 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet liegen im Osten lediglich kleine Flachen
gemischter Nutzung, teils liegt es direkt an. Nordlich grenzt die Planung an ein grof3es Industrie- und
Gewerbegebiet. Stdlich und westlich grenzen Ackerflachen mit einer dahinterliegenden Industrie-
und Gewerbeflache an. Im Nordwesten verlaufen die B 254 und die B 323.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmallnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen durch Veranderungen des Wasserhaushalts sowie
durch Staubemissionen ist auf nachgelagerter Pla-nungsebene bei weiterer Konkretisierung der
Planung ggf. die Anordnung entsprechender technischer MaRnahmen erforderlich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnten keine auf regionalplanerischer Ebene relevanten
Beeintrachtigungen der Umwelt festgestellt werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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82 — Gewerbeflache Grebenstein Burguffeln "Interkommunales Gewerbegebiet"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Grebenstein Burguffeln "Interkommunales Gewerbegebiet"

Festlegung

SUP-ID 82

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Grebenstein, St.

Ortsteil(e) Burguffeln

Flache geplant 6,68 ha Flache festgelegt | 6,68 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiet fiir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorranggebiet fir Landwirtschaft, Fernverkehrsstrecke
Planung

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,17 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 2 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kdnnen als mittel angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Immenhausen Kennnummer: 633014
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,29 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MalRhahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Immenhausen Kennnummer: 633014
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 161 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Naturschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Rothenberg bei Burguffeln Kennnummer: 1633011

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,04 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das noérdlich der Planungsflache gelegene VRG
luG Bestand.

Bewertung des Konflikts:

Westlich der geplanten Gewerbeflache befinden sich zwei Teilflachen des Naturschutzgebietes
"Rothenberg bei Burguffeln". Das Naturschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes
Gebiet, das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen tberortlichen
Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene
erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des
Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieBend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Naturschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da
dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unveréndert
beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 111(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-026

Schutzzone IIIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,68 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone IlIA eines
Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung Uberhaupt besteht.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser
Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-025

Schutzzone 1A

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,59 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone IlIA eines
Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsatzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, inshesondere auch fur eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung lberhaupt besteht.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Rothenberg bei Burguffeln (DE-4522-302)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 132 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Nordlich sind Industrie- und Gewerbeflachen unmittelbar an die Planung anliegend. Siedlungsflachen,
landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen und die L 3233 befinden sich 6stlich. Bahnschienen
verlaufen ndrdlich, dstlich und stdlich der Planung. Stidwestlich der Planung befindet sich eine
Stromtrasse, welche das sidliche Teilgebiet des FFH-Gebiets im Nordosten schneidet.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Staub- und Schadstoffemissionen sowie
Beeintrachtigungen des Wasserhaushalts der Planung kdnnen ggf. auf nachgelagerter
Planungsebene durch technische MalRnahmen vermieden werden, die erst bei weiterer
Konkretisierung der Planung erkennbar sind.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fir das Schutzgut
Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzgiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MaRnahmen
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voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache gepruft werden, um die Umweltauswirkungen zu
verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets. Die Inanspruchnahme
der Flache fir eine gewerbliche Nutzung wurde per Abweichung 2013 zugelassen. Gemaf Kapitel
3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale Entwicklung Vorraussetzung fur die
Inanspruchnahme der Flache. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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83 — Gewerbeflache Trendelburg Deisel "Erweiterung Gewerbegebiet Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Trendelburg Deisel "Erweiterung Gewerbegebiet Sid"

Festlegung

SUP-ID 83

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Trendelburg, St.

Ortsteil(e) Deisel

Flache geplant 4,58 ha Flache festgelegt | 4,58 ha

Festlegung im Vorranggebiet fir Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiet fiir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorranggebiet fiir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir
Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,56 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 5 ha dar.
Aufgrund des hohen Anteils von Flachen des betroffenen Schutzgutes im nahen Siedlungsumfeld (bis
300 m) von gut 70 %, kdnnen die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut als mittel
angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Trendelburg Kennnummer: 633025
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 4,94 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Trendelburg Kennnummer: 633025
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 21m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalBnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Diemel Kennnummer: 2633002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 14,82 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das nordwestlich der Planungsflache gelegene
VRG IuG Bestand und die Bundesfernstrafle (B 83), die norddstlich direkt entlang der Planungsfléache
verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Im Sidosten grenzt an die geplante Gewerbeflache unmittelbar das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Diemel" an, das wesentlicher Bestandteil eines gro3rAumigen tberortlichen
Biotopverbundsystems ist. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen
Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend
bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen
oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann,
kann die Planung unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

FFH-Gebiet Flohrberg und Ohmsberg bei Deisel (DE-4422-304)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 289 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet verlauft eine Stromtrasse. Durch den westlichen Teil des
FFH-Gebiets quert von Norden nach Siiden ebenfalls eine Stromtrasse. Zwischen der Planung und
dem nordlich gelegenen Teil des FFH-Gebietes sind Industrie- und Gewerbeflachen und
Siedlungsflachen gelegen. Die B 83 verlauft nordlich, éstlich unmittelbar angrenzend und siiddstlich
des Vorranggebiets. Nordlich befinden sich zudem Siedlungsflachen, 6stlich Gebaudeflachen.

Bewertung des Konflikts:
Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
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erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

FFH-Gebiet Holzapetal (DE-4422-350)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 836 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet ist eine kleinrdumige Siedlungsflache gelegen.
Siedlungs- und Industrie- und Gewerbeflachen befinden sich nordlich. Die B 83 verlauft nérdlich,
Ostlich unmittelbar angrenzend und sidoéstlich des Vorranggebiets. Eine Stromtrasse verlauft
ndrdlich, westlich und siidlich. Im Osten sind zudem wenige Gebaudeflachen gelegen.
Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fur das Schutzgut
Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschéatzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die Umweltauswirkungen zu
verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets. Mit dem hiernach
maglichen neuen Flachenzuschnitt soll eine Verbesserung der ErschlieRung des bestehenden
Gewerbegbietes und Fléche fir betriebliche Eigenentwicklung erméglicht werden. Unter Wiirdigung
dieser Aspekte wird der Belang des Schutzguts Boden zuriickgestellt und die Planungsflache in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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86 — Gewerbeflache Bad Karlshafen "Erweiterung Gewerbegebiet"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bad Karlshafen "Erweiterung Gewerbegebiet"
Festlegung

SUP-ID 86

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Bad Karlshafen, St.

Ortsteil(e) Helmarshausen

Flache geplant 5,41 ha | Flache festgelegt | 5,41 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorbehaltsgebiet fur
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Bedeutsame Landschaft

Gebietsbezeichnung: Reinhardswald Kennnummer: 264
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,37 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Erweiterung im direkten Anschluss an die bebaute Ortslage dar.
Aufgrund der geringen FlachengrofRe im Verhéaltnis zum Gesamtraum der bedeutsamen Landschaft
Reinhardswald ist von einer geringen Beeintrachtigung des Schutzgutes auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Karlshafen Kennnummer: 633002
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 11,21 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmaRnhahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Karlshafen Kennnummer: 633002
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,25 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Diemel Kennnummer: 2633002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 13,48 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das sidlich der Planungsflache gelegenen VRG
luG Bestand und das nordéstlich gelegene VRG Siedlung Bestand.

Bewertung des Konflikts:

Westlich und ndrdlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Diemel". Das Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes
Gebiet, das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines grol3raumigen tberdrtlichen
Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene
erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des
Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen
kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung
unverandert beibehalten werden.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Vorranggebiet fir Natur und Landschaft (auBerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VRG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auBBerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 0,87 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das nordéstlich der Planungsflache gelegene VRG
Siedlung Bestand, das teilweise direkt an den Kegelsgraben angrenzt.

Bewertung des Konflikts:

Nordlich der geplanten Gewerbeflache, liegt in ca. 170 m Entfernung der Kegelsgraben, ein Bereich,
der im funktionalen Zusammenhang mit der Diemel steht und im Rahmen des Biotopverbund-
Konzepts als wertvolles Biotop der FlieRgewéasser- und Auen-Lebensraume ermittelt wurde. Der
Kegelsgraben ist wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen Uberértlichen Biotopverbundsystems
und er hat eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Auf Regionalplanebene erfolgt keine
Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes.
Es kann deshalb nicht abschlieBend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des
FlieRgewassers durch Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-006

Schutzzone il

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,41 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das in wesentlichen Teilen bereits Bestandteil des RPN
2009 war, befindet sich komplett in der Schutzzone IlIA eines Trinkwasserschutzgebietes. In dieser
Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundséatzlich mdéglich.
Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen,
insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf
Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdéglichkeit fir eine
gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfiir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets fur drtliches Gewerbe.
Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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88 — Gewerbeflache Wolfhagen Breuna "IKZ Niederelsungen"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Wolfhagen Breuna "IKZ Niederelsungen”

Festlegung

SUP-ID 88

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Breuna, Wolfhagen, St.

Ortsteil(e) Breuna, Niederelsungen

Flache geplant 12,45 ha Flache festgelegt | 12,45 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir den Grundwasserschutz, Vorranggebiet fir

RPN 2009 Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet
oberflachennaher Lagerstatten

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,99 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes von ca. 8 ha dar, so dass insgesamt
eine erhebliche Beeintrdchtigung des Schutzgutes angenommen werden kann.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 8,40 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umwelt hinsichtlich der
Betroffenheit des Schutzgutes Boden im Gesamtumfang von ca. 8 ha auszugehen. Weitere
potentielle Umweltkonflikte (Mensch) sind auf Ebene der Regionalplanung nicht abschlie3end bewert-
und abschatzbar.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets an der tUberrregionalen
Entwicklungsachse der BAB 44 unmittelbar an der Autobahnabfahrt. Es ist bereits ein eingefiihrter,
interkommunal entwickelter Standort fur Logistikbetriebe. Die Flache ist im Regionalplanentwurf als
gewerblicher Schwerpunkt und Regionales Logistikzentrum Bestand festgelegt. Gemaf Kapitel 3.1.2,
Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale Entwicklung Vorraussetzung fur die
Inanspruchnahme der Flache. Von der Planungsflache wird das Schutzgut Boden erheblich
beeintrachtigt; eine Reduzierung der Flache um den Konflikt zu minimieren, wirde keinen sinnvollen
Flachenzuschnitt erméglichen. Unter Wirdigung dieser Aspekte wird der Belang des Schutzgutes
Boden zurtickgestellt. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen
und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.
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96 — Gewerbeflache Wolfhagen "Gewerbegebiet Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Wolfhagen "Gewerbegebiet Nord"

Festlegung

SUP-ID 96

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Wolfhagen, St.

Ortsteil(e) Wolfhagen

Flache geplant 4,98 ha | Flache festgelegt | 4,98 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden
Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,11 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planung stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache, Boden im Gesamtumfang von ca. 4
ha dar, wobei die einzelnen Auswirkungen der Planung als mittel (Ertragssichere Bdden) bzw. gering
(Bdden mit extremen Standorteigenschaften) anzunehmen sind, so dass insgesamt von einer
mittleren Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache Boden ausgegangen werden kann.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Flache, Boden
Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Boden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,84 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planung stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache, Boden im Gesamtumfang von ca. 4
ha dar, wobei die einzelnen Auswirkungen der Planung als mittel (Ertragssichere Bdden) bzw. gering
(Boden mit extremen Standorteigenschaften) anzunehmen sind, so dass insgesamt von einer
mittleren Beeintrdchtigung des Schutzgutes Flache Boden ausgegangen werden kann.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Wolfhagen Kennnummer: 633028
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,51 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.
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Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Wolfhagen Kennnummer: 633028
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 117 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fiir das Schutzgut
Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berilicksichtigung der betroffenen Schutzgtiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malihahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die Umweltauswirkungen zu
verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets fir ortsansassiges
Gewerbe. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und
beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRlende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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99 — Gewerbeflache Eichenzell Kerzell "Logistikpark Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Eichenzell Kerzell "Logistikpark Sad"
Festlegung

SUP-ID 99

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Eichenzell

Ortsteil(e) Kerzell

Flache geplant 7,97 ha | Flache festgelegt | 7,97 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 21,37 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Aul3en auf das angrenzende
Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Eichenzell Kennnummer: 631006
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 22,93 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Eichenzell Kennnummer: 631006
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Seite 43



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 4,64 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch eine Schienenfernverkehrsstrecke, die zwischen der
Planungsflache und dem Landschaftsschutzgebiet verlauft. Ebenfalls zwischen der Planungsflache
und dem Landschaftsschutzgebiet, direkt an das LSG angrenzend, befindet sich ein Vorranggebiet
Siedlung Bestand (Ortslage von Kerzell). Dariiber hinaus liegt norddstlich der Planungsflache bereits
eine Gewerbeflache, die wiederum in norddstlicher Richtung erweitert werden soll (Gewerbeflache
Eichenzell Léschenrod "Logistikpark Nord"; Projekt-1D 100). In rdumlicher Néhe befindet sich zudem
eine Bundesautobahn (A 66).

Bewertung des Konflikts:

Westlich und ndrdlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Fulda", das wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen Uberdrtlichen
Biotopverbundsystems ist. In unmittelbarer Nahe des Landschaftsschutzgebietes bestehen bereits
Vorbelastungen (Schienenfernverkehrsstrecke, VRG Siedlung Bestand, VRG luG Bestand +
Planung, Bundesautobahn), so dass eine Kumulierung von Beeintrachtigungen nicht auszuschlieRen
ist. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der
genauen Ausgestaltung des geplanten Gewerbegebiets. Deshalb kann nicht abschlieZend bewertet
werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder
Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dabei
sind auch potenzielle kumulative Auswirkungen durch bestehende und geplante Nutzungen zu
bericksichtigen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

FFH-Gebiet Zuflisse der Fliede (DE-5523-302)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 789 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet verlaufen mehrere Stromtrassen und die BAB A 66. Im
Westen und Norden sind Bahnschienen, die K 100 / L 3430 und Siedlungsflachen gelegen. Ostlich
sind Industrie- und Gewerbeflachen zu finden, sowie das Autobahnkreuz Fulda Sud (A 66 und B279).
Landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen liegen nérdlich und nordéstlich.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollsténdig
bestimmt werden. Unter Bertcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als gewerbliche
Entwicklungsflache ermittelt worden und ist teilweise im Flachennutzungsplan als gewerbliche
Bauflache dargestellt. Sie liegt verkehrsgtinstig am Autobahnanschluss der BAB 66 und ist eine
Erweiterung der angrenzenden Gewerbeflache. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht
als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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100 — Gewerbeflache Eichenzell Loschenrod "Logistikpark Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Eichenzell Léschenrod "Logistikpark Nord"
Festlegung

SUP-ID 100

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Eichenzell

Ortsteil(e) Léschenrod

Flache geplant 8,14 ha | Flache festgelegt | 8,14 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 11,57 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Auf3en auf das angrenzende
Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Eichenzell Kennnummer: 631006
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,27 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Eichenzell Kennnummer: 631006
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 11,70 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch die in unmittelbarer Néhe liegenden Gewerbeflachen.
Dartber hinaus ist in ca. 420 Metern Entfernung von der Planungsflache eine weitere Gewerbeflache
geplant (Gewerbeflache Eichenzell Kerzell "Logistikpark Std"; Projekt-ID 99). In raumlicher Nahe
befinden sich zudem eine Bundesautobahn (A 66) und eine BundesstralRe (B 66).

Bewertung des Konflikts:

Westlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Fulda”, das wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen Uberortlichen Biotopverbundsystems ist. In
unmittelbarer Nahe des Landschaftsschutzgebietes sind bereits Vorbelastungen (VRG IuG Bestand +
Planung, Bundesautobahn, Bundesstraf3e) vorhanden, so dass eine Kumulierung von
Beeintrachtigungen nicht auszuschlieRen ist. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art
der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des geplanten Gewerbegebietes. Deshalb
kann nicht abschlieBend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des
Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen
kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung
unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dabei
sind auch potenzielle kumulative Auswirkungen durch bestehende und geplante Nutzungen zu
bericksichtigen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Bertcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
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Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als gewerbliche
Entwicklungsflache ermittelt worden und ist teilweise im Flachennutzungsplan als gewerbliche
Bauflache dargestellt. Sie liegt verkehrsgiinstig am Autobahnanschluss der BAB 66 und ist eine
Erweiterung der angrenzenden Gewerbeflache. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht
als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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105 - Gewerbeflache Kiinzell Keulos

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Kiinzell Keulos

Festlegung

SUP-ID 105

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Kinzell

Ortsteil(e) Keulos

Flache geplant 5,32 ha | Flache festgelegt | 5,32 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet fur
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Luft, Klima

Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fiir besondere Klimafunktionen

Gebietsbezeichnung: Vorbehaltsgebiet fir besondere Kennnummer:
Klimafunktionen

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,32 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

BAB 7

Bewertung des Konflikts:

VBG Laut der Landesweiten Klimaanalyse Hessen (IMA, 2022) beeintrachtigt die Planungsflache ein
bodennahes Stromungssystem mit gro3tenteils geringer Intensitat, welches Relevanz fur die
Beliftung und Abkihlung eines grof3flachig thermisch belasteten Siedlungsgebietes hat.

Das Vorhaben befindet am sich 6stlich des Ortrandes der Gemeinde Kinzell direkt dstlich
angrenzend an ein vorhandenes Gewerbegebiet. Zwischen dem bestehenden und geplanten
Gewerbegebiet verlauft die BAB 7.

Da es sich um ein gro3flachiges Kaltluftstrémungssystem handelt, ist von einer geringen
Beintrachtigung auszugehen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
keine erforderlich

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 41,37 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Aul3en auf das angrenzende
Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Kiinzell Kennnummer: 631017
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 292 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlIB

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 631-134

Schutzzone IIIB

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 4,58 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits weitgehend im RPN 2009 enthalten
ist,befindet sich fast komplett am Rand der Schutzzone I1IB eines Trinkwasserschutzgebietes. In
dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich moglich.
Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen,
insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf
Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine
gewerblich-industrielle Nutzung eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlielende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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106 — Gewerbeflache Kiinzell "Interkommunales Gewerbegebiet"”

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Kinzell "Interkommunales Gewerbegebiet"

Festlegung

SUP-ID 106

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Kinzell

Ortsteil(e) Kinzell

Flache geplant 22,11 ha | Flache festgelegt | 22,06 ha

Festlegung im
RPN 2009

Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B

Standorteigenschaften

Wirkfaktor:
Flacheninanspruchnahme

Betroffene Flache des Prifkriteriums:
1,18 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von insgesamt ca. 1 ha
dar. Die Auswirkungen auf das betroffene Schutzgut kénnen als gering angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Luft, Klima

Prufkriterium: Vorbehaltsgebiet fur besondere Klimafunktionen

Gebietsbezeichnung: Vorbehaltsgebiet fir besondere Kennnummer:
Klimafunktionen

Wirkfaktor:
Flacheninanspruchnahme

Betroffene Flache des Prufkriteriums:
2,62 ha

Bewertung des Konflikts:

Laut der Landesweiten Klimaanalyse Hessen (IMA, 2022) beeintrachtigt die Planungsflache ein
bodennahes Stromungssystem geringer Intensitat, welches Relevanz fir die Beltftung und
Abkuhlung eines grof3flachig thermisch belasteten Siedlungsgebietes hat.

Die Planungsflache stellt eine randliche Beeintrachtigung des Schutzgutes dar. Die Auswirkungen auf
das betroffene Schutzgut kénnen als gering angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda

Kennnummer:

Wirkfaktor:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen

Betroffene Flache des Prifkriteriums:
36,39 ha

Bewertung des Konflikts:

angrenzende Schutzgut gering.

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mogliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Auf3en auf das

Allerdings handelt es sich um eine Planungsfléache auf der Ostseite der A7. Auch wenn damit keine
erheblichen Auswirkungen auf das 6stlich dieser Flache liegende VRG Regionaler Griinzug zu
erwarten sind, hat die Geerbeflachenausdehnung natirlich erhebliche Auswirkungen auf den
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Landschaftsraum an sich. Aufgrund dieser mittelbaren Auswirkung wird der Konflikt als mittlere
Beeintrachtigung (2) eingeordnet.

Der Konflikt mit dem VRG Regionaler Griinzug steht einer Realisierung des Vorhabens nicht
entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Kiinzell Kennnummer: 631017
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 421m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaZnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone I11B

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 631-134

Schutzzone I1IB

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 9,27 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits im RPN 2009 enthalten ist, befindet sich mit
knapp der Halfte seiner Flache am Rand der Schutzzone IlIB eines Trinkwasserschutzgebietes. In
dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich.
Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen,
insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf
Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fir eine
gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Fur die Planungsflache sind in der SUP Konflikte mit den Schutzgitern Flache/Boden, Menschen,
Luft/Klima und Wasser ermittelt worden. Keiner dieser méglichen Konflikte wird als erheblicher
Konflikt bewertet bzw. kénnen erst auf der nachsten Planungsebene genauer bewertet werden.
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Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Entwicklungsflache
2. Prioritat ermittelt worden. Aufgrund der verkehrsglinstigen Lage am Autobahnanschluss der BAB 7
ist aus regionalplanerischer Sicht die Entwicklung der Flache als Interkommunales Gewerbegebiet
geman Kapitel 3.1.2, Ziel 4 und als Regionales Logistikzentrum Planung im Regionalplanentwurf
vorgesehen. Der Betroffenheit des Schutzgutes Regionaler Griinzug wird in diesem Fall eine
nachrangige Prioritdt zugunsten der Deckung des Gewerbeflachenbedarfs eingerdumt, daher wird die
Flache beibehalten und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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126 — Gewerbeflache Eschwege Niederhone "Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Eschwege Niederhone "Nord"

Festlegung

SUP-ID 126

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Eschwege, St.

Ortsteil(e) Niederhone

Flache geplant 16,55 ha | Flache festgelegt | 16,55 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Unzerschnittener verkehrsarmer Raum

Gebietsbezeichnung: Unzerschnittener verkehrsarmer | Kennnummer:
Raum > 100 gkm

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 9,76 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 10 ha dar.
Aufgrund der Lage im Anschluss an die Ortslage ist von einer geringen Beeintrachtigung des
Schutzgutes auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Eschwege Kennnummer: 636003
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 12,56 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Eschwege Kennnummer: 636003
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 88 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalBnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Werra Kennnummer: 2636002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 31,60 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch eine Bundesfernstralle (B 249), die sidlich der
Planungsflache verlauft und im Westen in einem kleinen Bereich direkt an das
Landschaftsschutzgebiet angrenzt. Dartber hinaus liegt nordlich des 6stlichen Teils der
Planungsflache die Zentralklaranlage, die ebenfalls direkt an das Landschaftsschutzgebiet angrenzt.
Ostlich der Planungsflache befindet sich, auch groRtenteils direkt an das Landschaftsschutzgebiet
angrenzend, ein Vorranggebiet fur Industrie und Gewerbe Bestand. Nordlich davon liegt ein
Vorranggebiet flir den Abbau oberflachennaher Lagerstatten Bestand, das groRtenteils innerhalb des
Landschaftsschutzgebietes liegt.

Bewertung des Konflikts:

Westlich und nordlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich, z.T. direkt an die Planungsflache
angrenzend, das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Werra", das wesentlicher Bestandteil eines
groRraumigen uberortlichen Biotopverbundsystems ist. In unmittelbarer Nahe des
Landschaftsschutzgebietes bestehen bereits Vorbelastungen, so dass eine Kumulierung von
Beeintrachtigungen nicht auszuschlieRen ist. Auf Regionalplanebene erfolgt jedoch keine Festlegung
der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des geplanten Gewerbegebietes.
Deshalb kann nicht abschlieend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des
Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen
kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung
unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prufkriterium: HQ100-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Werra Kennnummer: DEHE RG 4
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,36 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit einem sehr geringen Teil im HQ100-
Uberflutungsgebiet. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat
zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich im Grunde eine Inanspruchnahme dieser
Gebiete fir eine Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine
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Planungsflache festgelegt ist. Allerdings erstreckt sich lediglich ein kleiner Teil des HQ100-
Uberflutungsgebietes in die Planungsflache hinein. Daher kénnte der Konflikt auf der nachfolgenden
Ebene entscharft werden, indem dieser Bereich im Rahmen der Bauleitplanung von einer Bebauung
freigehalten und (weiterhin) als Flutmulde vorgehalten wird.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Freihaltung des Uberflutungsgebietes von einer Bebauung und Gestaltung als Flutmulde im Rahmen
der Bauleitplanung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich, aber mit Losungsmdéglichkeit

Schutzgut: Wasser
Prufkriterium: HQextrem-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Werra Kennnummer: DEHE RG 41
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 3,75 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt teilweise im  HQextrem-
Uberflutungsgebiet. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitét
zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich im Grunde eine Inanspruchnahme dieser
Gebiete fiur eine Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine
Planungsflache festgelegt ist. Da die Uberflutungsgebiete - mit Ausnahme des Bereichs stidlich der
Klaranlage - eher amorph und weniger als kompakte Flache vorliegen, wére auf Ebene der
Bauleitplanung eine Moglichkeit zur Konfliktentschéarfung die entsprechende Festsetzung und
Gestaltung als Freiflache und/oder die Festsetzung von MaRnahmen zum hochwasserangepassten
Bauen, um den weiteren Verlust von Retentionsraum zu begrenzen und eine erhdhte Sicherheit im
Uberschwemmungsfall zu gewahrleisten. Auf die 2 ha groRe Flache sudlich der Klaranlage sollte
jedoch verzichtet werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

im Rahmen der Bauleitplanung entsprechende Festsetzung und Gestaltung als Freiflache und/oder
die Festsetzung von MaRnahmen zum hochwasserangepassten Bauen

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich, aber mit Losungsmadglichkeit

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Obwohl ein kleiner Bereich der Planungsflache im HQ100-Uberflutungsgebiet liegt, das zukiinftig
entsprechend den Vorgaben des LEP als "Vorranggebiet fur vorbeugenden Hochwasserschutz"
auszuweisen sein wird, und damit nicht fir eine Bebauung in Betracht kommt, ist auf der
nachfolgenden Planungsebene eine Losungsmaglichkeit dahingehend denkbar, dass dieser Bereich
im Rahmen der Bauleitplanung von einer Nutzung ausgespart bleibt und fir eine Gestaltung im Sinne
des vorbeugenden Hochwasserschutzes vorgesehen wird. Dies gilt auch fir die angrenzenden
Flachen im HQextrem-Uberflutungsgebiet und - mit Einschrankungen - auch fiir eine 2 ha groRRe
Flache sudlich der Klaranlage, die aber bereits durch diese vorgepragt ist und vom eigentlichen
Uberschwemmungsbereich abgetrennt liegt. Die ibrigen betroffenen Umweltbelange sind ebenfalls
im Rahmen der Bauleitplanung mit besonderem Gewicht zu beriicksichtigen, insbesondere der
Landschaftsschutz sowie die von einer Gewerbeplanung ausgehenden Emissionen.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache wird als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung festgelegt. Die gesetzlichen
Vorgaben und die Festlegungen des LEP (Ziel 4.2.4-9) werden gewahrt. Der Mal3stab des
Regionalplans gebietet es vorliegend, eine Arrondierung der festzulegenden Flachen im Rahmen des
regionalplanerischen Konkretisierungsspielraums von raumordnerischen Zielvorgaben vorzunehmen,
um die Lesbarkeit und Anwendbarkeit der Planzeichnungen zu gewébhrleisten.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.

Seite 56



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

128 — Gewerbeflache Eschwege Oberhone "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Eschwege Oberhone "GE Sud"

Festlegung

SUP-ID 128

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Eschwege, St.

Ortsteil(e) Oberhone

Flache geplant 22,87 ha | Flache festgelegt | 14,96 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,28 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von 7,5 ha dar. Aufgrund
der GrolRe kénnen die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut als erheblich
angenommen werden. Eine Losung/ Minimierung des Konflikts bestiinde ggf. durch eine Reduzierung
der Planungsflache um die konflikttréachtigen Bereiche bzw. eine Verlagerung der konflikttrachtigen
Bereiche an andere Stelle/ an einen anderen Standort.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Eschwege Kennnummer: 636003
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,74 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Eschwege Kennnummer: 636003
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 198 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umweltbelange hinsichtlich
der Betroffenheit des Schutzgutes Boden im Gesamtumfang von ca. 7,5 ha auszugehen. Potentielle
weitere Beeintrachtigungen von Schutzgitern (Mensch) sind auf Ebene der Regionalplanung nicht
abschlieRend bewert- und abschétzbar.

Raumordnerische Abwéagung

Gemal Kapitel 3.1.2 des Regionalplanentwurfs ist die Flache als Regionales Logistikzentrum
Planung mit der Auflage festgelegt, dass erst eine entsprechende verkehrliche Anbindung hergestellt
sein muss. Aufgrund des ermittelten Konflikts mit dem Schutzgut Boden wird die Flache reduziert in
den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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129 — Gewerbeflache Wehretal Reichensachsen "Goldene Acker"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Wehretal Reichensachsen "Goldene Acker"
Festlegung

SUP-ID 129

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Webhretal

Ortsteil(e) Reichensachsen

Flache geplant 15,01 ha | Flache festgelegt | 15,01 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 12,13 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 12 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kénnen als erheblich angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Wehretal Kennnummer: 636014
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 7,42 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRhahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Wehretal Kennnummer: 636014
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 66 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser
Prufkriterium: HQ100-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Wehre Kennnummer: DEHE_RG_4
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,60 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt teilweise im HQ100-Uberflutungsgebiet und
im kleinteilig angrenzenden HQextrem-Uberflutungsgebiet.

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat zunehmenden
Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete fiir eine
Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine Planungsflache
festgelegt ist.

Durch Genehmigung einer das Planungsgebiet betreffenden Bauleitplanung im Spatsommer 2023
sind jedoch bereits Fakten zugunsten einer gewerblichen Nutzung geschaffen worden, sodass der
Konflikt nicht mehr durch eine entsprechende Reduzierung der Flache zu l6sen ist und der Verlust
von in Summe gut 8 ha Retentionsraum als erhebliche Beeintréachtigung erhalten bleibt. Ob
Malnahmen zum hochwasserangepassten Bauen oder die gestalterische Schaffung von Flutmulden
zur Minderung des Konfliktes im rechtskraftigen Bebauungsplan festgesetzt worden sind, entzieht
sich der Kenntnis.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
MafRnahmen zum hochwasserangepassten Bauen oder die gestalterische Schaffung von Flutmulden,
sofern der B-Plan diese vorsieht

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser

Prufkriterium: HQextrem-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Wehre Kennnummer: DEHE_RG_41
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,59 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt teilweise im HQ100-Uberflutungsgebiet und
im kleinteilig angrenzenden HQextrem-Uberflutungsgebiet.

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat zunehmenden
Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete fiir eine
Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine Planungsflache
festgelegt ist. Durch Genehmigung einer das Planungsgebiet betreffenden Bauleitplanung im
Spéatsommer 2023 sind jedoch bereits Fakten zugunsten einer gewerblichen Nutzung geschaffen
worden, sodass der Konflikt nicht mehr durch eine entsprechende Reduzierung der Flache zu l6sen
ist und der Verlust von 1,6 ha des HQextrem-Uberflutungsgebietes als Retentionsraum damit als
mittlere Beeintrachtigung erhalten bleibt. Ob MalRhahmen zum hochwasserangepassten Bauen oder
die gestalterische Schaffung von Flutmulden zur Minderung des Konfliktes im rechtskréftigen
Bebauungsplan festgesetzt worden sind, entzieht sich der Kenntnis.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat
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FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Werra- und Wehretal (DE-4825-302)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 941 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind Bahnschienen, die B 27 und ein Klarwerk gelegen.
Sudlich der Planung liegt dichte Siedlungsflache, im Osten verlaufen die L 3403 und die B 452. Im
Norden liegt entfernt ein Tagebau-Gebiet und einzelne landwirtschaftliche Hof- und Geb&udeflachen.
Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Aus umweltfachlicher Sicht stellt die Lage eines Grof3teils der Planungsflache im HQ100-
Uberflutungsgebiet, das zukiinftig entsprechend den Vorgaben des LEP als "Vorranggebiet fiir
vorbeugenden Hochwasserschutz" auszuweisen sein wird, sowie im HQextrem-Uberflutungsgebiet,
eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser dar. Bei Umsetzung der Planung ist
zudem mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umwelt hinsichtlich des Schutzgutes Flache/Boden im
Gesamtumfang von ca. 12 ha auszugehen. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu
allen Umweltauswirkungen erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die
Planausweisung selbst nicht festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf
der nachfolgenden Planungsebene vollstandig bestimmt werden.

Raumordnerische Abwéagung

Angesichts des im Jahr 2023 geschaffenen Baurechts, auf Grundlage der Festlegung als
Vorranggebiet fur Industrie und Gewerbe Planung im RPN 2009, wird die Flache weiterhin als
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung festgelegt. MaBhahmen zum Hochwasserschutz, wie
sie im Rahmen der abgeschlossenen bauplanungsrechtlichen Verfahren festgelegt worden sind, sind
im Rahmen der Realisierung umzusetzen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.
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130 — Gewerbeflache Sontra Lindenau "Husarenkaserne Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Sontra Lindenau "Husarenkaserne Sid"
Festlegung

SUP-ID 130

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Sontra, St.

Ortsteil(e) Lindenau

Flache geplant 25,65 ha | Flache festgelegt | 25,65 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 3,00 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache, Boden (ertragssicher Boden
& Boden mit extremen Standorteigenschaften) im Gesamtumfang von ca. 5,5 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kdnnen insgesamt als mittel angenommen
werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Boden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,53 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache, Boden (ertragssicher Boden
& Boden mit extremen Standorteigenschaften) im Gesamtumfang von ca. 5,5 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kénnen insgesamt als mittel angenommen
werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Sontra Kennnummer: 636011
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,25 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.
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Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Sontra Kennnummer: 636011
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 175m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaZnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra (DE-5025-350)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 389 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet liegen Industrie- und Gewerbeflachen, Sport- und
Erholungsanlagen (Motorsport-Rennstrecke) und ein Parkplatz. Im Osten verlauft die sich im Bau
befindliche BAB A 44. Landwirtschaftliche Hof- und Geb&udeflachen liegen sidlich der Planung.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalinahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Beeintrachtigungen durch Schadstoff- und Staubimmissionen lassen sich in der Regel durch
geeignete MalRnahmen vermeiden, die auf Ebene der Regionalplanung mit den
Flachenausweisungen noch nicht erkennbar sind.

FFH-Gebiet Walder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Sudabdachung (DE-4926-305)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 788 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet verlaufen die im Bau befindliche BAB A 44 und K 28.
Westlich sind Industrie- und Gewerbeflachen, nérdlich Sport- und Erholungsanlagen (inkl. Motorsport-
Rennstrecke) und ein Parkplatz gelegen. Landwirtschaftliche Hof- und Geb&audeflache, gering
Wohnsiedlungsflache und eine Stromtrasse befinden sich siidlich.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fir das Schutzgut
Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschétzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzgiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die Umweltauswirkungen zu
verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Flachennutzungsplan als gewerbliche Bauflache dargestellt. Gemaf Kapitel 3.1.2,
Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine Interkommunale Entwicklung Vorraussetzung fir die
Inanspruchnahme der Flache sowie die Fertigstellung des Anschlusses an die BAB 44. Grundlage fur
die Ausweisung der Planungsflache ist die raumliche Nahe zur BAB 44 und das direkt angrenzende
bestehende Gewerbegebiet der ehemaligen Kasernenflachen. Weitere grol3flachige gewerbliche
Bauflachen sind entlang der tberregionalen Entwicklungsachse der Autobahn im Stadtgebiet nicht
vorhanden. Unter Wirdigung dieser Aspekte wird der Belang des Schutzgutes Boden zurtickgestellt.
Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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131 - Gewerbeflache Sontra "Seegel West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Sontra "Seegel West"

Festlegung

SUP-ID 131

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Sontra, St.

Ortsteil(e) Sontra

Flache geplant 9,05 ha | Flache festgelegt | 9,05 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir den Grundwasserschutz, Vorranggebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Sontra Kennnummer: 636011
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 20,52 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverédndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Sontra Kennnummer: 636011
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintréchtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra (DE-5025-350)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 286 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet ist kleinflachig Industrie- und Gewerbeflache gelegen,
sowie die K 28. Nérdlich der Planung liegt ein Industriegebiet, westlich Siedlungsflache.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmafinahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertréglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Schadstoffemissionen der Planung kdnnen
ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische MaBnahmen vermieden werden, die erst
bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielBende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierflr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet soll die gewerbliche
Eigenentwicklung sicherstellen. Die Flache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen
und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unveréndert beibehalten.
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134 — Gewerbeflache Hessisch Lichtenau "Kaserne Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Hessisch Lichtenau "Kaserne Nord"

Festlegung

SUP-ID 134

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Hessisch Lichtenau, St.

Ortsteil(e) Hessisch Lichtenau

Flache geplant 11,65 ha | Flache festgelegt | 11,65 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Unzerschnittener verkehrsarmer Raum

Gebietsbezeichnung: Unzerschnittener verkehrsarmer
Raum > 100 gkm

Kennnummer:

Wirkfaktor:
Flacheninanspruchnahme

Betroffene Flache des Prifkriteriums:
10,73 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 11 ha dar.
Aufgrund der Lage ist von einer geringen Beeintrachtigung des Schutzgutes auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Hessisch Lichtenau

Kennnummer: 636006

Wirkfaktor:
Visuelle Wirkung

Entfernung zum Prufkriterium:
382 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mafl3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und

Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender

Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Glimmerode und Hambach bei Hessisch Lichtenau (DE-4824-308)

Betroffen durch: Wirkraum

Entfernung zur Festlegung: 8 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Im Umfeld des geplanten Vorranggebiets befindet sich die ehemalige Bliicher-Kaserne, die direkt an

das Natura-2000-Gebiet angrenzt. Zwischen der Planung

und dem Natura-2000-Gebiet befinden sich

keine weiteren Nutzungen, die als Vorbelastungen zu beriicksichtigen sind.
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Schadstoffemissionen der Planung kdnnen
ggaf. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische MalRhahmen vermieden werden, die erst
bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind.

FFH-Gebiet Lichtenauer Hochland (DE-4724-304)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 64 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet verlauft die B 487 und die A 44 sowie eine Zechenbahn.
Industrie- und Gewerbeflachen (inkl. PV-Anlage) sind dstlich, sowie stdlich und westlich teilweise
unmittelbar an das Vorranggebiet angrenzend. Im Westen sind zudem Siedlungsflachen, die B 487
und L 3147. Die A 44 verlauft nérdlich und 6stlich, die L 3299 dstlich. Sudlich befindet sich ein
Flugplatz (Hessisch Lichtenau).

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen sind weitere Ma3nahmen durch diffuse
Schadstoffeintrage auf der nachgelagerten Planungsebene festzulegen.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Beruicksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Gemal Kapitel 3.1.2 des Regionalplanentwurfs ist die Fache als Regionales Logistikzentrum Planung
festgesetzt. Aufgrund der Lage unmittelbar am Autobahnanschluss der BAB 44 und der Zuordnung
zum bestehenden Gewerbegebiet wird die Flache aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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135 - Gewerbeflache Hessisch Lichtenau Walburg "GE 6stlich Walburg"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Hessisch Lichtenau Walburg "GE 6stlich Walburg"
Festlegung

SUP-ID 135

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Hessisch Lichtenau, St.

Ortsteil(e) Walburg

Flache geplant 17,16 ha | Flache festgelegt | 17,21 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft
RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Hessisch Lichtenau Kennnummer: 636006
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 12,19 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverédndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmafRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Hessisch Lichtenau Kennnummer: 636006
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrdchtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Vorranggebiet fir Natur und Landschaft (auBerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VRG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auRRerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,42 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es besteht bereits eine Vorbelastung durch die Bundesautobahn A 44, die sidlich der Planungsflache
und der gesetzlich geschitzten Biotope verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Innerhalb der Planungsflache liegt ein ca. 0,5 ha groRRes gesetzlich geschiitztes Biotop (Magere
Flachland-Mahwiesen - Biotoptyp ,artenreiches Grinland®). Stidostlich und 6stlich der geplanten
Gewerbeflache erstrecken sich weitere gesetzlich geschitzte Biotope (z.B. der Bachauenwald an der
Velmede). Die Zerstorung oder erhebliche Beeintrachtigung dieser Biotope ist gesetzlich verboten.
Da bereits eine Vorbelastung durch die Autobahn besteht, ist eine Kumulierung von
Beeintrachtigungen durch die geplante Gewerbeflache nicht auszuschlieen. Auf Regionalplanebene
erfolgt jedoch keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung
des geplanten Gewerbegebietes. Deshalb kann nicht abschlie3end bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen der Biotope durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen
kommt. Da diese Bewertung, und auch der Schutz des innerhalb der Planungsflache gelegenen
Biotops, auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unveréndert
beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf die gesetzlich geschiitzten Biotope sowie kumulative
Wirkungen durch bestehende und geplante Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete MaBhahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Der
Konflikt kann minimiert werden, indem das gesetzlich geschitzte Biotop, das innerhalb der
Planungsflache liegt, im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung von baulichen MaRnahmen
ausgespart und als "Flache fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft" festgelegt wird.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

FFH-Gebiet Glimmerode und Hambach bei Hessisch Lichtenau (DE-4824-308)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 629 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet im Siden liegt eine Klaranlage und die im Bau
befindliche BAB A 44, inkl. Autobahnausfahrt. Westlich schlieRen Siedlungsflachen an die Planung
an, im Norden verlaufen Bahnschienen. Die L 3238 und die K 87 liegen im Siuidwesten unweit der
Planung.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kdnnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.
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Raumordnerische Abwéagung

Grundlage fiir die Ausweisung der Planungsflache ist die raumliche Nahe zur BAB 44 entlang der
Uberregionalen Entwicklungsachse. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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140 — Gewerbeflache Wanfried "Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Wanfried "Nord"

Festlegung

SUP-ID 140

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Wanfried, St.

Ortsteil(e) Wanfried

Flache geplant 11,24 ha | Flache festgelegt | 5,26 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,13 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 7 ha dar.
Aufgrund des hohen Anteils von Flachen des betroffenen Schutzgutes im nahen Siedlungsumfeld (bis
300 m) von knapp 60 %, kdnnen die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut, trotz
der Grol3e des Konfliktraumes, als mittel angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Prufkriterium: Regional bedeutsames Bodendenkmal

Gebietsbezeichnung: Vorgeschichtliche Siedlung Kennnummer: ESW 19

"Unterm lllingsberg" und Umgebung in der Werraaue

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,03 ha

Bewertung des Konflikts:

Die geplante Gewerbeflache liegt in unmittelbarer Nahe eines regional bedeutsamen
Bodendenkmals. Da dessen Lage und Ausmalie nicht genau bekannt sind, kann weder eine
abschlieRende Einschatzung zur Beeintrachtigung des Denkmals, noch eine Anpassung des
Flachenzuschnitts zur Vermeidung des Konflikts vorgenommen werden. Dies ist erst auf der
nachfolgenden Planungsebene maoglich. Vorsorglich kdme nur ein Verzicht auf die Planungsflache in
Betracht, um eine Beeintrachtigung sicher auszuschlieRen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Wanfried Kennnummer: 636013
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 21,71 ha

Bewertung des Konflikts:
Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
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gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Wanfried Kennnummer: 636013
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malinahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Werra Kennnummer: 2636002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,02 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das westlich an die Planungsflache angrenzende
VRG IuG Bestand und das sudlich daran anschlieRende VRG Siedlung Bestand (Wanfried), die
ebenfalls in unmittelbarer Nahe des LSGs liegen bzw. teilweise direkt daran angrenzen.

Bewertung des Konflikts:

Westlich der geplanten Gewerbeflache liegt das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Werra", das
wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen Uberdrtlichen Biotopverbundsystems ist. Auf
Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen
Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder
zu Kumulierungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann
die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Werra- und Wehretal (DE-4825-302)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 704 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet liegen Industrie- und Gewerbeflachen (und eine
Biogasanlage), sowie Wohnsiedlungen. Auch die L 3244, die B249 und die K 13 sind im Umkreis der
Planung gelegen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmaflinahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertréglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Kollisionen von Flederméusen lassen sich durch geeignete MaRnahmen an den Gebauden
vermeiden, die auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenausweisungen noch nicht erkennbar
sind.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung der Umwelt aus. Es
konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da hierftr
erforderliche Informationen nicht vorliegen und wesentliche Rahmenbedingungen durch die
Planausweisung selbst nicht festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf
der nachfolgenden Planungsebene vollstéandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der
betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch
geeignete MalRnahmen ggf. vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer
Zuschnitt, eine Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die
Umweltauswirkungen zu verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets flr ortsansassiges Gewerbe. Um
die Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden zu minimieren, wird die Planungsflache reduziert.
Eine Beeintrachtigung des Bodendenkmals ist auf nachfolgender Planungsebene zu prifen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird zur Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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142 — Gewerbeflache Herleshausen "Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Herleshausen "Ost"

Festlegung

SUP-ID 142

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Herleshausen

Ortsteil(e) Herleshausen

Flache geplant 20,92 ha | Flache festgelegt | 20,92 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Herleshausen Kennnummer: 636005
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 380 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Nationales Naturmonument (Zone I+11)

Gebietsbezeichnung: Grines Band Hessen Zone I Kennnummer:

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 1,93 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es besteht bereits eine Vorbelastung durch die Bundesautobahn A 4, die nordwestlich direkt entlang
der Planungsflache verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Unmittelbar dstlich an die geplante Gewerbeflache angrenzend befindet sich eine Flache, die als
Zone Il des Nationalen Naturmonuments Griines Band Hessen festgesetzt ist. Die Zone Il des
Nationalen Naturmonuments umfasst RAume mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung, die
als repréasentative und bedeutende Abschnitte des européischen und nationalen
Biotopverbundsystems unter gesetzlichem Schutz stehen und auch fir den groR3rdumigen
Uberdrtlichen Biotopverbund eine wichtige Funktion erfullen. Da auf Regionalplanebene noch keine
Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der Ausgestaltung der Bebauung erfolgt, kann
nicht abschlieBend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Nationalen Naturmonuments
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durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Nationales Naturmonument (Zone I+ll)

Gebietsbezeichnung: Grines Band Thiringen Kennnummer: 17140001

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,94 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch die Bundesautobahn A 4, die nérdlich direkt entlang der
Planungsflache verlauft und durch das westlich der Planungsflache gelegene VRG IuG Bestand
(Herleshausen).

Bewertung des Konflikts:

Sudlich und 6stlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich der einstige Grenzstreifen der
Deutschen Demokratischen Republik (minimale Distanz ca. 50 m), der als Nationales
Naturmonument "Griines Band Thuringen" gesetzlich geschiitzt ist. Das "Griine Band Thiringen" soll
als Teil eines européischen und nationalen Biotopverbundsystems entwickelt werden und erftillt auch
fur den grol3rdumigen Uberdrtlichen Biotopverbund eine wichtige Funktion.

Da auf Regionalplanebene noch keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der
Ausgestaltung der Bebauung erfolgt, kann nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Nationalen Naturmonuments durch Emissionen oder Barrierewirkungen
kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung
unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Nationales Naturmonument (Zone ll)

Gebietsbezeichnung: Grines Band Hessen Zone Il Kennnummer:

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 14,12 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch die Bundesautobahn A 4, die nérdlich direkt entlang der
Planungsflache verlauft und durch das westlich der Planungsflache gelegene VRG luG Bestand
(Herleshausen).

Bewertung des Konflikts:

Zum Teil unmittelbar sudlich an die geplante Gewerbeflache angrenzend erstrecken sich Flachen, die
als Zone lll des Nationalen Naturmonuments Griines Band Hessen festgesetzt sind. Sie stehen somit
als repréasentativer und bedeutender Abschnitt des européaischen und nationalen
Biotopverbundsystems unter gesetzlichem Schutz und erfiillen auch fir den groR3rdumigen
Uberortlichen Biotopverbund eine wichtige Funktion. Die Zone Il des Nationalen Naturmonuments
umfasst Raume mit naturschutzfachlicher Bedeutung, die iberwiegend dem Liickenschluss mit dem
Entwicklungsziel einer Biotopverbundfunktion dienen. Da auf Regionalplanebene noch keine
Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der Ausgestaltung der Bebauung erfolgt, kann
nicht abschlieend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Nationalen Naturmonuments
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durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Werra Kennnummer: 2636002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 26,72 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das westlich der Planungsflache gelegene VRG
luG Bestand und das westlich daran anschliefende VRG Siedlung Bestand (Herleshausen), die
ebenfalls an das LSG angrenzen.

Bewertung des Konflikts:

Im Siden grenzt an die geplante Gewerbeflache unmittelbar das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Werra" an, das wesentlicher Bestandteil eines grol3raumigen Uberortlichen
Biotopverbundsystems ist. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen
Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend
bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen
oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

EU-Vogelschutzgebiet Rhdden von Obersuhl und Auen an der mittleren Werra (DE-5026-402)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 524 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet im Sidwesten liegen die L 3251, die K 505 und
Bahnschienen. Au3erdem befinden sich Siedlungsgebiete westlich weiter entfernt von der Planung
und die BAB A 4 unmittelbar im Norden. Auch Industrie- und Gewerbegebiete sind vorhanden, sowie
eine grofRe Autobahn-Raststatte im Nordwesten.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Kielforst nordwestlich Horschel (DE-4927-302)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 684 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem im Bundesland Thiringen gelegenen FFH-Gebiet im Norden verlauft
die BAB A 4. Im Suden liegen die L 3251, die K 505 und Bahnschienen. Au3erdem befinden sich
Siedlungsgebiete westlich weiter entfernt von der Planung. Auch Industrie- und Gewerbegebiete sind
vorhanden, sowie eine grof3e Autobahn-Raststéatte im Nordwesten.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.
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FFH-Gebiet Walder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Studabdachung (DE-4926-305)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 506 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet im Norden verlauft die BAB A 4 und eine Stromtrasse.
Im Suden verlaufen die L 3251 und Bahnschienen, im Osten die L 1017 und eine Stromtrasse.
Siedlungsflachen, Industrie- und Gewerbegebiete, die L 3251 und eine Autobahn-Raststatte befinden
sich westlich der Planung.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Werra bis Treffurt mit Zuflissen (DE-5328-305)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 347 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem in Thiringen gelegenen FFH-Gebiet im Siiden liegen die L 3251, KK
505 und Bahnschienen. Aufzerdem befinden sich Siedlungsgebiete westlich weiter entfernt von der
Planung und die BAB A 4 unmittelbar im Norden. Auch Industrie- und Gewerbegebiete sind
vorhanden, sowie eine Autobahn-Raststdtte im Nordwesten.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Schadstoffemissionen der Planung kdnnen
ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische MalRnahmen vermieden werden, die erst
bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind.

FFH-Gebiet Werra zwischen Phillippsthal und Herleshausen (DE-5125-350)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 326 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet im Siden verlaufen die L 3251 und Bahnschienen.
Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflachen und die L 3251 befinden sich westlich, die BAB A 4
verlauft unmittelbar im Norden der Planung. Im Osten verlaufen die L 1017 und Bahnschienen. Eine
Autobahn-Rastanlage liegt im Nordwesten.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Werraaue von Herleshausen (DE-4926-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 524 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet liegen die L 3251 und Bahnschienen. Siedlungsflachen,
Industrie- und Gewerbeflachen und die L 3251 befinden sich westlich der Planung. Die BAB A 4
verlauft unmittelbar im Norden, eine Autobahn-Raststétte liegt nordwestlich.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Priufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgtiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.
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Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist bereits vollstandig durch einen rechtskraftigen Bebauungsplan fr eine gewerbliche
Nutzung gesichert. GemaR Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale
Entwicklung als Vorraussetzung fir die Inanspruchnahme der Flache festgesetzt; ein Zweckverband
mit Sontra, Herleshausen, Nentershausen besteht bereits. Die Planungsflache wird aus
raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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144 — Gewerbeflache Korle "Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Kérle "Nord"

Festlegung

SUP-ID 144

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Korle

Ortsteil(e) Korle

Flache geplant 4,55 ha | Flache festgelegt | 4,55 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,51 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planung stellt eine Beeintréachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 4,5 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kdnnen, aufgrund des hohen Anteils des
Schutzgutes im Umfeld des Plangebietes, als mittel angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Korle Kennnummer: 634012
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 13,19 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Korle Kennnummer: 634012
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 634-028

Schutzzone llI

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 3,44 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung stellt die nérdliche Erweiterung eines bestehenden
Gewerbegebietes dar und befindet sich zu 3/4 am sudlichen Rand der Schutzzone IlIA eines
Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fur eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Mdéglichkeit flr eine gewerblich-industrielle Nutzung eroffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die nadchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung uberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fir das Schutzgut
Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschéatzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgtter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die Umweltauswirkungen zu
verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache befindet sich im Anschluss an ein bestehendes Gewerbegebiet und dient unter anderem
als Erweiterungsflache fir einen benachbarten Gewerbebetrieb. Unter W iirdigung dieser Aspekte
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wird der Belang des Schutzgutes Boden zurtickgestellt und die Flache in den Regionalplanentwurf
aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht

moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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147 - Gewerbeflache Kaufungen / Lohfelden "IKZ Papierfabrik"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Kaufungen / Lohfelden "IKZ Papierfabrik”

Festlegung

SUP-ID 147

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Kaufungen, Lohfelden

Ortsteil(e) Niederkaufungen, Ochshausen

Flache geplant 48,99 ha Flache festgelegt | 47,74 ha

Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet Regionaler

RPN 2009 Grunzug, Vorbehaltsgebiet fiir besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir
Landwirtschaft, Hochspannungsleitung Bestand, Rohrfernleitung Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 48,27 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 48 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kdnnen als erheblich angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,25 ha

Bewertung des Konflikts:

Die 1,25 ha groRRe Flache am sldlichen Rand des geplanten IuG, die sich mit VRG Regionaler
Grinzug Uberlagert, ragt als kleine Flache Uber die ansonsten sehr gradlinige siidliche Grenze des
geplanten luG hinaus. Diese Grenze verlauft ungefahr héhenlininienparallel auf 210 m.

Die Konfliktflache verlasst nicht nur die schliissige sidliche Grenze des geplanten luG-Gebietes,
sondern fuhrt auch dazu, dass das luG weiter den Berg hinauf wachst und sich der Kammlinie des
Lindenberges auf ca. 230 m Hbhe weiter annéhrt.

Die Uberlagerungsflache sollte entfallen und auch langfristig sollte die Gewerbeflachenentwicklung
unter landschaftlichen Gesichtspunkten hier nicht weiter den Berg hinauf entwickelt werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Streichung der 1,25 ha groRen Uberlagerungsflache.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 70,29 ha
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Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der Planungsflache ist
der Freiraum visuell bereits belastet. Von gréf3ter Bedeutung ist an dieser Stelle die Funktion der
Siedlungsgliederung. Moglicher Larm und Emissionen des luG haben dafiir eine eher geringe
Bedeutung.

Der Konflikt durch Einwirkung von Au3en steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Kaufungen Kennnummer: 633015
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,73 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Kaufungen Kennnummer: 633015
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Lohfelden Kennnummer: 633017
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Priifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,93 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintréchtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.
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Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Lohfelden Kennnummer: 633017
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 183 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaZnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 1l1I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-065

Schutzzone llI

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 47,78 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das in wesentlichen Teilen bereits Bestandteil des RPN
2009 war, befindet sich komplett in der Schutzzone IIIA zweier benachbarter
Trinkwasserschutzgebiete. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsétzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Moéglichkeit fir eine gewerblich-industrielle Nutzung eroffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.

Allerdings wird durch die erfolgte Erweiterung der Planungsflache fast ein Flnftel der Schutzzone Il
des 6stlichen Schutzgebietes beansprucht, teilweise soll das luG-Gebiet direkt an dessen Schutzone
Il angrenzen. AuRerdem lauft fur das Trinkwasserschutzgebiet, das bereits im Jahr 1970 festgesetzt
wurde, aktuell eine Uberprifung durch das HLNUG im Rahmen der Neuerteilung des Wasserrechts.
In diesem Zusammenhang ist es nicht ausgeschlossen, dass die seinerzeit sehr knapp bemessene
Schutzzone |l ausgeweitet wird.

Daher sollte aus Sicht der Fachbehorde zur Wahrung der wasserwirtschaftlichen Belange im Hinblick
auf den Grundwasserschutz und die Trinkwassergewinnung die Planungsflache nordlich der aktuellen
Schutzzone Il vom ohnehin nicht Giberbaubaren Stromleitungsbereich bis zur K 10 um rund 9,5 ha
zuriickgenommen werden. Ostlich der Stromtrassen kann eine etwa 20 ha groRRe Teilflache
verbleiben.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
im westlichen sowie im verbleibenden 6stlichen Teilbereich Beachtung der Vorgaben der jeweiligen
Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 611-004

Schutzzone |l

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 12,72 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das in wesentlichen Teilen bereits Bestandteil des RPN
2009 war, befindet sich komplett in der Schutzzone IIIA zweier benachbarter
Trinkwasserschutzgebiete. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsétzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung lberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Lossewiesen bei Niederkaufungen (DE-4723-304)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 564 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind groR3flachig Industrie- und Gewerbeflache, sowie
Bahnschienen und gering Siedlungsflache gelegen. Siedlungsflachen befinden sich auf allen Seiten
der Planung. Nordlich, 6stlich und sidlich verlaufen Stromtrassen. Im Osten und Sitiden sind
landwirtschaftliche Hof- und Gebé&udeflachen. Die B 7 verlauft nérdlich und 6stlich, Bahnschienen
nordlich, die L 3203 6stlich und die A 7 westlich.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
keine

FFH-Gebiet Wald ndrdlich Niederkaufungen (DE-4723-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 881 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind Industrie- und Gewerbeflache,
Wohnsiedlungsflache, Stromtrassen, Bahnschienen und die B 7 gelegen. Im Osten und Stiden sind
Siedlungsflachen, landwirtschaftliche Hof- und Geb&audeflachen und Stromtrassen, sowie im Westen
Siedlungsflachen. Industrie- und Gewerbeflachen schlieBen nordlich direkt an die Planung an. Die B
7 verlauft nordlich und 6stlich, Bahnschienen ndérdlich, die L 3203 dstlich und die A 7 westlich.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
keine
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Fur die geplante Erweiterung des luG Papierfabrik sind in der SUP zahlreiche Umweltkonflikte mit
verschiedenen Schutzgitern ermittelt worden. Die Konflikte mit den Schutzgltern Boden, Wasser und
Regionaler Grunzug sind erheblich. Der Regionale Griinzug ist allerdings nur mit einer kleinen
Teilflache in Randlage betroffen. Dieser Konflikt ist durch Ricknahme dieser Flache l6sbar. Der
Konflikt mit dem Schutzgut Boden ist durch planerische MaRnahmen nur bedingt verringerbar oder
vermeidbar. Das gleiche gilt fur die nachteilige Auswirkung auf den Grundwasserschutz, deren
Problemtik ungeachtet der evtl. wasserrechtlichen Moglichkeiten in dem erheblichen Umfang der
Inanspruchnahme von WSG-Schutzzone Il liegen kdnnte.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache beruht auf einer Abstimmung mit dem Zweckverband Raum Kassel und den
Kommunen. Aufgrund der verkehrsgiinstigen Lage am Autobahnanschluss der BAB 7 und dem
geplanten Anschluss der BAB 44 ist aus regionalplanerischer Sicht die Entwicklung der Flache
gemal Kapitel 3.1.2, Ziel 4 als gewerblicher Schwerpunkt, als Interkommunales Gewerbegebiet und
als Regionales Logistikzentrum Planung im Regionalplanentwurf vorgesehen. Unter Wirdigung
dieser Aspekte wird der Belang der Schutzguts Boden zurtickgestellt. Um die erhebliche
Beeintrachtigung mit dem Regionalen Griinzug zu vermeiden, wird die Planungsflache am stdlichen
Rand geringfligig reduziert in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Der hinsichtlich einer Verminderung der Auswirkungen auf die Trinkwasserschutzzzone Il (A)
vorgeschlagenen Reduzierung der Planungsflache wird nicht gefolgt, da damit die geplante
gewerbliche Bauflache zerschnitten wird und das Interkommunale Gewerbegebiet nicht im
Zusammenhang entwickelt werden kann. Ob und in welchem Umfang zukiinftig eine potentielle
Schutzzone Il innerhalb der Planungsflache verlaufen kénnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch
unbestimmt. Durch die Reduzierung der Planungsflache wird der Abstand zur bestehenden stidlichen
Trinkwasserschutzzone Il vergrof3ert und so bereits jetzt die mdglichen Auswirkungen reduziert.
Dennoch sollten im Rahmen der Bauleitplanung die Belange des Trinkwasserschutzes mit
besonderem Gewicht in die Abwagung gestellt werden.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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148 — Gewerbeflache Grebenstein "Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Grebenstein "Sid"

Festlegung

SUP-ID 148

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Grebenstein, St.

Ortsteil(e) Grebenstein

Flache geplant 7,12 ha | Flache festgelegt | 7,12 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorranggebiet fiir Landwirtschaft
RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Grebenstein Kennnummer: 633010
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 9,63 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Grebenstein Kennnummer: 633010
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 77m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfiir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets fur drtliches Gewerbe.
Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unveréandert beibehalten.

Seite 89



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

149 - Gewerbeflache Wolfhagen Niederelsungen "Hiddeser Feld Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Wolfhagen Niederelsungen "Hiddeser Feld Ost"
Festlegung

SUP-ID 149

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Wolfhagen, St.

Ortsteil(e) Niederelsungen

Flache geplant 44,73 ha | Flache festgelegt | 25,69 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir den Grundwasserschutz, Vorbehaltsgebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden
Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 15,54 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 15,5 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kdnnen als erheblich angenommen werden.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Durch Festlegung der Flache als Vorranggebiet fur Industrie und Gewerbe Planung ist von einer
Betroffenheit des Schutzgutes Boden in erheblichem Umfang auszugehen.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets an der Uberrregionalen
Entwicklungsachse der BAB 44 unmittelbar an der Autobahnabfahrt. Es ist bereits ein eingefihrter,
interkommunal entwickelter Standort flr Logistikbetriebe. Die Flache ist im Regionalplanentwurf als
gewerblicher Schwerpunkt und Regionales Logistikzentrum Bestand festgelegt. GemaR Kapitel 3.1.2,
Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale Entwicklung Vorraussetzung fur die
Inanspruchnahme der Flache. Um eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzguts Boden zu
vermeiden, wird die Planungsflache reduziert in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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150 — Gewerbeflache Zierenberg Oelshausen "West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Zierenberg Oelshausen "West"

Festlegung

SUP-ID 150

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Zierenberg, St.

Ortsteil(e) Oelshausen

Flache geplant 6,69 ha | Flache festgelegt | 6,69 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Zierenberg Kennnummer: 633029
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 13,77 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Zierenberg Kennnummer: 633029
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone I11B

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-117

Schutzzone I1IB

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,69 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits Bestandteil des RPN 2009 war, befindet sich
komplett in der Schutzzone 1lIB eines Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung
und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung.

Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Moglichkeit fir eine
gewerblich-industrielle Nutzung er6ffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MaRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets fur drtliches Gewerbe.
Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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151 - Gewerbeflache Schauenburg Elgershausen "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Schauenburg Elgershausen "GE Sud"

Festlegung

SUP-ID 151

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Schauenburg

Ortsteil(e) Elgershausen

Flache geplant 5,48 ha | Flache festgelegt | 5,48 ha
Festlegung im Vorranggebiet Regionaler Griinzug, Vorbehaltsgebiet fir besondere
RPN 2009 Klimafunktionen, Vorranggebiet fiir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 35,22 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mdgliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Au3en auf den
jenseits der Bahntrasse und der Bundesstral3e angrenzenden Regionalen Griinzug gering. Der
Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Schauenburg Kennnummer: 633023
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,79 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Schauenburg Kennnummer: 633023
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 132 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschéatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalBnhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-011

Schutzzone IlIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 0,69 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich fast komplett in der Schutzzone IlIB und mit
der restlichen kleinen Teilflache in der Schutzzone IlIA eines Trinkwasserschutzgebietes. In diesen
Zonen ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundséatzlich méglich.
Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen,
insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung.

Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit flr eine
gewerblich-industrielle Nutzung eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erstim Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 111B

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-011

Schutzzone IIIB

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,79 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet, Planung befindet sich fast komplett in der Schutzzone IlIB und mit
der restlichen kleinen Teilflache in der Schutzzone IlIA eines Trinkwasserschutzgebietes. In diesen
Zonen ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich moglich.
Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen,
insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung.

Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Moglichkeit fur eine
gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollsténdig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wurde per Abweichung 2022 fir eine gewerbliche Nutzung zugelassen und dient
der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes.
Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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152 — Gewerbeflache Ederminde Grifte "IKZ Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung
Bezeichnung der Gewerbeflache Edermiinde Grifte "IKZ Ost"
Festlegung

SUP-ID 152

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Edermiinde

Ortsteil(e) Grifte

Flache geplant 12,34 ha | Flache festgelegt | -
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 10,10 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von gut 10 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kdnnen als erheblich angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 34,82 ha

Bewertung des Konflikts:

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Erweiterung eines bestehenden luG-Gebietes. Das
vorhandene luG hat sehr grof3e Fernwirkung und nachteilige Auswirkungen auf die Landschaft.
Sudéstlich und nérdlich der geplanten Flache ist der Freiraum als Vorranggebiet regionaler Griinzug
festgelegt.

Das Vorhaben hat nachteilige Auswirkungen auf den betroffenen Landschaftsraum. In Bezug auf das
angrenzende Vorranggebiet regionaler Griinzug sind die moglichen nachteiligen Auswirkungen durch
das Vorhaben von Auf3en auf die besonderen Funktionen des Freiraums, die mit der Festlegung
Regionaler Grunzug gesichert werden sollen, aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden
Vorbelastungen allerdings nicht sehr erheblich. Der Konflikt allein kann einen Verzicht auf das
Vorhaben nicht begrinden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Baunatal Kennnummer: 633003
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,88 ha

Bewertung des Konflikts:
Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
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gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Baunatal Kennnummer: 633003
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 181 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Edermiinde Kennnummer: 634002
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 478 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintréachtigungen der Umweltbelange auszugehen.
Insbesondere tréagt hierzu die Inanspruchnahme von ca. 10 ha des Schutzgutes Boden bei, welche
durch eine mittlere Beeintréchtigung des Schutzgutes Mensch (Regionaler Griinzug) erganzt wird.
Potentielle weitere Beeintrachtigungen von Schutzgitern (Mensch: visuelle Beeintrachtigung & L&rm)
sind auf Ebene der Regionalplanung nicht abschlieRend bewert- und abschéatzbar.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache ist aufgrund der bewegten Topografie und der eingeschréankten Mobilisierbarkeit
fur eine gewerbliche Entwicklung nur bedingt geeignet. Um die erheblichen Beeintrachtigungen des
Schutzgutes Boden im Gemeindegebiet zu minimieren, wird hier auf die Festlegung einer
Planungsflache zugunsten eines alternativen Vorranggebietes Industrie und Gewerbe Planung im
Ortsteil Holzhausen verzichtet.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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153 — Gewerbeflache Ederminde Holzhausen "West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Edermiinde Holzhausen "West"

Festlegung

SUP-ID 153

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Edermiinde

Ortsteil(e) Holzhausen am Hahn

Flache geplant 8,82 ha | Flache festgelegt | 8,82 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 8,79 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 9 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kénnen, trotz des hohen Flachenanteils des
Schutzgutes im Umfeld der Planung, als erheblich angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Edermiinde Kennnummer: 634002
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,98 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Edermiinde Kennnummer: 634002
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 45 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umwelt hinsichtlich der
Betroffenheit des Schutzgutes Boden im Gesamtumfang von ca. 9 ha auszugehen. Potentielle
weitere Beeintrachtigungen von Schutzgitern (Mensch) sind auf Ebene der Regionalplanung nicht
abschlieRend bewert- und abschétzbar.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache in topografisch guter Lage schliel3t an ein bestehendes Gewerbegebiet an und
ermdoglicht dessen Weiterentwicklung. Um die erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes
Boden im Gemeindegebiet zu minimieren, wird auf die Festlegung eines Vorranggebiets Industrie und
Gewerbe Planung im Ortsteil Grifte zugunsten dieser Planungsflache verzichtet. Gemal Kapitel 3.1.2,
Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale Entwicklung Vorraussetzung fur die
Inanspruchnahme der Flache. Unter Wirdigung dieser Aspekte wird in diesen Fall der Belang des
Schutzgutes Boden zurilickgestellt. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und in den Regionalplanentwurf aufgenommen

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.
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158 — Gewerbeflache Gudensberg "IKZ Besser Stral3e"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Gudensberg "IKZ Besser Stral3e"

Festlegung

SUP-ID 158

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Gudensberg, St.

Ortsteil(e) Gudensberg

Flache geplant 8,12 ha | Flache festgelegt | 8,12 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,00 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache Boden (ertragssichere
Boden & Bdden mit extremen Standorteigenschaften) von insgesamt ca. 7,5 ha dar. Die von der
Planung ausgehenden Auswirkungen auf das betroffene Schutzgut kénnen insgesamt als erheblich
angenommen werden, aufgrund des hohen Anteils von Flachen des betroffenen Schutzgutes im
Umfeld der Planung sind die Beeintrachtigungen fir das Schutzgut insgesamt noch als mittel zu
betrachten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Boden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,53 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes Flache Boden (ertragssichere
Bdden & Bdden mit extremen Standorteigenschaften) von insgesamt ca. 7,5 ha dar. Die von der
Planung ausgehenden Auswirkungen auf das betroffene Schutzgut kénnen insgesamt als erheblich
angenommen werden, aufgrund des hohen Anteils von Flachen des betroffenen Schutzgutes im
Umfeld der Planung sind die Beeintrachtigungen fir das Schutzgut insgesamt noch als mittel zu
betrachten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Luft, Klima

Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fiir besondere Klimafunktionen

Gebietsbezeichnung: Vorbehaltsgebiet fir besondere Kennnummer:
Klimafunktionen

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,68 ha
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Bewertung des Konflikts:

Laut der Landesweiten Klimaanalyse Hessen (IMA, 2022) beeintrachtigt die Planungsflache ein
bodennahes Stromungssystem geringer Intensitat, welches Relevanz fur die Beltiftung und
Abkihlung eines thermisch belasteten Siedlungsgebietes hat.

Das VBG fir besondere Klimafunktionen speist sich aus den Hochflachen nérdlich der Stadt
Gudensberg (Kammerberg, GroRRer und Kleiner Wachenkopf) . Das Vorhaben befindet sich ndrdlich
der BAB 49 im Bereich der BAB-Anschlussstelle. Aus siedlungsklimatischer Sicht von einer geringen
Beeintréachtigung auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Gudensberg Kennnummer: 634007
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 320m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malinahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 634-026

Schutzzone lli

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,70 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
direkte Lage an Anschlussstelle der A 49

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett am 6stlichen Rand der Schutzzone
IIIA eines Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich
genutzter Flachen grundsatzlich moglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fiir eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Moéglichkeit fr eine gewerblich-industrielle Nutzung eroffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung lUberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist von einer mittleren Beeintrachtigung im Hinblick auf das Schutzgut
Boden auszugehen. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschétzung zu allen
Umweltauswirkungen erfolgen, da hierfiir wesentliche Rahmenbedingungen durch die
Planausweisung selbst nicht festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf
der nachfolgenden Planungsebene vollstdndig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der
betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch
geeignete MaRnahmen voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Inanspruchnahme eines uberwiegenden Anteils der Flache fir eine gewerbliche Nutzung wurde
per Abweichung 2021 zugelassen. Des Weiteren ist der Uberwiegende Teil der Flache bereits durch
einen rechtskréftigen Bebauungsplan fiir eine gewerbliche Nutzung gesichert. Unter Wirdigung
dieser Aspekte wird der Belang des Schutzguts Boden zuriickgestellt und die Flache in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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159 — Gewerbeflache Gudensberg "West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Gudensberg "West"

Festlegung

SUP-ID 159

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Gudensberg, St.

Ortsteil(e) Gudensberg

Flache geplant 14,57 ha | Flache festgelegt | 14,57 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft
RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 14,57 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 14 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kénnen als erheblich angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Gudensberg Kennnummer: 634007
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 14,66 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Gudensberg Kennnummer: 634007
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 24 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Gudensberger Basaltkuppen und Wald am Falkenstein (DE-4721-304)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 800 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem nérdlichen Teil des FFH-Gebiets verlauft die BAB A 49, zwischen
Planung und westlichem FFH-Gebietsteil sind Industrie- und Gewerbeflachen und die L 3150
gelegen. Nordlich und norddstlich befinden sich landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen und die
BAB A 49, sowie norddstlich und 6stlich die L 3220, L 3150 und L 3221. Siedlungsflachen sind
grol3flachig 6stlich und Industrie- und Gewerbeflache entfernt norddstlich. Im Siiden sind ein
Golfpark, einzelne Gebaudeflachen und landwirtschaftliche Hof- und Gebaudefldchen gelegen.
Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umweltbelange auszugehen.
Insbesondere tragt hierzu die Inanspruchnahme von ca. 14 ha des Schutzgutes Boden
(ertragssichere Bdden mit sehr hoher Grundwasser- und Klimafunktion) bei. Potentielle weitere
Beeintrachtigungen von Schutzgitern (Mensch) sind auf Ebene der Regionalplanung nicht
abschlieRend bewert- und abschéatzbar.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Stadtentwicklungsplan von Gudensberg als Potentialflache fur Gewerbe ermittelt
worden. Sie befindet sich in rAumlicher Zuordnung zum bestehenden logistisch genutzten
Gewerbegebiet, das als Regionales Logistikzentrum Bestand in den Regionalplanentwurf
aufgenommen ist. GemaR Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale
Entwicklung Vorraussetzung flr die Inanspruchnahme der Flache. Aufgrund der Lage, der Topografie
und des Zuschnitts ist die Flache fir gewerbliche Nutzung geeignet. Unter Wirdigung dieser Aspekte
wird der Belang des Schutzgutes Boden zurlickgestellt und die Planungsflache in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.
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160 — Gewerbeflache Gudensberg "Mitte"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung
Bezeichnung der Gewerbeflache Gudensberg "Mitte"

Festlegung

SUP-ID 160

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Gudensberg, St.

Ortsteil(e) Gudensberg

Flache geplant 7,13 ha | Flache festgelegt | -
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,07 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planung stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 5 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung sind, auch aufgrund des hohen Anteils von Flachen des betroffenen
Schutzgutes im Umfeld der Planung, als mittel anzunehmen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Gudensberg Kennnummer: 634007
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 22,39 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Ma3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Gudensberg Kennnummer: 634007
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fur das Schutzgut
Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlieBende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die Umweltauswirkungen zu
verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwéagung

Aufgrund der erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden im gesamten Stadtgebiet und des
fur eine gewerbliche Entwicklung ungiinstigen Flachenzuschnitts wird die Flache nicht in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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169 — Gewerbeflache Felsberg Gensungen "Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Felsberg Gensungen "Nord"

Festlegung

SUP-ID 169

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Felsberg, St.

Ortsteil(e) Gensungen

Flache geplant 5,33 ha | Flache festgelegt | 5,33 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Felsberg Kennnummer: 634003
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 10,29 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Felsberg Kennnummer: 634003
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 71m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Eder Kennnummer: 2634001

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 9,69 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das westlich der Planungsflache gelegene VRG
IuG Bestand und eine Schienenfernverkehrsstrecke, die zwischen der Planungsflache und dem
Landschaftsschutzgebiet liegen.

Bewertung des Konflikts:

Westlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Eder", das im betroffenen Bereich zugleich als FFH-Gebiet "Untere Eder" ausgewiesen ist. Das
Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als
wesentlicher Bestandteil eines groRrdumigen Uberdrtlichen Biotopverbundsystems eine hohe
naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der
gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes, es kann deshalb nicht
abschlieRend bewertet werden, ob es zu Beeintréachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch
Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen von Beeintradchtigungen kommt. Da dies
erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert
beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Ederaue (DE-4822-402)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 103 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem VSG sind Industrie- und Gewerbeflache, die L 3223 und
Bahnschienen gelegen, eine Stromtrasse verlauft durch das VSG. Siedlungsflachen befinden sich
ostlich und stdlich. Industrie- und Gewerbeflachen sind zudem auf der Planung, nordwestlich
unmittelbar angrenzend, sowie nordlich, entfernt dstlich, stdlich und westlich. Im Stiden verlaufen die
L 3223, L 3220, B 253, Bahnschienen und entfernt eine Stromtrasse, im Norden die L 3223 und
Bahnschienen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Heiligenberg 6stlich Gensungen (DE-4822-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 638 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind Siedlungsflachen und geringfiigig Industrie- und
Gewerbeflachen gelegen. Industrie- und Gewerbeflachen befinden sich zudem auf der
Planungsflache, nordwestlich unmittelbar angrenzend, sowie nérdlich, stdlich und westlich.
Siedlungsflachen sind zudem sidlich. Im Norden, Westen und Stiden verlaufen die L 3223 und
Bahnschienen, im Suden die L 3220 und B 253, sowie im Westen und entfernt sudlich Stromtrassen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.
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FFH-Gebiet Untere Eder (DE-4822-304)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 103 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind Industrie- und Gewerbeflachen, die L 3223 und
Bahnschienen gelegen, eine Stromtrasse verlauft durch das FFH-Gebiet. Siedlungsflachen befinden
sich 6stlich und sudlich. Industrie- und Gewerbeflachen sind zudem auf der Planung, nordwestlich
unmittelbar angrenzend, sowie nérdlich, entfernt éstlich, sidlich und westlich. Im Siden verlaufen die
L 3223, L 3220, B 253, Bahnschienen und entfernt eine Stromtrasse, im Norden die L 3223 und
Bahnschienen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertréglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen durch Verdnderungen des Wasserhaushalts sind geeignete
technische MaBnahmen auf nachgelagerter Pla-nungsebene zu implementieren. Beeintrachtigungen
durch Staub- und Schadstoffimmissionen kdnnen i.d.R. ebenfalls durch weitere Konkretisierung der
Planung ausgeschlossen werden.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Ihre Umweltauswirkungen kdnnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berilicksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malihahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Auf nachgelagerter Ebene ist mit der
Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache soll die gewerbliche Eigenentwicklung sicherstellen. Sie wird aus
raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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170 — Gewerbeflache Fulda Lehnerz "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Fulda Lehnerz "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 170

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Fulda, St.

Ortsteil(e) Lehnerz

Flache geplant 15,91 ha Flache festgelegt | 15,91 ha

Festlegung im Vorranggebiet Regionaler Griinzug, Vorbehaltsgebiet fir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorranggebiet fiir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir
Landwirtschaft, Rohrfernleitung Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Luft, Klima

Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fiir besondere Klimafunktionen

Gebietsbezeichnung: Vorbehaltsgebiet fir besondere Kennnummer:
Klimafunktionen

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 15,04 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
Das Vorhaben befindet sich an der BAB 7

Bewertung des Konflikts:

Laut der Landesweiten Klimaanalyse Hessen (IMA, 2022) beeintrachtigt die Planungsflache ein
bodennahes Strémungssystem hoher Intensitét, welches Relevanz fur die Bellftung und Abkihlung
eines grof3flachig thermisch belasteten Siedlungsgebietes hat. Das Vorhaben befindet sich
ndrdostlich der Stadt Fulda im Bereich der BAB-Anschlussstelle Fulda Nord. Sie liegt siidwestlich der
BAB 7 und bildet mit weiteren luG-Flachen an der Anschlussstelle der BAB 7 (Geil3hecke und
Petersberg-Steinau West) einen luG-Cluster von tber 50 ha. Das hier beeintrachtigte VBG fur
besondere Klimafunktionen zeichnet sich durch eine hohe Volumenstromdichte aus und stellt somit
ein robustes Kaltluftstrémungssystem dar, sodass eine Uberstrémung flacher Baukdérper nicht
ausgeschlossen ist. Aufgrund seiner Lage direkt an der BAB 7 ist es jedoch unter lufthygienischen
Aspekten als vorbelastet zu beurteilen.

In der Klimaanalyse der Stadtregion Fulda (INKEK, 2016) ist der Uberwiegende Teil der
Planungsflache laut Klimafunktionskarte als "Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet" kategorisiert und
als "hochaktive, vor allem kaltluftproduzierende Flache im Auf3enbereich; groRtenteils mit geringer
Rauigkeit und entsprechender Hangneigung" beschrieben. Die Planhinweiskarte kategorisiert die
Flache als "Ausgleichsraum" und gibt den Hinweis: "(...) Klimabewusste Entwicklungen sind unter
Beachtung des "Bodenverbrauchs" durchfihrbar."

Aus siedlungsklimatischer Sicht ist von einer mittleren Beeintrdchtigung auszugehen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Flache Bauweise, Verzicht bzw. Verkleinerung der Planungsflache

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 42,32 ha
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Bewertung des Konflikts:

Bei der Planungsflache handelt es sich um eine Flache westlich der BAB A7 an der BAB-
Anschlussstelle Fulda Nord, die gemeinsam mit den beiden weiteren luG-Flachen an der
Anschlussstelle westlich der A7 "Fulda-Dietershan "GE GeilZhecke™ und "Petersberg-Steinau "West"
einen luG-Cluster von fast 50 ha bilden.

Auch wenn aufgrund der insbesondere durch die BAB und die Anschlussstelle anlage- und
betriebsbedingten Vorbelastungen damit keine erheblichen Auswirkungen auf die umgebenden
Flachen des VRG Regionaler Grinzug zu erwarten sind, hat die Gewerbeflachenausdehnung
erhebliche Auswirkungen auf den Landschaftsraum an sich. Aufgrund dieser mittelbaren Auswirkung
wird der Konflikt als mittlere Beeintrachtigung eingeordnet.

Der Konflikt mit dem VRG Regionaler Griinzug steht einer Realisierung des Vorhabens nicht
entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 631009
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 439 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Petersberg Kennnummer: 631020
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 480 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)
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Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,03 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,85 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlielBende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzgiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Durch das Vorhaben ist eine mittleren
Beeintrachtigung des Regionalen Griinzuges und der Klimafunktionsflache zu erwarten.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache fir
Logistik und unerwartete Neuansiedlung ermittelt worden. Aufgrund der verkehrsgiinstigen Lage am
Autobahnanschluss der BAB 7 ist aus regionalplanerischer Sicht die Entwicklung der Flache als
Interkommunales Gewerbegebiet gemaf Kapitel 3.1.2, Ziel 4 und als Regionales Logistikzentrum
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Planung im Regionalplanentwurf vorgesehen. Der Betroffenheit des Schutzgutes Klima und
Regionaler Griinzug wird in diesem Fall eine nachrangige Prioritat zugunsten der Deckung des
Gewerbeflachenbedarfs eingerdaumt, daher wird die Flache beibehalten und in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Priifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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171 — Gewerbeflache Felsberg "West 2"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Felsberg "West 2"

Festlegung

SUP-ID 171

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Felsberg, St.

Ortsteil(e) Felsberg

Flache geplant 4,95 ha | Flache festgelegt | 4,95 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Felsberg Kennnummer: 634003
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 8,98 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverédndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Felsberg Kennnummer: 634003
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:

(wirtschaftsbestimmend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,83 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Ederaue (DE-4822-402)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 967 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem VSG befinden sich Siedlungsflachen, vereinzelt Industrie- und
Gewerbeflachen, sowie die L 3462. Nordlich der Planung verlauft zudem die L3220. Im Westen
befindet sich ein Umspannwerk und Stromtrassen, weiter entfernt sind Gebiete des Tagebaus
gelegen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Untere Eder (DE-4822-304)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 967 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet befinden sich Siedlungsflachen, vereinzelt
Industrie- und Gewerbeflachen, sowie die L 3462. Nordlich der Planung verlauft zudem die L3220. Im
Westen befindet sich ein Umspannwerk und Stromtrassen, weiter entfernt sind Gebiete des
Tagebaus gelegen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kdnnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Beriicksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.
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Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache schlie3t an ein bestehendes Gewerbegebiet an und soll die gewerbliche
Eigenentwicklung sicherstellen. Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und
beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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172 — Gewerbeflache Melsungen "Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Melsungen "Nord"

Festlegung

SUP-ID 172

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Melsungen, St.

Ortsteil(e) Melsungen

Flache geplant 6,72 ha | Flache festgelegt | 6,72 ha
Festlegung im Vorranggebiet Siedlung Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Melsungen Kennnummer: 634014
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 19,05 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malihahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Melsungen Kennnummer: 634014
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 11,10 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das nérdlich und westlich der Planungsflache
gelegene VRG IuG Bestand, das zwischen der Planungsflache und dem LSG liegt und gré3tenteils
direkt an das LSG angrenzt.

Bewertung des Konflikts:

Nérdlich und westlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Fulda", ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als wesentlicher
Bestandteil eines gro3raumigen tberoértlichen Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche
Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen
Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend
bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen
oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen von Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverdndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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176 — Gewerbeflache Spangenberg "West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Spangenberg "West"

Festlegung

SUP-ID 176

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Spangenberg, St.

Ortsteil(e) Spangenberg

Flache geplant 5,22 ha | Flache festgelegt | 5,22 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorbehaltsgebiet fur
RPN 2009 besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Spangenberg Kennnummer: 634024
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 326 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Vorranggebiet fur Natur und Landschaft (auferhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VRG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auRRerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,34 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das dstlich direkt an die Planungsflache
angrenzende VRG luG Bestand.

Bewertung des Konflikts:

Nordlich der geplanten Gewerbeflache, in ca. 160 m Entfernung, liegen Bereiche, die im Rahmen des
Biotopverbund-Konzepts als wertvolle Biotope der Wald-Lebensrdume sowie der trockenen
Grunland-Lebensraume ermittelt wurden. Diese Biotope sind wesentliche Bestandteile eines
groRraumigen Uberértlichen Biotopverbundsystems und sie haben eine hohe naturschutzfachliche
Bedeutung. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und
der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieBend bewertet
werden, ob es zu Beeintrdchtigungen der Biotope durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu
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Kumulierungen von Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene
erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Riedforst bei Melsungen (DE-4823-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 157 m

Einfluss von Vorbelastungen:
Im Umkreis des Vorranggebietes befinden sich die B 487 und die L 3227. Im Osten und Siiden liegen
Industrie- und Gewerbe- sowie Siedlungsflachen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieBende Einschéatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MaRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache schlief3t an ein bestehendes Gewerbegebiet an und dient der betrieblichen
Eigenentwickung. Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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177 — Gewerbeflache Malsfeld Ostheim "Mittleres Fuldatal"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Malsfeld Ostheim "Mittleres Fuldatal”
Festlegung

SUP-ID 177

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Malsfeld

Ortsteil(e) Ostheim

Flache geplant 12,29 ha | Flache festgelegt | 12,29 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Malsfeld Kennnummer: 634013
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 397 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3ihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebietes "Mittleres
Fuldatal". GemalR Kapitel 3.1.2, Ziel 2 ist die Flache als gewerblicher Schwerpunkt und als regionales
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Logistikzentrum Bestand festgelegt. Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und
in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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178 — Gewerbeflache Wehretal Reichensachsen "Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Wehretal Reichensachsen "Nord"

Festlegung

SUP-ID 178

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Webhretal

Ortsteil(e) Reichensachsen

Flache geplant 22,76 ha Flache festgelegt | 13,76 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiet fiir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet flir den Grundwasserschutz, Vorranggebiet
fur Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 18,65 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planung stellt eine Beeintréachtigung des Schutzgutes von knapp 19 ha dar. Die Auswirkungen
der Planung auf das betroffene Schutzgut sind als erheblich anzusehen. Eine Lésung/ Minimierung
des Konflikts kann, aufgrund des hohen Anteils von Flachen des betroffenen Schutzgutes innerhalb
des Plangebietes, nur durch einen Verzicht bzw. die Verlagerunug der Planungsflache an einen
alternativen Standort erzielt werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Wehretal Kennnummer: 636014
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 376 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: HQ100-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbhezeichnung: Wehre Kennnummer: DEHE RG 4
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 5,25 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
Am nordwestlichen und westlichen Rand wird voraussichtlich auch die Planfeststellungstrasse des
SuedLinks verlaufen, die zumindest im entsprechenden Streifen keine Uberbauung ermdglicht.

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinem westlichen Randbereich im
HQ100-Uberflutungsgebiet, mit seiner nordwestlichen Ecke im HQextrem-Uberflutungsgebiet und mit
kleinen Teilen in einem potenziellen Retentionsgebiet, dies sind insgesamt knapp 8 ha und damit ein
knappes Drittel der Planungsflache. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und
Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete
fur eine Gewerbeentwicklung, zumal direkt benachbart/stdlich angrenzend bereits gut 8 ha
Retentionsraum durch eine zukilinftige Gewerbeentwicklung verloren gehen. Der Konflikt erscheint
nur durch eine entsprechende Reduzierung der Planungsflache lésbar. MaRBnahmen zum
hochwasserangepassten Bauen kdnnen allenfalls zu einer gewissen Minderung im Hinblick auf die
Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer Konfliktminderung angesichts
des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Daher wird eine Ricknahme des Planungsgebietes in
seinem nordwestlichen und westlichen Bereich um bis zu 9 ha gefordert, mindestens aber um 7,5 ha.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: HQextrem-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Wehre Kennnummer: DEHE RG 41
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,12 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
Am nordwestlichen und westlichen Rand wird voraussichtlich auch die Planfeststellungstrasse des
SuedLinks verlaufen, die zumindest im entsprechenden Streifen keine Uberbauung ermdglicht.

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinem westlichen Randbereich im
HQ100-Uberflutungsgebiet, mit seiner nordwestlichen Ecke im HQextrem-Uberflutungsgebiet und mit
kleinen Teilen in einem potenziellen Retentionsgebiet, dies sind insgesamt knapp 8 ha und damit ein
knappes Drittel der Planungsflache. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und
Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete
fur eine Gewerbeentwicklung, zumal direkt benachbart/stdlich angrenzend bereits gut 8 ha
Retentionsraum durch eine zuklnftige Gewerbeentwicklung verloren gehen. Der Konflikt erscheint
nur durch eine entsprechende Reduzierung der Planungsflache lésbar. Malinahmen zum
hochwasserangepassten Bauen kdnnen allenfalls zu einer gewissen Minderung im Hinblick auf die
Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer Konfliktminderung angesichts
des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Daher wird eine Ricknahme des Planungsgebietes in
seinem nordwestlichen und westlichen Bereich um bis zu 9 ha gefordert, mindestens aber um 7,5 ha.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Potenzielles Retentionsgebiet

Gebietsbezeichnung: Wehre Kennnummer: 418
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,58 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinem westlichen Randbereich im
HQ100-Uberflutungsgebiet, mit seiner nordwestlichen Ecke im HQextrem-Uberflutungsgebiet und mit
kleinen Teilen in einem potenziellen Retentionsgebiet, dies sind insgesamt knapp 8 ha und damit ein
knappes Drittel der Planungsflache. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und
Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete
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fur eine Gewerbeentwicklung, zumal direkt benachbart/stdlich angrenzend bereits gut 8 ha
Retentionsraum durch eine zukiinftige Gewerbeentwicklung verloren gehen. Der Konflikt erscheint
nur durch eine entsprechende Reduzierung der Planungsflache lésbar. Mal3nahmen zum
hochwasserangepassten Bauen kénnen allenfalls zu einer gewissen Minderung im Hinblick auf die
Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer Konfliktminderung angesichts
des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Daher wird eine Riicknahme des Planungsgebietes in
seinem nordwestlichen und westlichen Bereich um bis zu 9 ha gefordert, mindestens aber um 7,5 ha.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Werra- und Wehretal (DE-4825-302)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 956 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet verlauft im Westen eine Bahntrasse und die B 27.
Ostlich der Planung verlaufen die L 34903, sowie die B 452. Im Nordosten befindet sich ein kleines
Tagebau-Gebiet und einige landwirtschaftliche Hof- und Geb&audeflachen. Sudlich liegt ein Klar-
sowie ein Betonwerk und weiter entfernt Siedlungsflachen.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Neben der zu erwartenden erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden stellt die Lage
wesentlicher Teile der Planungsflache im HQ100-Uberflutungsgebiet der Wehre, das zukiinftig
entsprechend den Vorgaben des LEP als "Vorranggebiet fur vorbeugenden Hochwasserschutz"
auszuweisen sein wird, sowie im HQextrem-Uberflutungsgebiet eine erhebliche Beeintrachtigung des
Schutzgutes Wasser dar, die nicht durch anderweitige MalRnahmen ausreichend gemindert oder
ausgeraumt werden kénnte. Die einzige sachgerechte Losung des Konfliktes wird in einer
entsprechenden Reduzierung des geplanten Industrie- und Gewerbegebietes gesehen, d.h.
mindestens um 7,5 ha. Eine solche Verkleinerung wiirde zumindest in Teilen auch zu einer
Entscharfung des Konflikts mit dem Schutzgut Flache/Boden flihren.

Raumordnerische Abwéagung

Unter Einhaltung der landesplanerischen Zielsetzung sind die HQ100-Uberflutungsgebiete von der
Bebauung freizuhalten. Daher ist von einer weiteren Inanspruchnahme dieser Bereiche fir eine
Gewerbeentwicklung abzusehen. Aufgrund des ermittelten Konflikts mit dem Schutzgut Wasser wird
die Flache reduziert in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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181 — Gewerbeflache Guxhagen "West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Guxhagen "West"

Festlegung

SUP-ID 181

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Guxhagen

Ortsteil(e) Guxhagen

Flache geplant 6,36 ha Flache festgelegt | -

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir

RPN 2009 Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet oberflachennaher Lagerstatten,
Hochspannungsleitung Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 19,67 ha

Bewertung des Konflikts:

Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Ausdehnung des bestehenden luG-Gebietes 6stlich der A7
auf deren Westseite. Von landwirtschaftlichen Gebauden abgesehen ist dieser Landschaftsraum
zwischen Guxhagen und Grifte bisher frei von Bebauung. Das geplante IuG hat durch seine Lage
nachteilige Auswirkungen auf die Gliederung von Siedlung und Landschaft.

Nordlich der Planungsflache, auf der anderen Seite der L 3221, ist der Freiraum als Regionaler
Grinzug festgelegt. Die mogliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von AuRen durch Larm
und Immissionen auf die Funktionen des Freiraums, die mit der Festlegung Regionaler Griinzug
gesichert werden sollen, ist aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und
der raumlichen Lage der Planungsflache an dieser Stelle nicht erheblich. Die Funktion Gliederung
von Siedlung und Landschaft wird durch die Planung beeintrachtigt, allerdings nicht durch
Uberplanung von Vorranggebiet Regionaler Griinzug, sondern durch seine Auswirkungen auf den
betroffenen Freiraum als Ganzes. Da das Vorranggebiet Regionaler Griinzug diesbezlglich nicht
Uber seine Grenzen hinaus wirkt, steht der Konflikt einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Guxhagen Kennnummer: 634008
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 378 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschétzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.
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Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Eder Kennnummer: 2634001

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 13,47 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es bestehen bereits Vorbelastungen durch die Bundesautobahn A 7, die ostlich der Planungsflache
verlauft, eine Landesstral3e (L 3221), die nordlich des Landschaftsschutzgebietes verlauft und eine
Schienennahverkehrsstrecke, die westlich am Landschaftsschutzgebiet entlang fuhrt.

Bewertung des Konflikts:

Westlich grenzt an die geplante Gewerbeflache unmittelbar das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Eder" an, ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als wesentlicher
Bestandteil eines groRraumigen tberdrtlichen Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche
Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen
Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend
bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen
oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen von Beeintréachtigungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 20,85 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch die Bundesautobahn A 7, die 6stlich der Planungsflache
und direkt durch das Landschaftsschutzgebiet verlauft.

Zudem verlauft nordlich der Planungsflache, zwischen der geplanten Gewerbeflache und dem
Landschaftsschutzgebiet, eine Landesstralle (L 3221).

Bewertung des Konflikts:

Nordlich der geplanten Gewerbeflache, auf der anderen Stra3enseite der L 3221, erstreckt sich das
Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Fulda", ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet,
das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines groR3rdumigen tberdértlichen Biotopverbundsystems eine
hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der
Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann
deshalb nicht abschlie3end bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des
Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen von
Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann
die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Wasser
Prifkriterium: Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 1,80 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinem nordwestlichen Teil im
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet und angrenzend geringfiigig im HQextrem-
Uberflutungsgebiet der Fulda. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und
Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete
fur eine Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung. Der Konflikt erscheint nur durch eine
entsprechende Reduzierung der Planungsflache lI6sbar. MalBnahmen zum hochwasserangepassten
Bauen kdnnen allenfalls zu einer gewissen Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im
Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer Konfliktminderung angesichts des weiteren
Verlusts von Retentionsraum. Daher wird eine Riicknahme der Planungsflache im nordwestlichen
Bereich gefordert, zumal ein Teil auch durch eine Freileitung Uberspannt wird und somit nicht bebaut
werden kann.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser
Prufkriterium: HQextrem-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE_RG_42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,76 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinem nordwestlichen Teil im
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet und angrenzend geringfiigig im HQextrem-
Uberflutungsgebiet der Fulda. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und
Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete
fur eine Siedlungstétigkeit bzw. Gewerbeentwicklung. Der Konflikt mit dem HQextrem-
Uberflutungsgebiet wird jedoch nur als mittel eingestuft, da nur kleine Teile bzw. Randbereiche mit
weniger als 1 ha betroffen sind. Malihahmen zum hochwasserangepassten Bauen kdnnen
gegebenenfalls zu einer gewissen Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall
beitragen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Festsetzung von MaRnahmen zum hochwasserangepassten Bauen im Rahmen der Bauleitplanung
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

FFH-Vorprifung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldaaue um Kassel (DE-4722-401)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 14 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Die Planung und der betroffene, am stdlichsten gelegene, Teilabschnitt des VSG zwischen Grifte und
Cuxhagen werden lediglich durch die L 3221 getrennt. Die L 3221 wird Richtung Osten auf H6he der
VSG Grenze zur B 83. Eine Stromtrasse verlauft von Norden nach Stiden durch die Flache und quert
auch das VSG. Industrie- und Gewerbeflachen befinden sich 6stlich und entfernt westlich, sowie
Siedlungsflachen dstlich und entfernt nérdlich. Sidlich und entfernt westlich liegen landwirtschaftliche
Hof- und Gebaudeflachen. Bahnschienen begrenzen nordéstlich und stidwestlich die Teilflache des
VSG. Die BAB A 7 verlauft éstlich der Teilflache des VSG direkt angrenzend.

Bewertung des Konflikts:

Bei singularer Betrachtung der Planfestlegung ist eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzzwecks
bzw. der Erhaltungsziele offensichtlich ausgeschlossen. Kumulative Wirkungen mit anderen
Planfestlegungen sind allerdings nicht sicher auszuschliel3en. Fir diese kann auf der
Regionalplanebene keine Klarung herbeigefuhrt werden. Moglichkeiten zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrédchtigung durch kumulative Wirkungen sind jedoch auf nachgelagerter Ebene
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absehbar sodass die Planung unverandert beibehalten werden kann. Bei der Umsetzung der Planung
auf nachgelagerter Ebene kann eine Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit notwendig werden.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Neben den zu erwartenden indirekten Beeintrachtigungen, insbesondere des angrenzenden
Vorranggebietes Regionaler Griinzug sowie der benachbarten Landschaftsschutzgebiete, stellt die
Lage eines Teils der Planungsflache im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet der Fulda (und einer
weiteren kleinen Teilflache im HQextrem-Uberflutungsgebiet der Fulda) eine erhebliche
Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser dar, die nicht durch anderweitige Malinahmen
ausreichend gemindert oder ausgeraumt werden kdnnte. Eine sachgerechte Losung des Konfliktes
wird in einer entsprechenden Reduzierung des geplanten Industrie- und Gewerbegebietes um knapp
2 ha gesehen.

Raumordnerische Abwagung

Unter Einhaltung der landesplanerischen Zielsetzung sind die festgesetzten
Uberschwemmungsgebiete von der Bebauung freizuhalten. Aufgrund der ermittelten erheblichen
Beeintrachtigungen, die von der Planungsflache ausgehen, wére eine Realisierung nur mit einem
stark modifizierten Flachenzuschnitt moglich. Eine sinnvolle Entwicklung einer gewerblichen
Bauflache ware aufgrund der geringen Grol3e nicht mehr gegeben, dartiber hinaus lage die
Flachengrofle unterhalb der Darstellungsgrenze. Die Flache wird nicht in den Regionalplanentwurf
aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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189 — Gewerbeflache Melsungen Adelshausen "Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Melsungen Adelshausen "Sid"

Festlegung

SUP-ID 189

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Malsfeld, Melsungen, St.

Ortsteil(e) Adelshausen, Malsfeld

Flache geplant 21,21 ha | Flache festgelegt | 21,21 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft, Vorranggebiet fir Forstwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 19,14 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 1,60 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch eine BundesfernstralRe (B 83), die zwischen der
Planungsflache und dem Landschaftsschutzgebiet verlauft. Zudem befindet sich nérdlich der
Planungsflache ein VRG IuG Bestand, das ndher am Landschaftsschutzgebiet liegt als die
Planungsflache bzw. teilweise grenzt es direkt an das LSG an.

Bewertung des Konflikts:

Westlich, nérdlich und stdlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das
Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Fulda", das mit einem kleinen Teil seines Randbereichs in
den 300 m-Wirkraum der Planungsflache hineinragt. Das Landschaftsschutzgebiet ist ein durch
Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines groliraumigen
Uberdrtlichen Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf
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Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen
Ausgestaltung des Gewerbegebietes, es kann deshalb nicht abschliel3end bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder
zu Kumulierungen von Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielBende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets; ein Teilbereich der
Flache wurde per Abweichung als gewerbliche Bauflache fur Heizkraftwerke zugelassen Sie wird aus
raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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196 — Gewerbeflache Burgwald Bottendorf "IKZ"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Burgwald Bottendorf "IKZ"

Festlegung

SUP-ID 196

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Burgwald

Ortsteil(e) Bottendorf

Flache geplant 22,79 ha | Flache festgelegt | 11,42 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fur besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 14,15 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von 14 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kdnnen als erheblich angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Burgwald Kennnummer: 635006
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 265 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prufung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Burgwald (DE-5018-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 899 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem VSG im Siden befinden sich Industrie- und Gewerbeflachen,
Siedlungsflachen und die B 252. Weiter im Osten verlaufen die L 3076 und die K 98, im Norden und
Westen die K 117 und die B 253. Weit entfernt im Osten liegt ein Kasernengebiet.
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Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umwelt hinsichtlich der
Betroffenheit des Schutzgutes Boden im Gesamtumfang von ca. 14 ha auszugehen. Potentielle
weitere Beeintrachtigungen von Schutzgitern (Mensch) sind auf Ebene der Regionalplanung nicht
abschlieBend bewert- und abschétzbar.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden interkommunalen Gewerbegebiets von
Burgwald und Frankenberg. Die Flache ist als gewerblicher Schwerpunkt festgelegt. Gemaf Kapitel
3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale Entwicklung Vorraussetzung fir die
Inanspruchnahme der Planungsflache. Um die erhebliche Beeintrachtigung mit dem Schutzgut Boden
zu minimieren, wird die Flache reduziert in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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199 — Gewerbeflache Niedenstein "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Niedenstein "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 199

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Niedenstein, St.

Ortsteil(e) Niedenstein

Flache geplant 5,24 ha | Flache festgelegt | 5,24 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 0,99 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der rdumlichen Lage der Planungsflache ist die mogliche nachteilige Auswirkung durch eine
westliche Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes von Auf3en auf den 6stlich der
Kreisstral3e 85 als Regionaler Griinzug ausgewiesen Freiraum nicht erheblich. Der Konflikt steht
einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Niedenstein Kennnummer: 634018
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 4,79 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Niedenstein Kennnummer: 634018
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 79 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3nhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser
Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone I11B

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-011

Schutzzone IIIB

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,24 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung war bereits im RPN 2009 enthalten und stellt die
westliche Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes dar. Wie dieses befindet es sich komplett
in der Schutzzone I1IB eines Trinklwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fir eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tUberhaupt besteht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

FFH-Gebiet Gudensberger Basaltkuppen und Wald am Falkenstein (DE-4721-304)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 363 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem norddstlich gelegenen FFH-Gebiet sind Industrie- und
Gewerbeflachen, die K 85 und eine landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflache gelegen. Stdéstlich
befinden sich Siedlungsflachen, landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen und die L 3219, sowie
sudlich landwirtschaftliche Hof- und Geb&audeflachen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Aufgrund der sehr geringen Uberlagerung des Betroffenheitsraums mit der Planungsflache erfolgt
kein gednderter Flachenzuschnitt.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch diffuse Schadstoffeintrage kénnen ggf. auf
nachgelagerter Planungsebene durch technische MalRnahmen vermieden werden, die erst bei
weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstéandig
bestimmt werden. Unter Bertcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes fir ortsanséssiges
Gewerbe. Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unveréndert beibehalten.
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203 — Gewerbeflache Fritzlar "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Fritzlar "GE Sud"

Festlegung

SUP-ID 203

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Fritzlar, St.

Ortsteil(e) Fritzlar

Flache geplant 11,45 ha | Flache festgelegt | 11,45 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 8,39 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von knapp 8,5 ha dar.
Die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kénnen als erheblich angenommen
werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fritzlar Kennnummer: 634005
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,80 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fritzlar Kennnummer: 634005
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 103 m

Seite 138



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschéatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Eder Kennnummer: 2634001

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 9,91 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch eine Schienennahverkehrsstrecke, die unmittelbar
an der Grenze des Landschaftsschutzgebietes, zwischen dem LSG und der Planungsflache, verlauft.
Zudem liegt westlich und norddstlich der Planungsflache, ebenfalls in unmittelbarer Nahe des LSG,
jeweils ein Vorranggebiet luG Bestand.

Bewertung des Konflikts:

Nordlich der geplanten Gewerbeflache befindet sich in ca. 65 m Entfernung das
Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Eder", das wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen
Uberdrtlichen Biotopverbundsystems ist. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der
gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht
abschlieRend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch
Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene
erfolgen kann, kann die Planung unverdndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone 111/2+1V

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 635-139

Qualitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 11,45 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung war bereits im RPN 2009 enthalten und stellt die
Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes dar. Wie dieses befindet es sich komplett in der
gualitativen Schutzzone IV eines Heilquellenschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich maglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung
eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tberhaupt besteht.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser
Prifkriterium: HQ100-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE RG 4
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,42 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit einem kleinen Teilbereich im HQ100-
Uberflutungsgebiet und mit seinem nordwestlichen Bereich im HQextrem-Uberflutungsgebiet.
Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat zunehmenden
Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete fiir eine
Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine Planungsflache
festgelegt ist. Der Konflikt erscheint nur durch entsprechende Reduzierung der Planungsflache
l6sbar. MalRnahmen zum hochwasserangepassten Bauen kdnnen allenfalls zu einer gewissen
Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer
Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Entsprechend wird eine
Rucknahme der Planungsflache im nordwestlichen Bereich um etwa 4 bis 5 ha gefordert, die aber
aus Sicht des Schutzgutes Wasser stdlich angrenzend und beidseits der B 450 flachengleich ersetzt
werden kdnnten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser
Prifkriterium: HQextrem-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE RG 42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,66 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit einem kleinen Teilbereich im HQ100-
Uberflutungsgebiet und mit seinem nordwestlichen Bereich im  HQextrem-Uberflutungsgebiet.
Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat zunehmenden
Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete fiir eine
Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine Planungsflache
festgelegt ist. Der Konflikt erscheint nur durch entsprechende Reduzierung der Planungsflache
I6sbar. MalRnahmen zum hochwasserangepassten Bauen kénnen allenfalls zu einer gewissen
Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer
Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Entsprechend wird eine
Rucknahme der Planungsflache im nordwestlichen Bereich um etwa 4 bis 5 ha gefordert, die aber
aus Sicht des Schutzgutes Wasser stdlich angrenzend und beidseits der B 450 flachengleich ersetzt
werden kdnnten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorprifung

EU-Vogelschutzgebiet Ederaue (DE-4822-402)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 81 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem VSG sind Industrie- und Gewerbeflachen, Wohnsiedlungsflache und
Bahnschienen gelegen. Eine Stromtrasse verlauft durch das VSG, die B 450 von Norden nach Siden
durch die Planung. Industrie- und Gewerbeflachen, eine einzelne Gebaudeflache und Bahnschienen
sind nordlich und westlich, sowie Siedlungsflachen und die L 3150 nérdlich. Im Osten und Sitdosten
ist grof3flachig Militargeléande (inkl. Heeresflugplatz). Landwirtschaftliche Hof- und Geb&udeflachen
liegen sudlich der Planung.
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Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Untere Eder (DE-4822-304)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 81 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind Industrie- und Gewerbeflachen,
Wohnsiedlungsflache und Bahnschienen gelegen. Eine Stromtrasse verlauft durch das FFH-Gebiet,
die B 450 von Norden nach Siden durch die Planung. Industrie- und Gewerbeflachen, eine einzelne
Gebaudeflache und Bahnschienen sind nérdlich und westlich, sowie Siedlungsflachen und die L 3150
ndrdlich. Im Osten und Sidosten ist gro3flachig Militargelande (inkl. Heeresflugplatz).
Landwirtschaftliche Hof- und Geb&udeflachen liegen sudlich der Planung.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmafnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen durch Veranderungen des Wasserhaushalts sind geeignete
technische MalRnahmen auf nachgelagerter Planungsebene zu implementieren. Beeintrachtigungen
durch Staubeintrage kénnen ebenfalls i.d.R. auf nachgelagerter Planungsebene durch weitere
Konkretisierung der Planung vermieden werden.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Neben der zu erwartenden erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden stellt aus
umweltfachlicher Sicht die Lage eines Teils der Planungsflache im HQ100-Uberflutungsgebiet, das
zuklnftig entsprechend den Vorgaben des LEP als "Vorranggebiet fir vorbeugenden
Hochwasserschutz" auszuweisen sein wird, sowie einer weiteren Teilflache im HQextrem-
Uberflutungsgebiet, eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser dar. Eine
sachgerechte Losung des Konfliktes wird in einer Reduzierung des geplanten Industrie- und
Gewerbegebietes gesehen, idealerweise um 4 bis 5 ha. Damit kdnnte auch der Konflikt mit dem
Schutzgut Boden zumindest teilweise entscharft werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache wird als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung festgelegt. Die gesetzlichen
Vorgaben und die Festlegungen des LEP (Ziel 4.2.4-9) werden gewahrt. Der Mal3stab des
Regionalplans gebietet es vorliegend, eine Arrondierung der festzulegenden Flachen im Rahmen des
regionalplanerischen Konkretisierungsspielraums von raumordnerischen Zielvorgaben vorzunehmen,
um die Lesbarkeit und Anwendbarkeit der Planzeichnungen zu gewébhrleisten.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.
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204 — Gewerbeflache Fritzlar "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Fritzlar "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 204

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Fritzlar, St.

Ortsteil(e) Fritzlar

Flache geplant 36,15 ha Flache festgelegt | 27,18 ha

Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorbehaltsgebiet fur

RPN 2009 besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir Landwirtschaft,
Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 8,49 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 8,5 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kénnen als erheblich angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Prifkriterium: Besonders raumwirksames Kulturdenkmal

Gebietsbezeichnung: Kasseler Warte bei Fritzlar Kennnummer: HR 21
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 79 m

Bewertung des Konflikts:
Aufgrund der 6rtlichen Situation ist eine geringe visuelle Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die
Planung zu erwarten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Luft, Klima

Prufkriterium: Vorranggebiet fur besondere Klimafunktionen

Gebietsbezeichnung: Vorranggebiet flr besondere Kennnummer:

Klimafunktionen

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 33,18 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
Gewerbegebiet westlich der Vorhabensflache

Bewertung des Konflikts:

Laut der Landesweiten Klimaanalyse Hessen (IMA, 2022) beeintrachtigt die Planungsflache ein
bodennahes Stromungssystem geringer Intensitéat, welches hohe Relevanz fiir die Beliiftung und
Abkuhlung eines groR¥flachig thermisch belasteten Siedlungsgebietes hat.

Das Vorhaben befindet sich im zentralen Bereich eines Kaltluftstromungssystems, das sich im
nordwestlich der Stadt Fritzlar liegenden Offenlandbereich ausbildet und eine thermische
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Ausgleichfunktion auf die Stadt Fritzlar ausibt. Aus siedlungsklimatischer Sicht ist das Vorhaben als
unguinstig zu bewerten.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Verzicht bzw. Verkleinerung der Planungsflache

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fritzlar Kennnummer: 634005
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 20,33 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Ma3hahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fritzlar Kennnummer: 634005
Wirkfaktor: Entfernung zum Prafkriterium:
Visuelle Wirkung im

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréandert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone 111/2+1V

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 635-139

Qualitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 36,15 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung war bereits in Teilen im RPN 2009 enthalten und stellt die
Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes dar. Wie dieses befindet es sich komplett in der
gualitativen Schutzzone IV eines Heilquellenschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
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industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fir eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung liberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Durch das Vorhaben ist von einer erheblichen Beeintrachtigung der Schutzgiter Boden und Klima
auszugenhen. Die Auswirkungen auf die Schutzgiter Mensch und Wasser werden auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Regionalplanentwurf als gewerblicher Schwerpunkt und Regionales Logitikzentrum
Bestand festgelegt. Gemaf Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale
Entwicklung Vorraussetzung fir die Inanspruchnahme der Flache. Grundlage fur die Ausweisung der
Planungsflache ist die raumliche Né&he zur BAB 49 und das direkt angrenzende bestehende
Gewerbegebiet. Weitere grol3flachige gewerbliche Planungsflachen sind im Stadtgebiet nicht
vorhanden. Um die erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter Boden und Klima zu minimieren,
wird die Planungsflache reduziert in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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206 — Gewerbeflache Bad Zwesten "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bad Zwesten "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 206

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Bad Zwesten

Ortsteil(e) Bad Zwesten

Flache geplant 4,95 ha Flache festgelegt | 4,95 ha

Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorbehaltsgebiet fur

RPN 2009 besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir Landwirtschaft,
Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Zwesten Kennnummer: 634027
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 15,60 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Zwesten Kennnummer: 634027
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 9m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Seite 145



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone 111(/1)

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 634-116

Qualitative Schutzzone Ill/1

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,95 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung war bereits in Teilen im RPN 2009 enthalten und stellt die
Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes dar. Wie dieses befindet es sich komplett in den
gualitativen Schutzzonen I11/1 bzw. IV zweier Heilquellenschutzgebiete, die sich tberlagern. In diesen
Zonen ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich méglich.
Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen,
insbesondere auch fiir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf
Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine
gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone IlI/2+1V

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 635-139

Qualitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,95 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung war bereits in Teilen im RPN 2009 enthalten und stellt die
Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes dar. Wie dieses befindet es sich komplett in den
qualitativen Schutzzonen I11/1 bzw. IV zweier Heilquellenschutzgebiete, die sich tGberlagern. In diesen
Zonen ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundséatzlich méglich.
Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen,
insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf
Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine
gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung iiberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollsténdig
bestimmt werden. Unter Bertcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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207 — Gewerbeflache Borken "Industriepark"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Borken "Industriepark”

Festlegung

SUP-ID 207

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Borken (Hessen), St.

Ortsteil(e) Arnsbach

Flache geplant 7,14 ha | Flache festgelegt | 7,14 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Bestand, Vorranggebiet fiir
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,04 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine randliche Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 1 ha
dar. Die Auswirkungen auf das betroffene Schutzgut kdnnen als gering angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Borken (Hessen) Kennnummer: 634001
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 417 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mafl3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone I11/2+IV

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 635-139

Qualitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,14 ha

Seite 148



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung war bereits in Teilen im RPN 2009 enthalten und stellt die
Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes dar. Wie dieses befindet es sich komplett in der
gualitativen Schutzzone IV eines Heilquellenschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich moglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, inshesondere fir eine industrielle
Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch
die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung tberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich gering. Sie kann
ggof. auf nachfolgender Planungsebene durch geeignete Mal3nahmen weiter vermindert oder
vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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208 — Gewerbeflache Borken Kleinenglis "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Borken Kleinenglis "GE Sud"

Festlegung

SUP-ID 208

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Borken (Hessen), St.

Ortsteil(e) Kleinenglis

Flache geplant 8,62 ha Flache festgelegt | -

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiet fiir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorranggebiet fiir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir
Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 8,54 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 8,5 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kénnen als erheblich angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Borken (Hessen) Kennnummer: 634001
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 17,59 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Borken (Hessen) Kennnummer: 634001
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Schwalm Kennnummer: 2634012

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,20 ha

sowie Barrierewirkung

Bewertung des Konflikts:

Sudlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Schwalm”, ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als wesentlicher Bestandteil
eines grofl3raumigen Uberértlichen Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung
besitzt. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der
genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieend bewertet werden,
ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder
Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen von Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone 111/2+IV

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 635-139

Qualitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 8,62 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der qualitativen Schutzzone IV
eines Heilquellenschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich
genutzter Flachen grundséatzlich moglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere fiir eine industrielle Nutzung, regelt die
jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung
lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung erdffnet. Die genaue Ausgestaltung
erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die
Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt
auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung
Uberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: HQ100-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbhezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE RG 4
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,31 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinen sidlichen Flachen im
Uberschwemmungsgebiet nach HQ 100 und im angrenzenden iiberschwemmungsgefahrdeten
Gebiet.

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat zunehmenden
Hochwasserereignissen verbietet sich eine weitere Inanspruchnahme dieser Gebiete fiir eine weitere
Siedlungstatigkeit oder Gewerbeentwicklung.

Der Konflikt erscheint nur durch eine entsprechende Reduzierung der Planungsflache lésbar.
MaRnahmen zum hochwasser-angepassten Bauen kdnnen allenfalls zu einer gewissen Minderung im
Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungs-Fall beitragen, nicht jedoch zu einer
Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum.

Daher wird eine Riicknahme des Gewerbegebietes um etwa 3,4 ha auf gut 5 ha gefordert,
mindestens aber um die Flachen im Uberschwemmungsgebiet.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: HQextrem-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE RG 42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,10 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinen sudlichen Flachen im HQ100-
Uberflutungsgebiet und im angrenzenden HQextrem-Uberflutungsgebiet. Angesichts des
fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen
verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete fir eine Siedlungstatigkeit bzw.
Gewerbeentwicklung. Der Konflikt erscheint nur durch eine entsprechende Reduzierung der
Planungsflache losbar. Mallinahmen zum hochwasserangepassten Bauen kénnen allenfalls zu einer
gewissen Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch
zu einer Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Daher wird eine
Rucknahme des geplanten Gewerbegebietes um etwa 3,4 ha auf gut 5 ha gefordert, mindestens aber
um die Flachen im HQ100-Uberflutungsgebiet.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Neben dem erheblichen Konflikt mit dem Schutzgut Flache/Boden auf fast der gesamten
Planungsflache stellt aus umweltfachlicher Sicht auch die Lage des sudlichen Teilbereichs im HQ100-
Uberflutungsgebiet, das zukiinftig entsprechend den Vorgaben des LEP als "Vorranggebiet fiir
vorbeugenden Hochwasserschutz" auszuweisen sein wird, sowie im HQextrem-Uberflutungsgebiet,
eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser dar, die nicht durch anderweitige
Mafnahmen ausreichend gemindert oder ausgerdumt werden konnte. Eine sachgerechte Lésung der
Konflikte wird in einem kompletten Verzicht auf die Festlegung des geplanten Industrie- und
Gewerbegebietes gesehen, mindestens aber in der Reduzierung seiner Flache um die
Uberflutungsgebiete (gut 3 ha).
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Raumordnerische Abwéagung

Unter Einhaltung der landesplanerischen Zielsetzung sind die HQ100-Uberflutungsgebiete von der
Bebauung freizuhalten. Daher ist von einer weiteren Inanspruchnahme dieser Bereiche fiir eine
gewerbliche Entwicklung abzusehen. Aufgrund des ermittelten Konflikts mit dem Schutzgut Wasser
konnte die Flache nur reduziert dargestellt werden. Da aber auch das Schutzgut Flache/Boden auf
der gesamten Flache erheblich beeintréchtigt ist, wird die verbleibende Fléche nicht in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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212 — Gewerbeflache Neuental Waltersbriick "IKZ Schwalm-Eder-West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Neuental Waltersbrick "IKZ Schwalm-Eder-West"
Festlegung

SUP-ID 212

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Neuental

Ortsteil(e) Waltersbriick

Flache geplant 27,91 ha | Flache festgelegt | 27,91 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden
Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 20,45 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 20,5 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kdnnen als erheblich angenommen werden.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Neuental Kennnummer: 634016
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 393 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mafl3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Schwalm Kennnummer: 2634012

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,99 ha

sowie Barrierewirkung
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Einfluss von Vorbelastungen:
Es besteht bereits eine Vorbelastung durch die Bundesautobahn A 49, die dstlich der Planungsflache
und durch das Landschaftsschutzgebiet verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Ostlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich, in ca. 150 m Entfernung, das
Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Schwalm®”, ein durch Rechtsverordnung festgesetztes
Gebiet, das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen tberdrtlichen
Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene
erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des
Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieBend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder
zu Kumulierungen von Beeintréachtigungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prufkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone IlI/2+1V

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 634-116

Qualitative Schutzzone 111/2

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 27,91 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
direkte Lage an Anschlussstelle der A 49

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der qualitativen Schutzzone 111/2
und IV zweier benachbarter Heilquellenschutzgebiete. In diesen Zonen ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung
eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone IlI/2+1V

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 635-139

Qualitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 27,91 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
direkte Lage an Anschlussstelle der A 49

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der qualitativen Schutzzone I11/2
und IV zweier benachbarter Heilquellenschutzgebiete. In diesen Zonen ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich moglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
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industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fir eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung liberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 634-062

Schutzzone |l

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 27,91 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
direkte Lage an Anschlussstelle der A 49

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone lil, I1IA und 11IB
mehrerer direkt benachbarter Trinkwasserschutzgebiete.

In diesen Zonen ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsétzlich
maoglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder
Nutzungstypen, inshesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige
Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich
die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt
erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben
der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.

Daher kann der potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tUberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 1l1(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 634-124

Schutzzone IlIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 9,91 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
direkte Lage an Anschlussstelle der A 49

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone IIIA und 111B
mehrerer direkt benachbarter Trinkwasserschutzgebiete.

In diesen Zonen ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter FlAchen grundsétzlich
mdoglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder
Nutzungstypen, inshesondere auch fur eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige
Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich
die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt
erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben
der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.

Daher kann der potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tberhaupt besteht.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone I11B

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 634-124

Schutzzone 111B

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 17,99 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
direkte Lage an Anschlussstelle der A 49

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone 1A und 11I1B
mehrerer direkt benachbarter Trinkwasserschutzgebiete. In diesen Zonen ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich moglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung Gberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11IB

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 634-113

Schutzzone 111B

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 27,91 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
direkte Lage an Anschlussstelle der A 49

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone Il1A und IIIB
mehrerer direkt benachbarter Trinkwasserschutzgebiete. In diesen Zonen ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung lberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IIIB

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 634-110

Schutzzone IIIB

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 27,91 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
direkte Lage an Anschlussstelle der A 49

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone 1A und 11I1B
mehrerer direkt benachbarter Trinkwasserschutzgebiete. In diesen Zonen ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fiir eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tUberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umwelt hinsichtlich der
Betroffenheit des Schutzgutes Boden im Gesamtumfang von ca. 20,5 ha auszugehen. Potentielle
weitere Beeintrachtigungen von Schutzgitern (Mensch,Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie
Wasser) sind auf Ebene der Regionalplanung nicht abschlieRend bewert- und abschétzbar.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist aufgrund der Lage an der Uberregionalen Entwicklungsachse der Autobahn BAB 49
und unmittelbar am Autobahnanschluss als regionales Logistikzentrum Planung im
Regionalplanentwurf festgelegt. Gemaf Kapitel 3.1.2, Ziel 4 ist eine interkommunale Entwicklung
Vorraussetzung fur die Inanspruchnahme der Flache. In Abstimmung mit dem Zweckverband
Schwalm-Eder-West wird im Zusammenhang mit der Entwicklung der Planungsflache eine
ausgewiesene gewerbliche Bauflache in der Gemeinde Wabern zuriickgenommen. Unter Wirdigung
dieser Aspekte wird der Belang des Schutzgutes Boden zurlickgestellt. Die Planungsflache wird aus
raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.
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214 — Gewerbeflache Wabern "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Wabern "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 214

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Wabern

Ortsteil(e) Wabern

Flache geplant 7,78 ha | Flache festgelegt | 7,78 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden
Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,49 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 1,5 ha dar. Die
Auswirkungen auf das betroffene Schutzgut kénnen als gering angenommen werden.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Wabern Kennnummer: 634025
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 484 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Eder Kennnummer: 2634001

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 16,69 ha

sowie Barrierewirkung
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Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das stidlich der Planungsflache gelegene VRG IuG
Bestand und eine Schienenfernverkehrsstrecke, die zwischen der Planungsflache und dem
Landschaftsschutzgebiet verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Nérdlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Eder", ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines
grofRraumigen uberortlichen Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung
besitzt. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der
genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieBend bewertet werden,
ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder
Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen von Beeintréchtigungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Schwalm Kennnummer: 2634012

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 12,11 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das sidlich der Planungsflache gelegene VRG IuG
Bestand und eine Schienenfernverkehrsstrecke, die nordlich direkt entlang der Planungsflache und
dem Landschaftsschutzgebiet verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Ostlich, in einem kleinen Teilbereich direkt an die geplante Gewerbeflache anschlieBend, erstreckt
sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Schwalm®”, ein durch Rechtsverordnung
festgesetztes Gebiet, das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen tberdrtlichen
Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene
erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des
Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschliel3end bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder
zu Kumulierungen von Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prufkriterium: HQ100-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE_RG_4
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 3,41 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt praktisch in Ganze entweder im HQ100-
Uberflutungsgebiet oder zumindest im HQextrem-Uberflutungsgebiet. Dies trifft im Ubrigen praktisch
fur die gesamte Ortslage von Wabern zu. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl
und Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser
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Gebiete fir eine Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine
Planungsflache festgelegt ist. Der Konflikt erscheint nur durch Verzicht auf die Planungsflache I6sbar,
eine Reduzierung hatte wenig Effekt. Malinahmen zum hochwasserangepassten Bauen kénnen
allenfalls zu einer gewissen Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall
beitragen, nicht jedoch zu einer Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von
Retentionsraum.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser

Prufkriterium: HQextrem-Uberflutungsflaiche (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE RG 42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,28 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt praktisch in Ganze entweder im HQ100-
Uberflutungsgebiet oder zumindest im  HQextrem-Uberflutungsgebiet. Dies trifft im Ubrigen praktisch
fur die gesamte Ortslage von Wabern zu. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl
und Intensitét zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser
Gebiete fir eine Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine
Planungsflache festgelegt ist. Der Konflikt erscheint nur durch Verzicht auf die Planungsflache I6sbar,
eine Reduzierung héatte wenig Effekt. Malihahmen zum hochwasserangepassten Bauen kénnen
allenfalls zu einer gewissen Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall
beitragen, nicht jedoch zu einer Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von
Retentionsraum.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Ederaue (DE-4822-402)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 253 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem VSG befinden sich Bahnschienen, die B 254, die L 3148 und
die K12. Im Norden grenzen Flachen des Tagebaus direkt an das VSG an. Sidlich und westlich
befinden sich Industrie- und Gewerbeflachen, unter anderem ein Klarwerk.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Untere Eder (DE-4822-304)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 253 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet befinden sich Bahnschienen, die B 254, L 3148
und die K12. Im Norden grenzen Flachen des Tagebaus direkt an das FFH-Gebiet an. Sudlich und
westlich befinden sich Industrie- und Gewerbeflachen, unter anderem ein Klarwerk.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Beeintrachtigungen der raumlich-funktionalen Wechselbeziehungen zwischen Lebensrdumen des
Nordli-chen Kammmolchs kdnnen, ebenso wie Beeintrach-tigungen kleinflachiger potenzieller
Lebensrdume der Art durch Staubimmissionen, auf nachgelagerter Planungsebene durch
Konkretisierung der Planung ausgeschlossen werden.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Aus umweltfachlicher Sicht stellt die Lage eines Grof3teils der Planungsflache im HQ100-
Uberflutungsgebiet, das zukiinftig entsprechend den Vorgaben des LEP als "Vorranggebiet fiir
vorbeugenden Hochwasserschutz" auszuweisen sein wird, sowie im HQextrem-
Uberflutungsgebiet, eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser dar. Hinsichtlich der
anderen Schutzguter ist die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt
voraussichtlich mindestens gering. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen
Umweltauswirkungen erfolgen, da hierfiir wesentliche Rahmenbedingungen durch die
Planausweisung selbst nicht festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf
der nachfolgenden Planungsebene vollstandig bestimmt werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache wird als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung als konkrete Erweiterungsflache
fur den benachbarten bestehenden Betrieb festgelegt. Ein Konflikt mit dem nach den Festlegungen
des LEP (Ziel 4.2.4-9) festzulegenden Vorranggebiet fir vorbeugenden Hochwasserschutz wird
vermieden. Denn der Mal3stab des Regionalplans gebietet es vorliegend, eine Arrondierung der
festzulegenden Flachen im Rahmen des regionalplanerischen Konkretisierungsspielraums von
raumordnerischen Zielvorgaben vorzunehmen, um die Lesbarkeit und Anwendbarkeit der
Planzeichnungen zu gewabhrleisten.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.
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218 — Gewerbeflache Gemunden "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung
Bezeichnung der Gewerbeflache Gemiinden "GE Sid"

Festlegung

SUP-ID 218

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Gemiinden (Wohra), St.

Ortsteil(e) Gemiinden (Wohra)

Flache geplant 4,15 ha | Flache festgelegt | -
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,15 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 4 ha dar. Der
durch die Planung beeintrachtigte Bereich des Schutzgutes ist Teil eines groRen
zusammenhéangenden Gebietes. Die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut
kénnen insgesamt als mittel angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Gemiinden (Wohra) Kennnummer: 635012
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 4,16 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Gemiinden (Wohra) | Kennnummer: 635012
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Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 183 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mafl3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Lahn-Ohm Kennnummer: 2534009
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 3,38 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das noérdlich der Planungsflache gelegene VRG
IuG Bestand (Gemuinden - Wohra), das an das Landschaftsschutzgebiet angrenzt.

Bewertung des Konflikts:

Der Grof3teil der geplanten Gewerbeflache liegt im Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Lahn-
Ohm". Gut 26 ha des Landschaftsschutzgebietes liegen zudem im Wirkraum der Gewerbeflache. Das
Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als
wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen Uberdrtlichen Biotopverbundsystems eine hohe
naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Die geplante Gewerbeflache steht den Zielen des
Biotopverbundes und der Funktion als Lebensstatte auentypischer Tier- und Pflanzenarten entgegen
und stellt somit eine erhebliche Beeintréchtigung dar.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Der Konflikt kann nur gelést werden, indem auf die Gewerbeflache verzichtet wird.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Lahn-Ohm Kennnummer: 2534009

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 26,10 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das noérdlich der Planungsflache gelegene VRG
luG Bestand (Gemunden - Wohra), das an das Landschaftsschutzgebiet angrenzt.

Bewertung des Konflikts:

Der Grof3teil der geplanten Gewerbeflache liegt im Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Lahn-
Ohm". Gut 26 ha des Landschaftsschutzgebietes liegen zudem im Wirkraum der Gewerbeflache. Das
Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als
wesentlicher Bestandteil eines grol3raumigen tberdrtlichen Biotopverbundsystems eine hohe
naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Die geplante Gewerbeflache steht den Zielen des
Biotopverbundes und der Funktion als Lebensstatte auentypischer Tier- und Pflanzenarten entgegen
und stellt somit eine erhebliche Beeintréachtigung dar.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Der Konflikt kann nur gelést werden, indem auf die Gewerbeflache verzichtet wird.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IIIB

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 534-001

Schutzzone IIIB

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 4,15 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits Bestandteil des RPN 2009 ist, befindet sich
komplett in der Schutzzone 11IB eines Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung
und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsétzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fir eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tUberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Wohraaue zwischen Kirchhain und Gemunden (Wohra) (DE-5119-302)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 221 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet im Osten verlaufen die L 3342 und die L 3073. Im
Norden liegen Siedlungsflachen, sowie eine Schule und ein Freizeitbad. Vereinzelt sind
landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen um die Planung verteilt.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich eine erhebliche Beeintrachtigung fir das Schutzgut Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt aus, da die Planungsflache fast vollumféanglich im
Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Lahn-Ohm" liegt, das u.a. wegen seiner Funktion als
Lebensstatte auentypischer Tier- und Pflanzenarten durch Rechtsverordnung gesetzlich geschutzt ist.
Zudem geht von der Planung voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fur das
Schutzgut Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen
Umweltauswirkungen erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die
Planausweisung selbst nicht festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Schutzguter Mensch und
Wasser kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig bestimmt werden.

Raumordnerische Abwéagung

Aufgrund der flachenhaften Betroffenheit des Landschaftsschutzgebiets Auenverbund Lahn-Ohm ist
eine Realisierung der Planungsflache nicht mdglich. Die Flache wird nicht in den Regionalplanentwurf
aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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223 — Gewerbeflache Allendorf Rennertehausen "Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Allendorf Rennertehausen "Nord"

Festlegung

SUP-ID 223

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Allendorf (Eder)

Ortsteil(e) Allendorf (Eder)

Flache geplant 5,50 ha | Flache festgelegt | 5,50 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Allendorf (Eder) Kennnummer: 635001
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 12,54 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MalRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prufung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Allendorf (Eder) Kennnummer: 635001
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 8m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Ederaue (DE-4822-402)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 470 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem VSG im Suden liegen Siedlungsflachen, Sportplatze und
landwirtschaftliche Flachen. Im Nordwesten befindet sich ein Verkehrslandeplatz, daran schlieRen im
Westen grol3flachig Industrie- und Gewerbeflachen an. Die B 253, sowie die K121 verlaufen zwischen
der Vorrangflache und dem VSG.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Kollisionen von Vogeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den Gebéauden vermeiden, die
auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenauswei-sungen noch nicht erkennbar sind.

EU-Vogelschutzgebiet Hessisches Rothaargebirge (DE-4917-401)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 673 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem VSG im Norden befinden sich Wohnsiedlungsflachen und
vereinzelt Industrie- und Gewerbeflachen. Im Stiden grenzen Bahnschienen und die B 253 direkt an
die Planung an.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Kollisionen von Voégeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den Gebéuden vermeiden, die
auf Ebene der Regionalplanung mit den Fldchenauswei-sungen noch nicht erkennbar sind.

FFH-Gebiet Obere Eder (DE-4917-350)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 470 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet im Siden liegen Siedlungsflachen, Sportplatze und
landwirtschaftliche Flachen. Im Nordwesten befindet sich ein Verkehrslandeplatz, daran schlieRen im
Westen grof3flachig Industrie- und Gewerbeflachen an. Die B 253, sowie die K121 verlaufen zwischen
der Vorrangflache und dem FFH-Gebiet.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Aufgrund der sehr geringen Uberlagerung des Betroffenheitsraums mit der Planungsflache erfolgt
kein gednderter Flachenzuschnitt.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Beriicksichtigung der betroffenen Schutzgtter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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224 — Gewerbeflache Allendorf Rennertehausen "GE B253"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Allendorf Rennertehausen "GE B253"

Festlegung

SUP-ID 224

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Allendorf (Eder)

Ortsteil(e) Rennertehausen

Flache geplant 9,57 ha Flache festgelegt | 9,57 ha

Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorbehaltsgebiet fur

RPN 2009 besondere Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet fir den Grundwasserschutz,
Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Allendorf (Eder) Kennnummer: 635001
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 8,21 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MalRhahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Allendorf (Eder) Kennnummer: 635001
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.
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Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Eder Kennnummer: 2634001

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 23,75 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch eine BundesfernstralRe (B 253) und eine
Schienennahverkehrsstrecke, die zwischen der Planungsflache und dem Landschaftsschutzgebiet
verlaufen.

Bewertung des Konflikts:

Sudlich der geplanten Gewerbeflache ertreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Eder". Das Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a.
als wesentlicher Bestandteil eines gro3rAumigen tberdrtlichen Biotopverbundsystems eine hohe
naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. In unmittelbarer N&he des Landschaftsschutzgebietes
bestehen bereits Vorbelastungen, so dass eine Kumulierung von Beeintrachtigungen nicht
auszuschlieBen ist. Da auf Regionalplanebene keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung
und der genauen Ausgestaltung des geplanten Gewerbegebietes erfolgt, kann jedoch nicht
abschlieRend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch
Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu Kumulierungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unveréndert beibehalten werden.
Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft (auerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VBG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auRBerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,44 ha

Bewertung des Konflikts:

Etwas mehr als die Halfte der geplanten Gewerbeflache liegt in einem Raum, der im Rahmen des
Biotopverbund-Konzepts fur mégliche Verbindungen zwischen Biotopen ermittelt wurde. Im
vorliegenden Fall handelt es sich gré3tenteils um die Verbindung der feucht-frischen Grinlandflachen
in der Ederaue mit den Grinlandflachen in den Auen von Salbach, Herzbach und Hainerbach.
Innerhalb dieses Suchraums werden auf nachfolgender Planungsebene weitere Untersuchungen
bzw. Planungen erforderlich, um konkrete Biotopverbund-MalRhahmen mit den entsprechenden
Flachen zur Malinahmenumsetzung festzulegen. Auf Regionalplanebene kann keine abschliel3ende
Prifung der flachenhaften Auswirkungen erfolgen, da noch keine konkreten Mal3hahmenflachen
festgelegt wurden. Durch die regionalplanerische Festlegung als Gewerbeflache wird dieser Bereich
jedoch der Suchraumkulisse entzogen, d.h. der Anteil der potenziellen Mal3Bnhahmenflachen verringert
sich um ca. 5,5 ha. Die Planung kann dennoch unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Sofern konkrete Biotopverbund-Planungen bzw. -MafRhahmen bestehen, sind potenzielle negative
Auswirkungen auf den Biotopverbund im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und
durch geeignete MalBnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering
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FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Ederaue (DE-4822-402)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 36 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem VSG im Siiden verlaufen Bahnschienen und die B 253.
Nérdlich der Planung befinden sich Wohnsiedlungsflachen und vereinzelt Industrie- und
Gewerbeflachen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete AbschwachungsmalRnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintréachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertréglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Kollisionen von Végeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den Gebauden vermeiden, die
auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenausweisungen noch nicht erkennbar sind.

EU-Vogelschutzgebiet Hessisches Rothaargebirge (DE-4917-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 662 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem VSG im Norden befinden sich Wohnsiedlungsflachen und
vereinzelt Industrie- und Gewerbeflachen. Im Stiden grenzen Bahnschienen und die B 253 direkt an
die Planung an.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Kollisionen von Végeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den Gebauden vermeiden, die
auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenauswei-sungen noch nicht erkennbar sind.

FFH-Gebiet Obere Eder (DE-4917-350)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 36 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet im Suden verlaufen Bahnschienen und die B 253.
Nordlich der Planung befinden sich Wohnsiedlungsflachen und vereinzelt Industrie- und
Gewerbefléchen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Staub- und Schadstoffemissionen der
Planung kdénnen ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische Mal3hahmen vermieden
werden, die erst bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind. Erhebliche
Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch Lichtemissionen der Planung kénnen ggf. auf
nachgelagerter Planungsebene durch Malinahmen vermindert oder vermieden werden, die erst bei
weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind (bspw. insektenfreundliche Beleuchtung).
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstéandig
bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Ansiedlung von &rtlichem Gewerbe. Sie wird aus raumordnerischer
Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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225 — Gewerbeflache Hatzfeld Reddighausen "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Hatzfeld Reddighausen "GE Sud"

Festlegung

SUP-ID 225

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Hatzfeld (Eder), St.

Ortsteil(e) Reddighausen

Flache geplant 4,80 ha | Flache festgelegt | 4,80 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet oberflachennaher Lagerstatten

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
Prufkriterium: Naturdenkmal

Gebietsbezeichnung: Zweibléattrige Waldhyazinthen Kennnummer: 3635430
Standort

Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 9m

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der o6rtlichen Situation ist eine mittlere visuelle Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die
Planung zu erwarten.

Aufgrund der rAumlichen Nahe zum Schutzgut rege ich an, diesen Konflikt auf nachfolgender Ebene
Zu prifen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Hatzfeld (Eder) Kennnummer: 635014
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 10,46 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Hatzfeld (Eder) Kennnummer: 635014
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,63 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mahahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft (auerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VBG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auRBerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,69 ha

Bewertung des Konflikts:

Im mittleren und siiddstlichen Bereich der Planungsflache wurde im Rahmen des Biotopverbund-
Konzepts ein frisch-feuchtes Griinland-Biotop identifiziert, das als wesentlicher Bestandteil eines
groRRraumigen uberortlichen Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung hat.
Im Westen und Osten schlief3t an dieses Biotop ein Raum an, der im Rahmen des Biotopverbund-
Konzepts fur mdgliche Verbindungen zwischen dem Biotop und anderen in der Néhe liegenden
frisch-feuchten Grinland-Biotopen ermittelt wurde. Innerhalb dieses Suchraums werden auf
nachfolgender Planungsebene weitere Untersuchungen bzw. Planungen erforderlich, um konkrete
Biotopverbund-Malinahmen mit den entsprechenden Flachen zur Mal3hahmenumsetzung
festzulegen. Da durch die geplante Gewerbeflache ein ca. 0,8 ha grofRes Griinland-Biotop und ein ca.
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2 ha groRer Bereich fir Biotopverbund-MalRnahmen verloren gehen, besteht ein mittlerer Konflikt mit
dem Schutzgut.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Der Konflikt lasst sich vermindern, indem das Grunland-Biotop im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung von Bebauung ausgenommen wird und dort MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Sinne des Biotopverbundes festgesetzt werden. Sofern
konkrete Biotopverbund-Planungen bzw. -MafRnahmen bestehen, sind potenzielle negative
Auswirkungen auf den Biotopverbund im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und
durch geeignete MalRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Ederaue (DE-4822-402)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 449 m

Einfluss von Vorbelastungen:
Zwischen der Planung und dem VSG im Westen liegen teilweise Industrie- und Gewerbeflachen,
sowie die L 3382. Noérdlich der Planung befinden sich Siedlungsflachen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

EU-Vogelschutzgebiet Hessisches Rothaargebirge (DE-4917-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 705 m

Einfluss von Vorbelastungen:
Zwischen der Planung und dem VSG im Westen liegen teilweise Industrie- und Gewerbeflachen,
sowie die L 3382. Nordlich der Planung befinden sich Siedlungsfléachen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Hirschbachseite und Eifaer Berg (DE-5017-304)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 561 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Parallel und sudlich der Planung befindet sich die L 3382, die direkt an das FFH-Gebiet angrenzt.
Nordlich der Planung befinden sich Siedlungsflachen. Westlich ist eine Hochspannungsleitung
gelegen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Obere Eder (DE-4917-350)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 449 m

Einfluss von Vorbelastungen:
Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet im Westen liegen teilweise Industrie- und
Gewerbeflachen, sowie die L 3382. Nordlich der Planung befinden sich Siedlungsflachen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung der Umwelt aus. Es
konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da hierfir
wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden. Die
Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Bericksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine Verlagerung oder ein Entfall
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der Planungsflache gepruft werden, um die Umweltauswirkungen zu verringern oder zu vermeiden.
Der Konflikt mit dem Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt lie3e sich vermindern,
indem das Griinland-Biotop von Bebauung ausgespart wird und dort Mainahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Sinne des Biotopverbundes festgesetzt
werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets fir értliches Gewerbe.
Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen. Zudem wurde die
Flachennutzungsplananderung fir die Inanspruchnahme der Flache fir eine gewerbliche Nutzung im
Mai 2023 genehmigt. Die Planungsflache wird deshalb unverandert in den Regionalplanentwurf
aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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226 — Gewerbeflache Battenberg "GE West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Battenberg "GE West"

Festlegung

SUP-ID 226

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Battenberg (Eder), St.

Ortsteil(e) Battenberg (Eder)

Flache geplant 9,53 ha | Flache festgelegt | 9,53 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,02 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes (ertragssicher Boden & Bdden mit
extremen Standorteigenschaften) im Gesamtumfang von ca. 9,5 ha dar. Aufgrund der GroRRe des
Beeintrachtigungsraumes sind die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut
insgesamt als erheblich anznehmen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Boden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,38 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes (ertragssicher Béden & Boden mit
extremen Standorteigenschaften) im Gesamtumfang von ca. 9,5 ha dar. Aufgrund der Gré3e des
Beeintrachtigungsraumes sind die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut
insgesamt als erheblich anznehmen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 15,60 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

Vorhandes Gewerbegebiet wirkt bereits auf den Wald mit Erholungsfunktion ein.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintréchtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
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gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Naturschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Ederknie am Auhammer bei Kennnummer: 1635042

Battenberg

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,62 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch die nordwestlich und stidéstlich der Planungsflache
gelegenen VRG IuG Bestand, die ebenfalls direkt an das Naturschutzgebiet angrenzen. Zudem
verlauft eine Landesstral3e (L 3382) auf der gegentiberliegenden Seite der Eder, die ebenfalls direkt
am Naturschutzgebiet entlang verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Im Osten grenzt an die geplante Gewerbeflache unmittelbar das Naturschutzgebiet "Ederknie am
Auhammer bei Battenberg” an. Das Naturschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes
Gebiet, das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines grol3sraumigen tberértlichen
Biotopverbundsystems eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene
erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des
Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Naturschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da
dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert
beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Naturschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Elbrighduser Bach Kennnummer: 1635051

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,75 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch die nordwestlich und siiddstlich der Planungsflache
gelegenen VRG IuG Bestand, die ebenfalls in der Néhe des Naturschutzgebietes liegen. Zudem
verlauft eine Landesstral3e (L 3382) direkt am Naturschutzgebiet entlang.

Bewertung des Konflikts:

Norddstlich der geplanten Gewerbeflache, in ca. 80 m Entfernung, liegt das Naturschutzgebiet
"Elbrighduser Bach". Das Naturschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet,
das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen uberoértlichen Biotopverbundsystems eine
hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der
Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann
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deshalb nicht abschlieend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Naturschutzgebietes
durch Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Eder Kennnummer: 2634001

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 17,99 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch die nordwestlich und siidéstlich der Planungsflache
gelegenen VRG IuG Bestand, die ebenfalls direkt an das Landschaftsschutzgebiet angrenzen.
Zudem verlauft entlang der Eder eine LandesstralRe (L 3382), die durch das Landschaftsschutzgebiet
verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Im Nordosten grenzt an die geplante Gewerbeflache unmittelbar das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Eder" an, das zudem in grol3en Teilen als FFH-Gebiet "Obere Eder" ausgewiesen ist.
Das Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als
wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen Uberortlichen Biotopverbundsystems eine hohe
naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der
gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht
abschlieRend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch
Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene
erfolgen kann, kann die Planung unverdndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Vorranggebiet fur Natur und Landschaft (auBerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VRG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auRRerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,36 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das stdéstlich der Planungsflache gelegene VRG
IuG Bestand und es verlauft eine Landesstral3e (L 3382) zwischen der Planungsflache und dem
Wald.

Bewertung des Konflikts:

Ostlich der geplanten Gewerbeflache, in ca. 150 m Entfernung, liegt ein Bereich, der im Rahmen des
Biotopverbund-Konzepts als wertvolles Biotop der Waldlebensrdaume ermittelt wurde. Der Wald ist
wesentlicher Bestandteil eines grof3raumigen uberdrtlichen Biotopverbundsystems und hat eine hohe
naturschutzfachliche Bedeutung. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der
gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht
abschlieBend bewertet werden, ob es zu Beeintréchtigungen des Waldes durch Emissionen oder
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Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann
die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete
MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Vorranggebiet fir Natur und Landschaft (auBerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VRG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auBBerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,67 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das nordwestlich der Planungsflache gelegene
VRG luG Bestand und es verlauft eine Landesstral3e (L 3382) zwischen der Planungsflache und dem
Wald.

Bewertung des Konflikts:

Nordlich der geplanten Gewerbeflache, in ca. 200 m Entfernung, liegt ein Bereich, der im Rahmen
des Biotopverbund-Konzepts als wertvolles Biotop der feucht-frischen Griinland-Lebensraume
ermittelt wurde und in direktem raumlichem Zusammenhang mit dem FFH-Gebiet "Obere Eder" steht.
Das Biotop ist wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen tberértlichen Biotopverbundsystems und
es hat eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung
der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann
deshalb nicht abschliel3end bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Biotops durch
Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene
erfolgen kann, kann die Planung unverdndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prufung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Ederaue (DE-4822-402)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 4 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem VSG liegen nordwestlich, sowie stidéstlich Industrie- und
Gewerbeflachen und vereinzelt Siedlungsflachen und landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeanlagen.
Die L 3382 fuhrt am VSG entlang.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Kollisionen von Végeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den Geb&uden vermeiden, die
auf Ebene der Regionalplanung mit den Fldchenauswei-sungen noch nicht erkennbar sind.
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EU-Vogelschutzgebiet Hessisches Rothaargebirge (DE-4917-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 154 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem VSG im Norden liegen nordwestlich, sowie stidéstlich
Industrie- und Gewerbeflachen und vereinzelt Siedlungsflachen und landwirtschaftliche Hof- und
Gebdudeanlagen. Die L 3382 liegt im Suden der Planung.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
Kollisionen von Vogeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den Geb&uden vermeiden, die
auf Ebene der Regionalplanung mit den Fldchenausweisungen noch nicht erkennbar sind.

FFH-Gebiet Battenfelder Driescher (DE-4917-307)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 495 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet im Osten verlauft die L 3382 und einzelne (teils Hof-
und) Gebaudeflachen. Nordwestlich, sowie sliddstlich der Planung befinden sich Industrie- und
Gewerbeflachen und vereinzelt Siedlungsflachen. Bahnschienen verlaufen sudlich der Planung.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Obere Eder (DE-4917-350)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 4 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet liegen nordwestlich, sowie stiddstlich Industrie-
und Gewerbeflachen und vereinzelt Siedlungsflachen und landwirtschaftliche Hof- und
Gebaudeanlagen. Die L 3382 fihrt am FFH-Gebiet entlang.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Staub- und Schadstoffemissionen der
Planung konnen ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische Mal3nhahmen vermieden
werden, die erst bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind. Erhebliche
Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch Lichtemissionen der Planung kénnen ggf. auf
nachgelagerter Planungsebene durch Malinahmen vermindert oder vermieden werden, die erst bei
weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind (bspw. insektenfreundliche Beleuchtung).

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umwelt hinsichtlich der
Betroffenheit des Schutzgutes (Ertragssichere Béden mit sehr hoher Grundwasser- und
Klimaschutzfunktion sowie Béden mit extremen Standorteigenschaften) im Gesamtumfang von ca.
9,5 ha auszugehen. Potentielle weitere Beeintrachtigungen von Schutzgitern (Mensch sowie Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt) sind auf Ebene der Regionalplanung nicht abschlie3end bewert-
und abschétzbar.
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Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache bildet einen Liickenschluss zwischen zwei bestehenden Gewerbegebieten und
stellt die einzige gewerbliche Planungsflache in Battenberg (Mittelzentrum in Kooperation) dar. Unter
Wirdigung dieser Aspekte wird der Belang des Schutzguts Boden zurlickgestellt und die
Planungsflache in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.

Seite 182



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

227 — Gewerbeflache Fulda Dietershan " GE GeilRhecke"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Fulda Dietershan " GE Geil3hecke"

Festlegung

SUP-ID 227

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Fulda, St., Petersberg

Ortsteil(e) Dietershan, Lehnerz, Steinau

Flache geplant 25,68 ha | Flache festgelegt | 25,68 ha
Festlegung im Vorranggebiet Regionaler Griinzug, Vorranggebiet fir Landwirtschaft
RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Luft, Klima

Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fiir besondere Klimafunktionen
Gebietsbezeichnung: Vorbehaltsgebiet fir besondere Kennnummer:
Klimafunktionen
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,70 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

Das Vorhaben befindet sich direkt an der BAB 7

Bewertung des Konflikts:

Laut der Landesweiten Klimaanalyse Hessen (IMA, 2022) beeintrachtigt die Planungsflache ein
bodennahes Stromungssystem hoher Intensitat, welches Relevanz fur die Beltftung und Abkiihlung
eines grof3flachig thermisch belasteten Siedlungsgebietes hat. Das Vorhaben befindet sich
ndrdostlich der Stadt Fulda im Bereich der BAB-Anschlussstelle Fulda Nord. Sie liegt nordostlich der
BAB 7 und bildet mit weiteren luG-Flachen an der Anschlussstelle stidwestlich der BAB 7 (Fulda
Lehnerz, GE Nord und Petersberg-Steinau West) einen luG-Cluster von iber 50 ha. Das hier
beeintrachtigte VBG fiir besondere Klimafunktionen zeichnet sich durch eine hohe
Volumenstromdichte aus und stellt somit ein robustes Kaltluftstromungssystem dar. Das Vorhaben
Geil3hecke befindet sich am auf3ersten Rand der Klimafunktionsflache.

In der Klimaanalyse der Stadtregion Fulda (INKEK, 2016) ist der Uberwiegende Teil der
Planungsflache laut Klimafunktionskarte als "Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet" kategorisiert und
als "hochaktive, vor allem kaltluftproduzierende Flache im Auf3enbereich; groRtenteils mit geringer
Rauigkeit und entsprechender Hangneigung" beschrieben. Die Planhinweiskarte kategorisiert die
Flache als "Ausgleichsraum" und gibt den Hinweis: "(...) Klimabewusste Entwicklungen sind unter
Beachtung des "Bodenverbrauchs" durchfuihrbar."

Aufgrund der Lage am aul3ersten Rand der Klimafunktionsflache ist aus siedlungsklimatischer Sicht
von einer geringen Beeintréchtigung auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 69,92 ha

Bewertung des Konflikts:

Bei der Planungsflache handelt es sich um eine Flache 6stlich der BAB A7 an der BAB-
Anschlussstelle Fulda Nord, die gemeinsam mit den beiden weiteren luG-Flachen an der
Anschlussstelle westlich der A7 (Fulda-Lehnerz "GE Nord" und Petersberg-Steinau "West") einen
luG-Cluster von fast 50 ha bilden. Auch wenn aufgrund der insbesondere durch die BAB und die
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Anschlussstelle anlage- und betriebsbedingten Vorbelastungen damit keine erheblichen
Auswirkungen auf die umgebenden Flachen des VRG Regionaler Griinzug zu erwarten sind, hat die
Gewerbeflachenausdehnung erhebliche Auswirkungen auf den Landschaftsraum an sich. Aufgrund
dieser mittelbaren Auswirkung wird der Konflikt als mittlere Beeintrachtigung eingeordnet. Der Konflikt
mit dem VRG Regionaler Griinzug steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Petersberg Kennnummer: 631020
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 282m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,06 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,63 ha

Bewertung des Konflikts:
Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintréchtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
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gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 631-149

Schutzzone lI

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 6,83 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit seinem ndérdlichen Drittel am westlichen
Rand der festgesetzten Schutzzone IIl und damit innerhalb des Schutzgebietes maximal weit vom
Fassungsbereich und der engeren Schutzzone entfernt. In der Zone lll ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fir eine gewerblich-industrielle Nutzung
eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tUberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung sind auf regionalplanerischer Ebene Beeintrachtigungen der Umwelt
festgestellt werden. Jedoch ist keiner dieser Konflikte - auch angesichts der Lage an der Autobahn -
als sehr erheblich beurteilt worden. Eine Aufnahme der Planungsflache erscheint auich in Summe der
Umweltkonflikte vertretbar.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache fiir
Logistik und unerwartete Neuansiedlung ermittelt worden. Aufgrund der verkehrsglinstigen Lage am
Autobahnanschluss der BAB 7 ist aus regionalplanerischer Sicht die Entwicklung der Flache als
Interkommunales Gewerbegebiet gemaf Kapitel 3.1.2, Ziel 4 und als Regionales Logistikzentrum
Planung im Regionalplanentwurf vorgesehen. Der Betroffenheit des Schutzgutes Regionaler Griinzug
wird in diesem Fall eine nachrangige Prioritét zugunsten der Deckung des Gewerbeflachenbedarfs
eingeraumt, daher wird die Flache beibehalten und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.
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Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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231 - Gewerbeflache Bad Wildungen Wega "GE Bahnhof"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bad Wildungen Wega "GE Bahnhof"
Festlegung

SUP-ID 231

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Bad Wildungen, St.

Ortsteil(e) Wega

Flache geplant 7,16 ha | Flache festgelegt | 7,16 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,66 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 6,7 ha dar, was
insgesamt eine erhebliche Beeintrachtigung bedeutet. In Anbetracht des hohen Anteils des
Schutzgutes im Umfeld des Planungsraumes, sind die Auswirkungen der Planung insgesamt jedoch
als mittel anzunehmen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Wildungen Kennnummer: 635003
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 22,17 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Wildungen

Kennnummer: 635003

Wirkfaktor:
Visuelle Wirkung

Entfernung zum Prufkriterium:
Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird.
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Dies kann erst auf der nachgelagerten

Einfriedungen in Betracht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und

Ebene erforderlich

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Eder

Kennnummer: 2634001

Wirkfaktor:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen
sowie Barrierewirkung

Betroffene Flache des Prufkriteriums:
5,59 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

Planungsflache eine Bundesfernstralle (B 253).

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das noérdlich der Planungsflache gelegene VRG
Siedlung Bestand, das direkt an das Landschaftsschutzgebiet angrenzt. Zudem verlauft stidlich der

Bewertung des Konflikts:

Nordlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Eder", das zudem in grof3en Teilen als FFH-Gebiet "Untere Eder" ausgewiesen ist. Das
Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet, das u.a. als
wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen Uberortlichen Biotopverbundsystems eine hohe
naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der
gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht
abschlieBend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch
Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene
erfolgen kann, kann die Planung unverdndert beibehalten werden.

MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete

Ebene erforderlich

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone 111/2+IV

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet
Qualitative Schutzzone IV

Kennnummer: 635-139

Wirkfaktor:
Flacheninanspruchnahme

Betroffene Flache des Prifkriteriums:
7,16 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits im RPN 2009 enthalten ist, befindet sich
komplett in der qualitativen Schutzzone IV eines Heilquellenschutzgebietes. In dieser Zone ist die
Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Fldchen grundsétzlich méglich. Etwaige
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Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, inshesondere
auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung.

Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fiir eine
gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.
Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Ederaue (DE-4822-402)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 114 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem VSG sind grof3flachig Siedlungsflachen, sowie Industrie- und
Gewerbeflachen, landwirtschaftliche Gebaudeflache, die L 3218 und L 3086 gelegen. Stromtrassen
verlaufen im VSG. Siedlungsflachen befinden sich zudem sidlich und westlich, Industrie- und
Gewerbeflachen 6stlich und westlich. Im Suden verlaufen Bahnschienen und die B 253. Westlich sind
die L 3086 und entfernt landwirtschaftliche Hof- und Geb&udeflachen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch optische Storreize der Planung kénnen ggf.
auf nachgelagerter Planungsebene durch MalRnah-men vermindert oder vermieden werden, die erst
bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind (bspw. Sichtschutzpflanzungen,
Sichtschutzwalle).

FFH-Gebiet Untere Eder (DE-4822-304)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 114 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind grof3flachig Siedlungsflachen sowie Industrie- und
Gewerbeflachen, landwirtschaftliche Gebaudeflache, die L 3218 und L 3086 gelegen. Stromtrassen
verlaufen im FFH-Gebiet. Siedlungsflachen befinden sich zudem sudlich und westlich, Industrie- und
Gewerbeflachen 6stlich und westlich. Im Suden verlaufen Bahnschienen und die B 253. Westlich sind
die L 3086 und entfernt landwirtschaftliche Hof- und Geb&udeflachen gelegen.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fiir das Schutzgut
Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Beriicksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Ma3nahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die Umweltauswirkungen zu

Seite 189



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

verringern oder zu vermeiden. Auf nachgelagerter Ebene ist mit der Notwendigkeit zur Prifung der
Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets fur ortliches Gewerbe
und ist die einzige Gewerbeplanungsflache des Mittelzentrums. Unter Wirdigung dieser Aspekte
werden die Belang des Schutzgutes Boden u zurtickgestellt. Die Planungsflache wird aus
raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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234 — Gewerbeflache Waldeck Sachsenhausen "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Waldeck Sachsenhausen "GE Nord"
Festlegung

SUP-ID 234

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Waldeck, St.

Ortsteil(e) Sachsenhausen

Flache geplant 7,80 ha | Flache festgelegt | 7,80 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Waldeck Kennnummer: 635021
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 11,38 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Waldeck Kennnummer: 635021
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollsténdig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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237 — Gewerbeflache Vohl Dorfitter "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Véhl Dorfitter "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 237

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Vohl

Ortsteil(e) Dorfitter

Flache geplant 4,80 ha | Flache festgelegt | 4,80 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Vohl Kennnummer: 635019
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 0,59 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MalRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prufung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Vohl Kennnummer: 635019
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 163 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 635-102

Schutzzone IlIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,80 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits im RPN 2009 enthalten ist, befindet sich
komplett in der Schutzzone IlIA eines Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung
und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsétzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, inshesondere auch fiir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tUberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Dalwigker Holz und Gebranntes Holz bei Korbach (DE-4719-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 399 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind Industrie- und Gewerbeflachen, landwirtschaftliche
Hof- und Gebaudeflachen, Bahnschienen und die B 252 gelegen, wobei sich eine weitere Stral3e im
Bau befindet (Verlagerung der B 252 denkbar). Industrie- und Gewerbeflachen sind zudem westlich
angrenzend und sudlich der Planung. Im Norden, Stiden und Sudwesten befinden sich
landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen, sowie sudlich und stidwestlich Siedlungsflachen.
Bahnschienen verlaufen nérdlich.

In 6stlicher Richtung liegt in ca. 580 m Entfernung ein Vorranggebiet Windenergie.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Bertcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets fur 6rtliches Gewerbe.
Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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242 — Gewerbeflache Korbach "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Korbach "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 242

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Korbach, St.

Ortsteil(e) Korbach

Flache geplant 10,47 ha | Flache festgelegt | 10,47 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Prifkriterium: Naturdenkmal

Gebietsbezeichnung: Alte Badeanstalt Kennnummer: 3635163
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 400 m

Bewertung des Konflikts:
Aufgrund der 6értlichen Situation ist eine geringe visuelle Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die
Planung zu erwarten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Korbach Kennnummer: 635015
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 497 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser
Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 635-102

Schutzzone 111A2

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 10,47 ha
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Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits im RPN 2009 enthalten ist, befindet sich
komplett in der Schutzzone 1lIA2 eines Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung
und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsétzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, inshesondere auch fiir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung
erdffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets. Sie wird aus
raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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243 — Gewerbeflache Korbach "GE West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Korbach "GE West"

Festlegung

SUP-ID 243

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Korbach, St.

Ortsteil(e) Korbach, Lelbach

Flache geplant 21,56 ha | Flache festgelegt | 6,40 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorbehaltsgebiet fur den
RPN 2009 Grundwasserschutz, Vorranggebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,38 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 2,5 ha dar. Die
Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut sind als mittel anzunhemen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Eine Vermeidung/ Minderung des Konflikts konnte ggf. Gber einen teilweisen Verzicht bzw. eine
Verlagerung von Bereichen des westlichen Plangebietes auf alternative Standorte, bspw. sudlich oder
sudwestlich der Planungsflache erzielt werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Prifkriterium: Naturdenkmal

Gebietsbezeichnung: Alte Badeanstalt Kennnummer: 3635163
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 399 m

Bewertung des Konflikts:
Aufgrund der drtlichen Situation ist eine geringe visuelle Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die
Planung zu erwarten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Korbach Kennnummer: 635015
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 11,23 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MalRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverdndert beibehalten werden.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Korbach Kennnummer: 635015
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser
Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone |+l

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 635-102

Schutzzone I1/2

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,66 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit einer 7,7 ha grof3en Teilflache in der
Schutzzone 11/2 des Trinkwasserschutzgebietes 635-102. In dieser Zone ist eine gewerbliche
Nutzung nicht zuldssig. Daher muss die Planungsflache um den entsprechenden Flachenanteil
reduziert werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone I+l

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 635-102

Schutzzone I1/3

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,61 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit einer kleinen Teilflache in der
Schutzzone 11/3 des Trinkwasserschutzgebietes 635-102. In dieser Zone ist eine gewerbliche
Nutzung nicht zuléssig, obwohl im konkreten Fall direkt benachbarte bereits bebaute Flachen
ebenfalls in dieser Schutzzone liegen. Dennoch muss die Planungsflache aus Sicht der Fachbehdrde
um den entsprechenden Flachenanteil reduziert werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 635-102

Schutzzone I1IA2

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 12,29 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das in Teilen bereits im RPN 2009 enthalten ist, befindet
sich mit einer nordwestlichen und einer stiddstlichen Teilflache in der Schutzzone IlIA2 eines
Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsatzlich moglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, inshesondere auch fiur eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung uberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Trotz verschiedener potentieller Konflikte mit verschiedenen Schutzgttern sind diese Uberwiegend
entweder nicht erheblich und kénnen differenziert erst auf der nachfolgenden Planungsebene
betrachtet und voraussichtlich auch geldst werden.

Eine Ausnahme bildet der erheblichen Konflikt mit verschiedenen Bereichen der Schutzzone Il des
bestehenden Trinkwasserschutzgebietes, der nur durch Reduzierung des geplanten Gewerbegebiet
um insgesamt rund 9,3 ha geldst werden kann.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache schlie3t unmittelbar an ein bestehendes Gewerbegebiet an. Zur Minimierung des
Konfliktes mit der Schutzzone des Trinkwasserschutzgebiets wird die Planungsflache reduzuiert in
den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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250 — Gewerbeflache Bad Arolsen Mengeringhausen "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bad Arolsen Mengeringhausen "GE Sud"
Festlegung

SUP-ID 250

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Bad Arolsen, St.

Ortsteil(e) Mengeringhausen

Flache geplant 4,91 ha | Flache festgelegt | 4,91 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,12 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone 111/2+IV

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 635-009

Qualitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,91 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits im RPN 2009 enthalten ist, befindet sich
komplett in der qualitativen Schutzzone IV eines Heilquellenschutzgebietes. In dieser Zone ist die
Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Fldchen grundsétzlich méglich. Etwaige
Einschrdnkungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere
auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung.

Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fur eine
gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollsténdig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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253 — Gewerbeflache Diemelstadt Rhoden "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Diemelstadt Rhoden "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 253

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Diemelstadt, St.

Ortsteil(e) Rhoden

Flache geplant 32,23 ha | Flache festgelegt | 32,23 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet fiir
RPN 2009 Landwirtschaft, Rohrfernleitung Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden
Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 3,25 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes (ertragssichere Boden & Béden mit
extremen Standorteigenschaften) im Gesamtumfang von ca. 10,5 ha dar. Die Auswirkungen der
Planung auf das Schutzgut sind insgesamt als erheblich anzunehmen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Flache, Boden
Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Boden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,24 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes (ertragssichere Boden & Béden mit
extremen Standorteigenschaften) im Gesamtumfang von ca. 10,5 ha dar. Die Auswirkungen der
Planung auf das Schutzgut sind insgesamt als erheblich anzunehmen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
Prifkriterium: Besonders raumwirksames Kulturdenkmal

Gebietsbezeichnung: Kirchenruine Alt Rhoden Kennnummer: KB 3
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 183 m

Bewertung des Konflikts:
Aufgrund der ortlichen Situation ist eine geringe visuelle Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die
Planung zu erwarten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering
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Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Prifkriterium: Besonders raumwirksames Kulturdenkmal

Gebietsbezeichnung: Steinmihle Kennnummer: KB 2
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 37m

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der drtlichen Situation ist eine mittlere visuelle Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die
Planung zu erwarten.

Aufgrund der rAumlichen Nahe zum Schutzgut rege ich an, diesen Konflikt auf nachfolgender Ebene
Zu prifen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Erholungswald

Gebietsbezeichnung: Erholungswald Kennnummer:
(wirtschaftsbestimmend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,32 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmafRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbestimmend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,36 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverdndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle MaZnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzma3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintréachtigungen der Umwelt auszugehen.
Insbesondere tragt hierzu die Inanspruchnahme von ca. 10,5 ha des Schutzgutes Boden
(Ertragssichere Bdden mit sehr hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion sowie Béden mit
extremen Standorteigenschaften) im Gesamtumfang von ca. 10,5 ha bei, welche durch eine mittlere
Beeintrachtigung des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter erganzt wird. Potentielle
weitere Beeintrachtigungen von Schutzgitern (Mensch) sind auf Ebene der Regionalplanung nicht
abschlieRend bewert- und abschétzbar.

Raumordnerische Abwagung

Die Inanspruchnahme eines tUberwiegenden Anteils der Flache fir eine gewerbliche Nutzung wurde
per Abweichung 2013 zugelassen. Des Weiteren ist ein Teil der Flache bereits durch einen
rechtskraftigen Bebauungsplan fiir eine gewerbliche Nutzung gesichert. Gemaf Kapitel 3.1.2, Ziel 4
des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale Entwicklung Voraussetzung fur die
Inanspruchnahme der Flache. Zudem ist die Flache als Regionales Logistikzentrum Planung
festgelegt. Unter Wiirdigung dieser Aspekte wird der Belang des Schutzgutes Boden zurlickgestellt.
Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.
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259 — Gewerbeflache Bad Hersfeld Petersberg "Amazon"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bad Hersfeld Petersberg "Amazon"

Festlegung

SUP-ID 259

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Bad Hersfeld, St.

Ortsteil(e) Petersberg

Flache geplant 11,73 ha Flache festgelegt | 11,73 ha

Festlegung im Vorranggebiet Regionaler Griinzug, Vorbehaltsgebiet fir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorranggebiet fiir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir
Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Unzerschnittener verkehrsarmer Raum

Gebietsbezeichnung: Unzerschnittener verkehrsarmer | Kennnummer:
Raum > 50 gkm

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 11,73 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Erweiterung im direkten Anschluss an bereits bestehende
Gewerbeflachen sowie die bebaute Ortslage dar. Das Schutzgut ist durch die Planung nur randlich
betroffen. Im Hinblick auf die Lage der Planungsflache im direkten Ortsanschluss ist nur von einer
geringen Beeintrachtigung des betroffenen Schutzgutes auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Bad Kennnummer:

Hersfeld

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 23,05 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mdgliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von AufRen auf das
angrenzende Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Hersfeld Kennnummer: 632002
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 12,81 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.
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Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Bei der Umsetzung der Planung ist ggf. ein
Immissionsschutzgutachten erforderlich. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Hersfeld Kennnummer: 632002
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 35m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaZnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet quant. Schutzzone mit Eingriffsverbot ab 10 m

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 632-113

Quantitative Schutzzone B-neu

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 11,73 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, als Erweiterung eines Bestandsgebietes, befindet sich
komplett in der quantitativen Schutzzone eines Heilguellenschutzgebietes mit einem Eingriffsverbot
ab 10 m Tiefe. Das bedeutet, dass die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen
grundséatzlich moglich ist, allerdings Eingriffe in den Untergrund nur bis zu einer Tiefe von 10 m
zulassig sind. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die
Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst
im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der
jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die néachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Heilquellenschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Bertcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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265 — Gewerbeflache Petersberg Marbach "Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Petersberg Marbach "Sid"

Festlegung

SUP-ID 265

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Petersberg

Ortsteil(e) Marbach

Flache geplant 10,34 ha Flache festgelegt | 10,34 ha

Festlegung im Vorranggebiet Regionaler Griinzug, Vorbehaltsgebiet fir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorranggebiet fir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fir
Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 25,29 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mdgliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Au3en auf das
angrenzende Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Petersberg Kennnummer: 631020
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 19,79 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Petersberg Kennnummer: 631020
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschéatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielBende Einschéatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierflr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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266 — Gewerbeflache Petersberg Steinau "West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Petersberg Steinau "West"

Festlegung

SUP-ID 266

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Petersberg

Ortsteil(e) Steinau

Flache geplant 7,45 ha | Flache festgelegt | 7,45 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Luft, Klima

Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fiir besondere Klimafunktionen

Gebietsbezeichnung: Vorbehaltsgebiet fir besondere Kennnummer:
Klimafunktionen

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,22 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
Das Vorhaben befindet sich direkt an der BAB 7

Bewertung des Konflikts:

Laut der Landesweiten Klimaanalyse Hessen (IMA, 2022) beeintrachtigt die Planungsflache ein
bodennahes Stromungssystem hoher Intensitat, welches Relevanz fur die Beltftung und Abkiihlung
eines grof3flachig thermisch belasteten Siedlungsgebietes hat. Das Vorhaben befindet sich
ndrdostlich der Stadt Fulda im Bereich der BAB-Anschlussstelle Fulda Nord. Sie liegt slidwestlich der
BAB 7 und bildet mit weiteren luG-Flachen an der Anschlussstealle Nord (Fulda-Lehnerz, GE Nord
und Geil3hecke) einen luG-Cluster von tUber 50 ha. Das hier beeintrachtigte VBG fir besondere
Klimafunktionen zeichnet sich durch eine hohe Volumenstromdichte aus und stellt somit ein robustes
Kaltluftstromungssystem dar, sodass eine Uberstromung flacher Baukérper nicht ausgeschlossen ist.
Aufgrund seiner Lage direkt an der BAB 7 ist es jedoch unter lufthygienischen Aspekten als
vorbelastet zu beurteilen. Das Vorhaben befindet sich am dstlichen Rand der Klimafunktionsflache.

In der Klimaanalyse der Stadtregion Fulda (INKEK, 2016) ist die Planungsflache laut
Klimafunktionskarte hauptséchlich als "Misch- und Ubergangsklimat" kategorisiert und als
"Pufferbereich zwischen unterschiedlichen Klimatopen" beschrieben. Die Planhinweiskarte
kategorisiert die Flache als "Ausgleichsraum" und gibt den Hinweis: "(...) Klimabewusste
Entwicklungen sind unter Beachtung des "Bodenverbrauchs" durchfuhrbar."

Aus siedlungsklimatischer Sicht von einer mittleren Beeintréchtigung auszugehen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Flache Bauweise, Verzicht bzw. Verkleinerung der Planungsflache

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 12,74 ha
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Bewertung des Konflikts:

Bei der Planungsflache handelt es sich um eine Flache westlich der BAB A7 an der BAB-
Anschlussstelle Fulda Nord, die gemeinsam mit den beiden weiteren luG-Flachen an der
Anschlussstelle westlich der A7 (Fulda-Lehnerz "GE Nord" und Fulda-Dietershan "GE Gei3hecke")
einen luG-Cluster von fast 50 ha bilden. Auch wenn aufgrund der insbesondere durch die BAB und
die Anschlussstelle anlage- und betriebsbedingten Vorbelastungen keine erheblichen Auswirkungen
auf die umgebenden Flachen des VRG Regionaler Griinzug zu erwarten sind, hat die
Gewerbeflachenausdehnung erhebliche Auswirkungen auf den Landschaftsraum an sich. Aufgrund
dieser mittelbaren Auswirkung wird der Konflikt als mittlere Beeintréachtigung eingeordnet. Der Konflikt
mit dem VRG Regionaler Griinzug steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 631009
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 310 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Petersberg Kennnummer: 631020
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,29 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MalRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverdndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Petersberg Kennnummer: 631020
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 181 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlielBende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Ihre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Durch das Vorhaben ist eine mittleren
Beeintrachtigung des Regionalen Griinzuges und der Klimafunktionsflache zu erwarten.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Entwicklungs- und
Optionsflache fur verkehrsintensives Gewerbe ermittelt worden. Aufgrund der verkehrsglinstigen
Lage am Autobahnanschluss der BAB 7 ist aus regionalplanerischer Sicht die Entwicklung der Flache
als Interkommunales Gewerbegebiet gemaf Kapitel 3.1.2, Ziel 4 und als Regionales Logistikzentrum
Planung im Regionalplanentwurf vorgesehen. Der Betroffenheit der Schutzgiter Klima und
Regionaler Griinzug wird in diesem Fall eine nachrangige Prioritdt zugunsten der Deckung des
Gewerbeflachenbedarfs eingeraumt, daher wird die Flache beibehalten und in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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267 — Gewerbeflache Petersberg "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Petersberg "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 267

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Petersberg

Ortsteil(e) Petersberg

Flache geplant 32,86 ha Flache festgelegt | 32,86 ha

Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet Regionaler

RPN 2009 Grunzug, Vorranggebiet fur Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fir
Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 3,04 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 3 ha dar, so
dass aufgrund von Lage und Grol3e des betroffenen Bereiches von einer mittleren Beeintrachtigung
des Schutzgutes durch die Planung ausgegangen werden kann. Eine Vermeidung bzw. Minderung
des Konflikts konnte durch die Aussparung von Bebauung bei der spateren Umsetzung des Gebietes
erzielet werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 31,10 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mdgliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von AufRen auf das
angrenzende Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.
Allerdings handelt es sich um eine Planungsflache auf der Ostseite der A7. Die Flache hangt direkt
mit der luG-Flache "Kiinzell Interkommunales Gewerbegebiet" zusammen. Daher gilt auch hier, dass
auch wenn keine erheblichen Auswirkungen auf das 6stlich dieser Flache liegende VRG Regionaler
Griunzug zu erwarten sind, die Geerbeflachenausdehnung natirlich erhebliche Auswirkungen auf den
Landschaftsraum an sich hat. Aufgrund dieser mittelbaren Auswirkung wird der Konflikt als mittlere
Beeintrachtigung (2) eingeordnet.

Der Konflikt mit dem VRG Regionaler Griinzug steht einer Realisierung des Vorhabens nicht
entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Petersberg Kennnummer: 631020
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 337 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehéhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Fur die Planungsflache sind in der SUP Konflikte mit den Schutzgitern Flache/Boden, kulturelles
Erbe/Sachgiter und Menschen ermittelt worden. Keiner dieser moglichen Konflikte wird als
erheblicher Konflikt bewertet bzw. kdnnen erst auf der nachsten Planungsebene genauer bewertet
werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Entwicklungs- und
Optionsflache fur verkehrsintensives Gewerbe ermittelt worden. Aufgrund der verkehrsgiinstigen
Lage am Autobahnanschluss der BAB 7 ist aus regionalplanerischer Sicht die Entwicklung der Flache
als Interkommunales Gewerbegebiet gemaf Kapitel 3.1.2, Ziel 4 und als Regionales Logistikzentrum
Planung im Regionalplanentwurf vorgesehen. Der Betroffenheit der Schutzgiter Regionaler Griinzug
und Boden wird in diesem Fall eine nachrangige Prioritdt zugunsten der Deckung des
Gewerbeflachenbedarfs eingeraumt, daher wird die Flache beibehalten und in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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281 — Gewerbeflache Fulda GroRenluder "GE Industriegebiet Fulda West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Fulda GrofRenluder "GE Industriegebiet Fulda West"
Festlegung

SUP-ID 281

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Fulda, St., GroRenluder

Ortsteil(e) Bimbach (Ober- und Unterbimbach), Rodges

Flache geplant 14,44 ha | Flache festgelegt | -

Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet Regionaler
RPN 2009 Grunzug, Vorranggebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,31 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes (Béden mit extremen
Standorteigenschaften) im Umfang von ca. 1,5 ha dar. In Verbindung mit den weiteren betroffenen
Flachen des Schutzgutes (ertragssichere Béden) ergibt sich eine Beeintrachtigung des Schutzgutes
von ca. 8,5 ha. Die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kénnen damit insgesamt
als erheblich angenommen werden. Eine Vermeidung des Konflikts kann durch einen Verzicht erzielt
werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Boden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,98 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes (ertragssichere Béden) im Umfang
von ca. 7 ha dar. In Verbindung mit den weiteren betroffenen Flachen des Schutzgutes (Boden mit
extremen Standorteigenschaften) ergibt sich eine Beeintrachtigung des Schutzgutes von ca. 8,5 ha.
Die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut kdnnen damit insgesamt als erheblich
angenommen werden. Eine Vermeidung des Konflikts kann durch einen Verzicht erzielt werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 26,76 ha

Seite 215



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mogliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Auf3en auf das
angrenzende Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 631009
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 494 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaZnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Bei Umsetzung der Planung ist mit erheblichen Beeintrachtigungen der Umweltbelange auszugehen.
Insbesondere tragt hierzu die Inanspruchnahme von ca. 8,5 ha des Schutzgutes Boden
(Ertragssichere Boden mit sehr hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion sowie Béden mit
extremen Standorteigenschaften) bei, welche durch eine mittlere Beeintrachtigung des Schutzgutes
Mensch (Larm, Emissionen) ergénzt wird. Potentielle weitere Beeintrachtigungen von Schutzgutern
(Mensch: visuelle Beeintrachtigungen) sind auf Ebene der Regionalplanung nicht abschlieRend
bewert- und abschéatzbar.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache und
bedingte Gewerbepoolflache mit schwieriger Mobilisierung ermittelt worden. Der bandartige
Flachenzuschnitt ist fir eine Gewerbeflacheentwicklung eher ungeeignet. Aufgrund der ermittelten
erheblichen Beeintrachtigungen, die von den Planungsflache ausgehen, wird die Flache nicht in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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282 — Gewerbeflache Fulda Sickels "GE West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Fulda Sickels "GE West"

Festlegung

SUP-ID 282

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Fulda, St.

Ortsteil(e) Sickels

Flache geplant 28,95 ha | Flache festgelegt | 28,95 ha
Festlegung im Vorranggebiet Regionaler Griinzug, Vorranggebiet fir Landwirtschaft,
RPN 2009 Sonstige regional bedeutsame Stral3e Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,52 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine randliche Beeintrachtigung des Schutzgutes (Bbden mit extremen
Standorteigenschaften) im Umfang von ca. 1,5 ha dar. Hinzu kommen weitere ca. 3 ha
(ertragssichere Boden), so dass sich eine Gesamtbeeintrachtigung des Schutzgutes von ca. 4,5 ha.
ergibt. In Anbetracht der Grol3e der Konfliktflache in Verbindung mit dem sehr hohen Flachenanteil
des betroffenen Schutzgutes am nahen Siedlungsumfeld (bis 300 m) von knapp unter 75 %, kdnnen
die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut als mittel angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Boden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,69 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine randliche Beeintrachtigung des Schutzgutes (ertragssichere Béden) im
Umfang von ca. 3 ha dar. Hinzu kommen weitere ca. 1,5 ha (Boden mit extremen
Standorteigenschaften), so dass sich eine Gesamtbeeintrachtigung des Schutzgutes von ca. 4,5 ha.
ergibt. In Anbetracht der GroRRe der Konfliktflache in Verbindung mit dem sehr hohen Flachenanteil
des betroffenen Schutzgutes am nahen Siedlungsumfeld (bis 300 m) von knapp unter 75 %, kénnen
die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut als mittel angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 25,39 ha
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Bewertung des Konflikts:

Die geplante luG-Flache liegt in der Landschaft ohne Anschluss an bestehende Siedlungsflache und
bildet eine neue eigene Siedlungsflache. In diesem Bereich ist und sollte weiterhin VRG Regionaler
Griinzug festgelegt sein. Der Regionale Griinzug hat an dieser Stelle in erster Linie die Funktion die
Siedlungsgliederung und die Erhaltung einer landschaftlichen Zasur zwischen den Orten Fulda-
Niederrode und Fulda-Sickels/Fuldagalerie sicherzustellen. Zwar befindet sich an dem
Anschlussbereich Sickeler StralRe/L 3418n bereits ein Gewerbebetrieb im AuRenbereich. Das dort
bestehende Sagewerk als Einzelanwesen setzt diese Funktion jedoch nicht au3er Kraft. In der
Wirkung auf die Landschaft ist es ein groRer Unterschied, ob sich dort ein einzelnes, schon lange
bestehendes Anwesen befindet, oder ob an dieser Stelle flachenhaft ein luG-Gebiet entwickelt wird.
Die hier maRgebliche Funktion des Regionalen Griinzuges geht mit dieser Planungsflache verloren.
Der Konflikt ist sehr erheblich.

Daher sollte auf die Entwicklung der luG-Flache an dieser Stelle verzichtet werden und stattdessen,
wenn die Festlegung von Flachen in diesem Umfang notwendig ist, die Mdglichkeit einer
entsprechenden Erweiterung bestehender luG-Gebiete gesucht werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Verzicht auf die Festlegung dieser luG-Flache

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 89,97 ha

Bewertung des Konflikts:

Es handelt sich um eine luG-Flachen-Neuausweisung. Die Bewertung dieser Neuausweisung ist
unter der Wirkung Flacheninanspruchnahme bewertet. Die dort getroffene Bewertung wirde in
gleicher Weise fur die Auswirkung des Gebiets im Fall seiner Verwirklichung gelten. Die verbleibende
und die Planungsflache umgebende VRG Regionaler Griinzugflache hétte seine siedlungsgliedernde
Wirkung verloren. Das beruht weniger auf méglichen Emissionen als auf der visuellen Wirkung der
luG-Flache.

Der Konflikt ist sehr erheblich.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Verzicht auf die beabsichtigte Festlegung luG

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 631009
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 1,43 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle MaZnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzma3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 631009
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 155 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser
Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 631-039

Schutzzone IlIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 14,12 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit etwa der Halfte seiner Flache in der
Trinkwasserschutzzone 1A fir mehrere Brunnen. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung
gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschréankungen und Verbote
spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine industrielle
Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch
die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Unabhangig
von der generellen Zulassigkeit einer gewerblichen Nutzung wird jedoch aufgrund der benachbarten
grolReren Flachenpotenziale aul3erhalb des Trinkwasserschutzgebietes angeregt, die entsprechenden
Teile des Planungsgebietes auf solche Flachen zu verlagern.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
bei Nichtverlagerung von Teilen der Flache Beachtung der Verbote und Vorgaben der
entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorprifung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

In der SUP sind Konflikte der Planungsflache mit den Schutzgltern Boden/Flache, Menschen und
Wasser ermittelt worden. Als sehr erheblich wird der Konflikt mit dem Prifkriterium Regionaler
Griinzug bewertet, weil die abgesetzte Lage der Flache die bestehende Siedlungsgliederung
untergrabt. Daher werden die Umweltbeeintrachtigungen insgesamt als erheblich bewertet, auch
wenn die Betroffenheit der tbrigen Belange wenigrer gravierend bewertet wird oder erst auf der
nachsten Ebene genauer zu beurteilen ist.
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Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache zur
gualitativen Verbesserung fir ortsansassiges Gewerbe und Handwerk ermittelt worden. Auf die
Aufnahme der Alternativflache in Maberzell, die eine deutlich héhere Betroffenheit der Umweltbelange
auslésen wirde, wurde verzichtet. Unter Beriicksichtigung dieser Aspekte werden die Belange des
Regionalen Griinzuges, Trinkwasser und Boden zuriickgestellt. Die Flache wird beibehalten und in
den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.
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283 — Gewerbeflache Fulda Kohlhaus "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Fulda Kohlhaus "GE Sud"

Festlegung

SUP-ID 283

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Fulda, St.

Ortsteil(e) Kohlhaus

Flache geplant 11,63 ha | Flache festgelegt | 11,63 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 3,09 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 3 ha dar. In
Anbetracht der Gro3e und Lage, kénnen die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut als mittel
angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Luft, Klima

Prufkriterium: Vorbehaltsgebiet fur besondere Klimafunktionen

Gebietsbezeichnung: Vorbehaltsgebiet flir besondere Kennnummer:
Klimafunktionen

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 11,63 ha

Bewertung des Konflikts:

Laut der Landesweiten Klimaanalyse Hessen (IMA, 2022) beeintrachtigt die Planungsflache ein
bodennahes Stromungssystem geringer Intensitat, welches Relevanz fir die Bellftung und
Abkuhlung eines grof3flachig thermisch belasteten Siedlungsgebietes hat.

Das Vorhaben befindet sich im zentralen Bereich eines Kaltluftstromungssystems, das eine
thermische Ausgleichfunktion auf den Stadtbereiche Fulda ausiibt.

In der Klimaanalyse der Stadtregion Fulda (INKEK, 2016) ist die Planungsflache laut
Klimafunktionskarte als "Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet" kategorisiert und als "hochaktive, vor
allen kaltluftproduzierende Flache im AulRenbereich; gréfdtenteils mit geringer Rauigkeit und
entsprechender Hangneigung" beschrieben. Sie befindet sich innerhalb einer Luftleitbahn, die den
Luftmassenaustausch zwischen Umland und Stadt erméglicht. Das Plangebiet befindet sich innerhalb
einer Luftleitbahn. Die Planhinweiskarte kategorisiert die Flache als "Ausgleichsraum™ und gibt den
Hinweis: "(...) Klimabewusste Entwicklungen sind unter Beachtung des "Bodenverbrauchs"
durchfihrbar."

Aus siedlungsklimatischer Sicht von einer mittleren Beeintrachtigung auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Fulda

Kennnummer:

Wirkfaktor:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen

Betroffene Flache des Prifkriteriums:
30,30 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mdgliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Auf3en auf das
angrenzende Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 631009

Wirkfaktor:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen

Betroffene Flache des Prifkriteriums:
13,92 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmaf3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 631009

Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 28m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion
(wirtschaftsbeeinflussend)

Kennnummer:

Wirkfaktor:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen

Betroffene Flache des Prufkriteriums:
2,18 ha
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,80 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch eine Schienenfernverkehrsstrecke und eine
Bundesstral3e (B 254), die zwischen der Planungsflache und dem Landschaftsschutzgebiet verlaufen.
Direkt an das LSG grenzen zudem ein Vorranggebiet Siedlung Bestand (Fulda-Kohlhaus) sowie ein
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Bestand an.

Bewertung des Konflikts:

Westlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Fulda”, das wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen tberdrtlichen Biotopverbundsystems ist. In
unmittelbarer Nahe des Landschaftsschutzgebietes bestehen bereits einige Vorbelastungen, so dass
eine Kumulierung von Beeintrachtigungen nicht auszuschlieen ist. Auf Regionalplanebene erfolgt
jedoch keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des
geplanten Gewerbegebietes. Deshalb kann nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder
zu Kumulierungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann
die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 1l1I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 631-039

Schutzzone IlIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 11,63 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits im RPN 2009 enthalten ist, befindet sich
komplett in der Schutzzone IlIA eines Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung
und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsétzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung.

Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine
gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der
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Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung liberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Obere und Mittlere Fuldaaue (DE-5323-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 938 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem VRG und dem FFH-Gebiet im Siiden verlaufen Bahnschienen, die L 3307, die B 254,
die K 100, zudem sind Sportanlagen und Siedlungsflache zu finden. Die Planung ist im Norden und
Westen von dichter Siedlungsflache, sowie Industrie- und Gewerbeflachen umgeben, im Westen
liegen Bahnschienen und eine Stromtrasse dazwischen. Ostlich schlieR3t die B 27 an die Planung an,
weitere Siedlungsflachen liegen etwas weiter entfernt.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Durch das Vorhaben ist von einer mittleren Beeintrachtigung der Schutzgiter Boden und Klima, sowie
von einer geringen Beeintrachtigung des Regionalen Grinzuges auszugehen. Im Rahmen der
Prifung konnte jedoch keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt erfolgen, da
hierfr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Ihre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Beruicksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Entwicklungsflache
ermittelt worden und im Flachennutzungsplan als gewerbliche Flache dargestellt. Sie liegt
verkehrsgulinstig im Anschluss an bestehende gewerbliche Bauflachen. Der Betroffenheit der
Schutzguter Klima, Regionaler Griinzug und Boden wird in diesem Fall eine nachrangige Prioritét
zugunsten der Deckung des Gewerbeflachenbedarfs eingeraumt, daher wird die Flache beibehalten
und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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284 — Gewerbheflache GroRenluder "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache GroRenlider "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 284

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Grol3enluder

Ortsteil(e) GroRenluder

Flache geplant 7,47 ha | Flache festgelegt | 7,47 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

| Es ist kein Prifkriterium von der Festlegung betroffen.

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Kalkberge bei GroRRenliider (DE-5423-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 473 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das FFH-Gebiet liegt im Stden der Planung. Westlich des FFH-Gebietes verlauft die B 254. Im Osten
der Planung verlaufen Bahnschienen, die L 3141, zudem sind Siedlungsflachen und Industrie- und
Gewerbeflachen vorhanden. Im Norden verlduft eine Stromtrasse und im Westen die K 111.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmafnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Aufgrund der sehr geringen Uberlagerung des Betroffenheitsraums mit der Planungsfléache erfolgt
kein gednderter Flachenzuschnitt.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Beeintrachtigungen durch Schadstoffimmissionen lassen sich in der Regel durch geeignete
Malnahmen vermeiden, die auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenausweisungen noch
nicht erkennbar sind.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnten keine auf regionalplanerischer Ebene relevanten
Beeintrachtigungen der Umwelt festgestellt werden.

Raumordnerische Abwagung

Der Planung stehen keine erheblichen Belange entgegen.
Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Auf der Ebene der Regionalplanung ist keine Beeintrachtigung der Umwelt erkennbar. Das
Projekt wird unveréndert beibehalten.
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286 — Gewerbeflache GrofRRenlider Mis "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache GroRenliider Mis "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 286

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Grol3enluder

Ortsteil(e) Mus

Flache geplant 5,11 ha | Flache festgelegt | 5,11 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft
RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: GroRRenlider Kennnummer: 631011
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,07 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: GroRRenlider Kennnummer: 631011
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 65 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Kalkberge bei GroRRenliider (DE-5423-303)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 386 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet im Osten liegen ein Tagebaugebiet und ein
Kalkwerk. Auch sudlich der Planung findet man groRflachig Tagebauflachen vor. Im Westen der
Planung liegen Siedlungs-, sowie Industrie- und Gewerbeflachen. Zudem verlaufen dort die K111, die
K 112, und ndérdlich die B 254.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Aufgrund der sehr geringen Uberlagerung des Betroffenheitsraums mit der Planungsflache erfolgt
kein geénderter Flachenzuschnitt.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Beeintrachtigungen durch Schadstoffimmissionen lassen sich in der Regel durch geeignete Mal3nah-
men vermeiden, die auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenausweisungen noch nicht
erkennbar sind.

FFH-Gebiet Talauen bei Herbstein (DE-5422-303)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 653 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet im Westen liegen Industrie- und Gewerbe-, sowie
Siedlungsflachen. Zudem verlaufen dort die K 111, die K 112 und nérdlich der Planung die B 254.
Ostlich liegen ein Tagebaugebiet und ein Kalkwerk. Auch siidlich der Planung befinden sich
grol3flachig Tagebauflachen.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlieBende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berilicksichtigung der betroffenen Schutzgtiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malihahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache
ermittelt worden. Eine Alternativflache im Westen des bestehenden Gewerbegebietes wird aufgrund
der schwierigen Mobilisierung verworfen.

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschliellende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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287 — Gewerbeflache GroRRenlider Eichenau "GE Eichenau"

Allgemeine Informationen

Planzeichen

Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der
Festlegung

Gewerbeflache GroRenliider Eichenau "GE Eichenau"

SUP-ID

287

Landkreis(e)

Landkreis Fulda

Gemeinde(n)

Bad Salzschlirf, Gro3enliider

Ortsteil(e)

Bad Salzschlirf, Eichenau

Flache geplant

5,37 ha | Flache festgelegt | 5,37 ha

Festlegung im
RPN 2009

Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Salzschlirf

Kennnummer: 631001

Wirkfaktor:
Visuelle Wirkung

320 m

Entfernung zum Prufkriterium:

Bewertung des Konflikts:
Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und

Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: GroRRenlider

Kennnummer: 631011

Wirkfaktor:
Visuelle Wirkung

330m

Entfernung zum Prufkriterium:

Bewertung des Konflikts:
Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und

Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone 111/2+IV

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 631-130

Qualitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,37 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung als Erweiterung eines Bestandsgebietes befindet sich
komplett am sudlichen Rand der qualitativen Schutzzone IV eines Heilquellenschutzgebietes. In
dieser Schutzzone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich
maoglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder
Nutzungstypen, inshesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige
Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich
die Moglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt
erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben
der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die
nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung tiberhaupt
besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Heiquellenschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 631-017

Schutzzone llI

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,37 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, als Erweiterung eines Bestandsgebietes, befindet sich
komplett am Rand der Schutzzone Il eines Trinkwasserschutzgebietes, wie auch wesentliche Teile
des benachbarten Gewerbegebietes. In dieser Schutzzone ist die Ausweisung und Umsetzung
gewerblich genutzter Flachen grundséatzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote
spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine industrielle
Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch
die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung Uberhaupt besteht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Talauen bei Herbstein (DE-5422-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 399 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet im Westen liegen Bahnschienen, die K 112,
sowie ein Schwimmbad, ein Parkplatz und Sportplatze. Nordlich der Planung liegt ein Industrie- und
Gewerbegebiet, dahinter Siedlungsflachen und die L 3141. Im Osten liegen wenige Siedlungsflachen,
im Suden verlaufen eine Stromtrasse und die K 111. Westlich des FFH-Gebietes verlauft die L 3142.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintréachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
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unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Aufgrund der sehr geringen Uberlagerung des Betroffenheitsraums mit der Planungsfléache erfolgt
kein gednderter Flachenzuschnitt.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Um eine Mehrbelastung des FFH-Gebiets von Schadstoffen durch vermehrten Verkehr zu verringern,
sollte die Zufahrt zur Planung uber die dstliche Seite (L3141) vorgesehen werden. Zudem kdnnen auf
nachgelagerten Ebenen Maflnahmen zur Schadstoffreduktion, wie z.B. geeignete Filteranlagen,
ergriffen werden.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. IThre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berticksichtigung der betroffenen Schutzgiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Entwicklungsflache
ermittelt worden.
Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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288 — Gewerbeflache Bad Salzschlirf "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bad Salzschlirf "GE Sud"

Festlegung

SUP-ID 288

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Bad Salzschlirf

Ortsteil(e) Bad Salzschlirf

Flache geplant 5,53 ha | Flache festgelegt | 5,53 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet fur
RPN 2009 Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,67 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der Betroffenheit von ca. 1 ha des Schutzgutes Flache, Boden (ertragssichere Béden &
Boden mit extremen Standorteigenschaften) ist insgesamt von einer geringen Beeintrachtigung des
Schutzgutes auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Boden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,98 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der Betroffenheit von ca. 1 ha des Schutzgutes Flache, Boden (ertragssichere Béden &
Bdden mit extremen Standorteigenschaften) ist insgesamt von einer geringen Beeintrachtigung des
Schutzgutes auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Salzschlirf Kennnummer: 631001
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,76 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintréchtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverdndert beibehalten werden.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Salzschlirf Kennnummer: 631001
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 98 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: GroRRenluder Kennnummer: 631011
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 353 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet qual. Zone I1I/2+1V

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet Kennnummer: 631-130

Qualitative Schutzzone IV

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,53 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, in Nachbarschaft zu einem Bestandsgebiet, befindet sich
komplett in der qualitativen Schutzzone IV eines Heilguellenschutzgebietes. In dieser Schutzzone ist
die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsétzlich méglich. Etwaige
Einschrdnkungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere
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auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der
Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Moglichkeit fir eine gewerblich-
industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch
die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung
zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet
werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung liberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Heilquellenschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Talauen bei Herbstein (DE-5422-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 644 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet im Westen liegen Bahnschienen, die K 112,
sowie Industrie- und Gewerbeflachen. Zudem befinden sich dort ein Schwimmbad, ein Parkplatz und
Sportplatze. Nordlich der Planung befindet sich Siedlungsflache und die L 3141. Im Osten liegen
landwirtschaftliche Hof- und Gebé&udeflachen, im Siden verlaufen eine Stromtrasse und die K 111.
Westlich des FFH-Gebietes verlauft die L 3142.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache
ermittelt worden. Die im Konzept vorgeschlagene interkommunale Entwicklung wird aufgrund der
geringen Grole der Flache nicht in den Regionalplanentwurf ibernommen. Die Planungsflache wird
aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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292 — Gewerbheflache Neuhof Dorfborn "GE West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Neuhof Dorfborn "GE West"

Festlegung

SUP-ID 292

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Neuhof

Ortsteil(e) Dorfborn

Flache geplant 5,69 ha | Flache festgelegt | 5,69 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Neuhof Kennnummer: 631018
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,72 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prufung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Neuhof Kennnummer: 631018
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 147 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 1000 m Puffer

Gebietshezeichnung: TB 3 Dorfborn (1000m Puffer) Kennnummer: 631018008

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 3,55 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit knapp zwei Drittel seiner Flache am
Rand des 400 bis 1000 m groRen Prifbereichs um den Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes
Schutzgebiet "TB 3 Dorfborn". Ein Abstand von 400 bis 1000 m um einen Trinkwasser-Brunnen
entspricht in der Regel der Schutzzone Il eines festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes. In dieser
sind die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich maglich. Auf Ebene
der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fiir eine gewerblich-
industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch
die kommunale Bauleitplanung. In diesem Verfahren ist die zustandige Wasserbehdorde zu beteiligen
und kann etwaig erforderliche Nutzungseinschrankungen fordern. Daher kann der potentielle Konflikt
auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung
Uberhaupt besteht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlielBende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Inanspruchnahme eines Uberwiegenden Anteils der Flache flir eine gewerbliche Nutzung wurde
per Abweichung 2014 zugelassen. Des Weiteren ist die Flache im Integrativen
Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Entwicklungsflache und Schwerpunkt Produktion
eingestuft. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und
beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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293 — Gewerbeflache Neuhof Dorfborn "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Neuhof Dorfborn "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 293

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Neuhof

Ortsteil(e) Dorfborn

Flache geplant 9,91 ha | Flache festgelegt | 9,91 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorbehaltsgebiet fur
RPN 2009 besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Neuhof Kennnummer: 631018
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 254 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,71 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Die Planungsflache ist die Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes, durch das bereits eine
Vorbelastung besteht. Direkt entlang des Landschaftsschutzgebietes (bzw. teilweise durch das LSG)
verlaufen zudem eine Bundesautobahn (A 66) und eine Schienenfernverkehrsstrecke, die ebenfalls
eine Vorbelastung darstellen.

Bewertung des Konflikts:

Sudlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Fulda", das wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen tberértlichen Biotopverbundsystems ist. In
unmittelbarer N&he des Landschaftsschutzgebietes sind bereits Vorbelastungen durch das
bestehende Gewerbegebiet, die Bundesautobahn und die Schienenfernverkehrsstrecke vorhanden,
so dass eine Kumulierung von Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden kann. Auf
Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen
Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu
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Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder
zu Kumulierungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann
die Planung unverandert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dabei
sind auch potenzielle kumulative Auswirkungen durch bestehende und geplante Nutzungen zu
bericksichtigen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 1000 m Puffer

Gebietsbezeichnung: TB 3 Dorfborn (1000m Puffer) Kennnummer: 631018008

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,61 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit etwa einem Viertel seiner Flache am
Rand des 400 bis 1000 m groRRen Prifbereichs um den Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes
Schutzgebiet "TB 3 Dorfborn". Ein Abstand von 400 bis 1000 m um einen Trinkwasser-Brunnen
entspricht in der Regel der Schutzzone lll eines festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes. In dieser
sind die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundséatzlich méglich. Auf Ebene
der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdéglichkeit fir eine gewerblich-
industrielle Nutzung eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch
die kommunale Bauleitplanung. In diesem Verfahren ist die zustandige Wasserbehorde zu beteiligen
und kann etwaig erforderliche Nutzungseinschréankungen fordern. Daher kann der potentielle Konflikt
auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung
Uberhaupt besteht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlieBende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berilicksichtigung der betroffenen Schutzgtiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malihahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Inanspruchnahme des ndérdlichen Teils der Flache fiir eine gewerbliche Nutzung wurde per
Abweichung 2014 zugelassen. Des Weiteren ist der siidliche Bereich der Flache bereits durch einen
rechtskraftigen Bebauungsplan fur eine gewerbliche Nutzung gesichert. Die Flache ist teilweise im
Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache mit dem Schwerpunkt
Produktion ermittelt worden und stellt eine Erweiterung des bereits bestehenden Gewerbestandortes
dar. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRlende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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294 — Gewerbeflache Kalbach Niederkalbach "GE Mitte"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Kalbach Niederkalbach "GE Mitte"

Festlegung

SUP-ID 294

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Kalbach

Ortsteil(e) Niederkalbach

Flache geplant 7,18 ha | Flache festgelegt | 7,18 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fur besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fur
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Unzerschnittener verkehrsarmer Raum

Gebietsbezeichnung: Unzerschnittener verkehrsarmer | Kennnummer:
Raum > 100 gkm

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,22 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Erweiterung im direkten Anschluss an bereits bestehende
Gewerbeflachen sowie die bebaute Ortslage dar. Das Schutzgut ist durch die Planung nur randlich
betroffen. Im Hinblick auf die Lage der Planungsflache im direkten Ortsanschluss ist nur von einer
geringen Beeintrachtigung des betroffenen Schutzgutes auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Kalbach Kennnummer: 631016
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 9,16 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbhezeichnung: Kalbach Kennnummer: 631016
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 102 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Zuflisse der Fliede (DE-5523-302)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 198 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem FFH-Gebiet im Westen liegen Industrie- und Gewerbegebiete
und die L 3206. Nordlich der Planung befinden sich Siedlungsflachen und landwirtschaftliche Hof-
und Gebaudeflachen. Im Siiden sind Industrie- und Gewerbeflachen, Siedlungsflachen sowie
Sportanlagen gelegen.

Bewertung des Konflikts:

Im Rahmen der durchgefiihrten FFH-Vorprifung kénnen erhebliche Beeintrachtigungen auf die
Erhaltungsziele nicht sicher ausgeschlossen werden. Die Natura-2000-Vertraglichkeit ist auf
nachgelagerter Ebene zu prifen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks des Natura-2000-Gebiets durch Verédnderungen
des Wasserhaushalts kdnnen durch geeignete MalRnahmen zur Vermeidung von
Grundwasserabsenkungen vermieden werden und sind in nachgelagerten Genehmigungsverfahren
zu berucksichtigen.

Um erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks des Natura-2000-Gebiets durch
Staubimmissionen zu vermeiden, kann der stidwestliche und westliche Teil der Planungsflache
weggeschnitten werden, sodass ein Abstand von mindestens 300 m zwischen der Planungsflache
und dem LRT 91EO besteht.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich gering. Sie kann
ggf. auf nachfolgender Planungsebene durch geeignete Malinahmen weiter vermindert oder
vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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297 — Gewerbeflache Neuhof "IKZ Neuhof"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Neuhof "IKZ Neuhof"

Festlegung

SUP-ID 297

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Neuhof

Ortsteil(e) Neuhof

Flache geplant 15,87 ha Flache festgelegt | 15,87 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiet fiir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorranggebiet fiir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir
Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Neuhof Kennnummer: 631018
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,76 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRhahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prufung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Neuhof Kennnummer: 631018
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 17m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.
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Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Zufliisse der Fliede (DE-5523-302)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 663 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem davon 6stlich gelegenen FFH-Gebiet liegen die A 66, Bahnschienen,
die L 3181, die L 3206 und wenig Siedlungsflache. Nordlich der Planung befinden sich
Siedlungsflachen, gering Industrie- und Gewerbeflache, sowie nordwestlich landwirtschaftliche Hof-
und Gebaudeflachen.Im Suden verlauft die K 80, die nah an das FFH-Gebiet heranreicht.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertréglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. IThre Umweltauswirkungen kdnnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berilicksichtigung der betroffenen Schutzgtter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malihahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache fiir
einen interkommunalen Gewerbestandort ermittelt worden. Aufgrund der verkehrsgiinstigen Lage am
Autobahnanschluss der BAB 7 und der topographischen Gegebenheiten ist aus regionalplanerischer
Sicht die Entwicklung der Flache als Interkommunales Gewerbegebiet geman Kapitel 3.1.2, Ziel 4
und als Regionales Logistikzentrum Planung im Regionalplanentwurf vorgesehen. Die
Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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298 — Gewerbeflache Flieden Rickers "GE Mitte"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Flieden Rickers "GE Mitte"

Festlegung

SUP-ID 298

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Flieden

Ortsteil(e) Ruckers

Flache geplant 29,87 ha | Flache festgelegt | 29,87 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Unzerschnittener verkehrsarmer Raum

Gebietsbezeichnung: Unzerschnittener verkehrsarmer | Kennnummer:
Raum > 100 gkm

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 29,87 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Erweiterung im direkten Anschluss an bereits bestehende
Gewerbeflachen/ Logistikflachen dar. Das Schutzgut ist durch die Planung im Randbereich betroffen.
Im Hinblick auf die Lage der Planungsflache im direkten Anschluss an bereits bestehende Gewerbe/
Logistikflachen, in Verbindung mit der Gro3e der Planungsflache, ist von einer mittleren
Beeintrdchtigung des betroffenen Schutzgutes auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Flieden Kennnummer: 631008
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 270 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Zuflisse der Fliede (DE-5523-302)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 960 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet im Westen liegen Industrie- und Gewerbeflachen, die A
66 (inkl. Ausfahrt), Bahnschienen und Siedlungsflachen. Die L 3141 und L 3372 verlaufen in der
N&he und teilweise durch das FFH-Gebiet. Nordlich ist entfernt Siedlungsflache (Schweben), 6stlich
grenzt die K 82 an. Stromtrassen verlaufen 6stlich und sudlich. Stdlich sind ein Freibad,
Siedlungsflachen und die L 3141.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fiir das Schutzgut
Landschaft aus. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschétzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berticksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malihahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die Umweltauswirkungen zu
verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache mit
besonderer Nutzungseigung fur Logistik, zur qualitativen Verbesserung und als interkommunaler
Gewerbestandort ermittelt worden. Aufgrund der verkehrsgiinstigen Lage am Autobahnanschluss der
BAB 7 ist aus regionalplanerischer Sicht die Entwicklung der Flache als Interkommunales
Gewerbegebiet gemal Kapitel 3.1.2, Ziel 4 und als gewerblicher Schwerpunkt Bestand und
Regionales Logistikzentrum Bestand im Regionalplanentwurf vorgesehen. Der Betroffenheit des
Schutzgutes Landschaft wird in diesem Fall eine nachrangige Prioritat zugunsten der Deckung des
Gewerbeflachenbedarfs eingeraumt, daher wird die Flache beibehalten und in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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302 — Gewerbeflache Ebersburg Thalau "GE West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Ebersburg Thalau "GE West"

Festlegung

SUP-ID 302

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Ebersburg

Ortsteil(e) Thalau

Flache geplant 5,51 ha | Flache festgelegt | 5,51 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Ebersburg Kennnummer: 631004
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 10,75 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malihahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Ebersburg Kennnummer: 631004
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 8,43 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es besteht bereits eine Vorbelastung durch eine Bundesfernstral3e (B 279), die zwischen der
Planungsfléache und dem Landschaftsschutzgebiet verlduft.

Bewertung des Konflikts:

Sudwestlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Fulda", das wesentlicher Bestandteil eines grol3raumigen uberdrtlichen Biotopverbundsystems ist.
Durch die BundesfernstralRe (B 279), die zwischen dem LSG und der geplanten Gewerbeflache
verlauft, besteht bereits eine Vorbelastung und eine Barriere mit Einfluss auf das
Landschaftsschutzgebiet. Unmittelbar westlich an die Planungsflache angrenzend ist eine weitere
Gewerbeflache geplant, dadurch sind kumulative Wirkungen nicht auszuschliel3en. Auf
Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen
Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder
zu einer Kumulierung von Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen mit der benachbart geplanten
Gewerbeflache "Ebersburg Thalau - IKZ Region Fulda Ost" sind im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Obere und Mittlere Fuldaaue (DE-5323-303)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 935 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem VRG und dem nérdlich gelegenen FFH-Gebiet liegen die L 3258 und zwei
landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen. Ostlich der Planung verlauft die B 279, siidostlich sind
die K 70 und Siedlungsflachen vorhanden. Im Sidwesten befinden sich zwei Sportplatze.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlieBende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Ihre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berilicksichtigung der betroffenen Schutzgtiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Mal3nahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Entwicklungsflache
ermittelt worden. Die Flache ist grof3tenteils bauleitplanerisch als Gewerbegebiet gesichert. Die
Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschliellende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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303 — Gewerbeflache Ebersburg Thalau "IKZ Region Fulda Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Ebersburg Thalau "IKZ Region Fulda Ost"
Festlegung

SUP-ID 303

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Ebersburg

Ortsteil(e) Thalau

Flache geplant 9,98 ha | Flache festgelegt | 9,98 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Ebersburg Kennnummer: 631004
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 4,30 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinhahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Ebersburg Kennnummer: 631004
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,10 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Bei der Umsetzung der Planung ist ggf. ein
Immissionsschutzgutachten erforderlich. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 12,52 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es besteht bereits eine Vorbelastung durch eine Bundesfernstral3e (B 279), die zwischen der
Planungsflache und dem Landschaftsschutzgebiet verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Sudlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Fulda", das wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen Uberdrtlichen Biotopverbundsystems ist.
Durch die BundesstralRe (B 279), die zwischen dem Landschaftsschutzgebiet und der geplanten
Gewerbeflache verlauft, besteht bereits eine Vorbelastung und eine Barriere mit Einfluss auf das
Landschaftsschutzgebiet. Unmittelbar dstlich an die Planungsflache angrenzend ist eine weitere
Gewerbeflache geplant, dadurch sind kumulative Wirkungen nicht auszuschlie3en. Auf
Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen
Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder
zu Kumulierungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann
die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fiir Natur und Landschaft (auBerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VBG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auBBerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 8,59 ha
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Bewertung des Konflikts:

Der Grof3teil der Planungsflache liegt am Rande eines "MalRnahmenraums zur Aufwertung der Brut-
und Nahrungshabitate von Rotmilan und Schwarzstorch". Diese RAume wurden landesweit ermittelt,
um die negativen Auswirkungen des Windenergie-Ausbaus abzumildern und um Flachen fir
KompensationsmalRnahmen bzw. artenschutzrechtliche CEF/FCS-Mal3nahmen anzubieten. Es
handelt sich dabei um grof3e Suchraume, in denen erst noch konkrete Flachen fir MaBnahmen
identifiziert werden mussen. Durch die regionalplanerische Festlegung als Gewerbefléache wird dieser
Bereich der Suchraumkulisse entzogen, d.h. der Anteil der potenziellen Malnahmenflachen
verringert sich um ca. 9 ha. Aufgrund der GroRrAumigkeit des Maf3nahmenraums ist dieser Verlust
jedoch als gering einzustufen. Die Planung kann deshalb unverdndert beibehalten werden.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Obere und Mittlere Fuldaaue (DE-5323-303)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 898 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem VRG und dem nordlich gelegenen FFH-Gebiet liegen die L 3258 und zwei
landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen. Ostlich der Planung verlauft die B 279, suiddstlich sind
die K 70 und Siedlungsflachen vorhanden. Im Siidwesten befinden sich zwei Sportplatze.
Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache fir
eine interkommunale Entwicklung ermittelt worden. Auch gemaf Kapitel 3.1.2, Ziel 4 ist eine
interkommunale Entwicklung erst nach Herstellung einer geeigneten Anbindung an die BAB 7 im
Regionalplanentwurf vorgesehen. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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306 — Gewerbeflache Tann "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Tann "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 306

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Tann (Rhon), St.

Ortsteil(e) Tann (Rhon)

Flache geplant 8,22 ha | Flache festgelegt | 8,22 ha
Festlegung im Vorranggebiet Siedlung Planung, Vorranggebiet Industrie und Gewerbe
RPN 2009 Planung

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Sonstiges Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Hessische Rhon Kennnummer: 2631001
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,24 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Erweiterung im direkten Anschluss an bereits bestehende
Gewerbeflachen sowie die bebaute Ortslage dar. Das Schutzgut ist durch die Planung nur randlich
betroffen. Aufgrund der geringen Flachengrof3e im Verhaltnis zum Gesamtraum des LSG "Hessische
Rhon" und der zudem nur randlichen Betroffenheit, angrenzend an die bestehende Ortslage, ist von
keiner nennenswerten Beeintrdchtigung auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Tann/Rhén Kennnummer: 631023
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 22,57 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Tann/Rhén Kennnummer: 631023
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehéhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 1000 m Puffer

Gebietsbezeichnung: TB Ddlchensgrund (1000m Kennnummer: 631023021

Puffer)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,19 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit etwa zwei Drittel seiner Flache am Rand
des 400 bis 1000 m grof3en Prifbereichs um den Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes
Schutzgebiet "TB Délchensgrund”. Ein Abstand von 400 bis 1000 m um einen Trinkwasser-Brunnen
entspricht in der Regel der Schutzzone Il eines festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes. In dieser
sind die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich méglich. Auf Ebene
der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fiir eine gewerblich-
industrielle Nutzung eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch
die kommunale Bauleitplanung. In diesem Verfahren ist die zustandige Wasserbehorde zu beteiligen
und kann etwaig erforderliche Nutzungseinschrankungen fordern. Daher kann der potentielle Konflikt
auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung
Uberhaupt besteht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

EU-Vogelschutzgebiet Hessische Rhén (DE-5425-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 170 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das VSG ist im Osten, Suiden und Nordwesten der Planung gelegen. Dazwischen befinden sich
Siedlungsflachen, die L 3175 und die B 278 (im Nordwesten) und Industrie- und Gewerbeflachen,
sowie Stromtrassen (im Osten).

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéchungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unveréndert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
Kollisionen von Végeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den Gebauden vermeiden, die
auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenauswei-sungen noch nicht erkennbar sind.
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FFH-Gebiet Ulsteraue (DE-5325-350)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 409 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem VRG und dem davon westlich liegenden FFH-Gebiet befinden sich Siedlungsflachen,
die L 3175 und die B 278 (diese verlauft auch durch das FFH-Gebiet hindurch). Noérdlich der Planung
liegen hinter der angrenzenden L 3175 grof3flachig Siedlungsgebiete. Im Osten verlauft die K 34,
Stromtrassen und es sind einzelne landwirtschaftliche Hof- und Geb&audeflachen vorhanden. Sudlich
ist die L 3174 gelegen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmafnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Aufgrund der sehr geringen Uberlagerung des Betroffenheitsraums mit der Planungsflache erfolgt
kein geanderter Flachenzuschnitt.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Es kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Schadstoffemissionen der
Planung ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische MaRnahmen vermieden werden,
die erst bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielende Einschéatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Options- und
Entwicklungsflache fur ortsansassige Gewerbe ermittelt worden und stellt eine Erweiterung des
bestehenden Gewerbegebietes dar.

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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308 — Gewerbeflache Dipperz "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Dipperz "GE Sud"

Festlegung

SUP-ID 308

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Dipperz

Ortsteil(e) Dipperz

Flache geplant 5,44 ha | Flache festgelegt | 5,44 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft
RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Dipperz Kennnummer: 631003
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 11,84 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Dipperz Kennnummer: 631003
Wirkfaktor: Entfernung zum Prifkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebdudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft (auBerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VBG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auRRerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,01 ha

Bewertung des Konflikts:

Der Grof3teil der Planungsflache liegt am auf3ersten Rand eines "Malinahmenraums zur Aufwertung
der Brut- und Nahrungshabitate von Rotmilan und Schwarzstorch". Diese Raume wurden landesweit
ermittelt, um die negativen Auswirkungen des Windenergie-Ausbaus abzumildern und um Flachen fir
KompensationsmafRnahmen bzw. artenschutzrechtliche CEF/FCS-Mal3nahmen anzubieten. Es
handelt sich dabei um grof3e Suchraume, in denen erst noch konkrete Flachen fir MaBnahmen
identifiziert werden mussen. Durch die regionalplanerische Festlegung als Gewerbeflache wird dieser
Bereich der Suchraumkulisse entzogen, d.h. der Anteil der potenziellen Malnahmenflachen
verringert sich um ca. 5 ha. Aufgrund der GroRRrAumigkeit des Mafl3nahmenraums ist dieser Verlust
jedoch als gering einzustufen. Die Planung kann deshalb unverandert beibehalten werden.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielBende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierflir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MaRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache
ermittelt worden und stellt eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes dar. Die
Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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311 - Gewerbeflache Hofbieber "GE West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Hofbieber "GE West"

Festlegung

SUP-ID 311

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Hofbieber

Ortsteil(e) Hofbieber

Flache geplant 5,69 ha Flache festgelegt | 5,69 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiet fiir den

RPN 2009 Grundwasserschutz, Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft, Vorranggebiet fur
Forstwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Hofbieber Kennnummer: 631013
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 256 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft (auerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VBG Natur und Landschaft Kennnummer:

(aufBerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,73 ha

Bewertung des Konflikts:

Ein sehr kleiner Teil im Norden der Planungsflache liegt im aul3ersten Randbereich eines
"MalRnahmenraums zur Aufwertung der Brut- und Nahrungshabitate von Rotmilan und
Schwarzstorch". Diese Raume wurden landesweit ermittelt, um die negativen Auswirkungen des
Windenergie-Ausbaus abzumildern und um Flachen fir Kompensationsmaflnahmen bzw.
artenschutzrechtliche CEF/FCS-MaRRnahmen anzubieten. Es handelt sich dabei um grol3e
Suchrdume, in denen erst noch konkrete Flachen fur Malinahmen identifiziert werden missen. Durch
die regionalplanerische Festlegung als Gewerbeflache wird dieser Bereich der Suchraumkulisse
entzogen, d.h. der Anteil der potenziellen MalRnahmenflachen verringert sich um knapp 1 ha.
Aufgrund der aul3erst minimalen Flacheninanspruchnahme eines gro3rdumigen MalRhahmenraums
ist dieser Verlust jedoch als gering einzustufen. Die Planung kann deshalb unveréndert beibehalten
werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering
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FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Vorderrhdon (DE-5325-305)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 878 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem VRG und dem davon suddstlich gelegenen FFH-Gebiet befinden sich dichte
Siedlungsflachen, Industrie- und Gewerbeflachen und die L 3258. Noérdlich der Planung verlauft die K
4, dahinter liegt ein kleines Tagebaugebiet. Nordwestlich verlauft die L 3174 und im Siuden liegt ein
Golfplatz mit Parkplatz und Gastronomie.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Erweiterungs- und
Optionsflache ermittelt worden. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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319 - Gewerbeflache Hunfeld "IKZ West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Hiinfeld "IKZ West"

Festlegung

SUP-ID 319

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Burghaun, Hunfeld, St.

Ortsteil(e) Gruben, Hinfeld

Flache geplant 15,36 ha | Flache festgelegt | 15,36 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet fur
RPN 2009 Landwirtschaft, Rohrfernleitung Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,58 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine kleinflachige und randliche Beeintrachtigung des Schutzgutes dar. Die
Auswirkungen auf das betroffene Schutzgut kénnen als gering angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Burghaun Kennnummer: 631002
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 0,72 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Burghaun Kennnummer: 631002
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 248 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,63 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Bei der Umsetzung der Planung ist ggf. ein
Immissionsschutzgutachten erforderlich. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierflr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Options- und
Erweiterungsflache ermittelt worden und stellt eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes
dar. Aufgrund der verkehrsguinstigen Lage an der B 84 ist aus regionalplanerischer Sicht die
Entwicklung der Flache als Interkommunales Gewerbegebiet gemaf Kapitel 3.1.2, Ziel 4 im
Regionalplanentwurf vorgesehen. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und beibehalten.

Seite 257



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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320 — Gewerbeflache Burghaun Hinhan "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Burghaun Hinhan "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 320

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Burghaun

Ortsteil(e) Hunhan

Flache geplant 4,64 ha | Flache festgelegt | 4,64 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fur besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fur
RPN 2009 Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Burghaun Kennnummer: 631002
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 1,96 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Burghaun Kennnummer: 631002
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 198 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 22,40 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es besteht bereits eine Vorbelastung durch die Schienenfernverkehrsstrecke, die zwischen der
Planungsflache und dem Landschaftsschutzgebiet verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Studwestlich der geplanten Gewerbeflache liegt das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Fulda”,
das wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen Uberoértlichen Biotopverbundsystems ist. Durch die
Schienenfernverkehrsstrecke, die zwischen dem LSG und der geplanten Gewerbeflache verlauft,
besteht bereits eine Vorbelastung mit Einfluss auf das Landschaftsschutzgebiet. Auf
Regionalplanebene kann nicht abschliel3end bewertet werden, ob es zu einer Beeintréchtigung des
LSG durch Larm, Emissionen oder Barrierewirkungen bzw. zu einer Kumulierung dieser
Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann
die Planung unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:
Potenzielle negative Auswirkungen auf das LSG sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung
durch geeignete MalRBnhahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Vorranggebiet fir Natur und Landschaft (auBerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VRG Natur und Landschaft Kennnummer:

(aulRerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,72 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
Direkt an das Biotop angrenzend verlauft eine Schienenfernverkehrsstrecke, die fir wandernde Arten
eine Barriere zur nahe gelegenen Haune hin darstellt.

Bewertung des Konflikts:

Im Sudwesten der geplanten Gewerbeflache, unmittelbar an die Bahnschienen angrenzend, befindet
sich ein kleines Gewasser, das von Baumen umgeben ist. Dieser Bereich wurde im Rahmen des
Biotopverbund-Konzepts als wertvolles Biotop der FlieBgewdasser- und Auen-Lebensrdume ermittelt.
Er hat als wesentlicher Bestandteil eines grof3raumigen tberdrtlichen Biotopverbundsystems eine
hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Eine Uberbauung des Biotops wére deshalb als erhebliche
Beeintrachtigung zu bewerten. Da durch die randliche Lage des Biotops aber eine Aussparung von
der Bebauung mdoglich erscheint, kann der Konflikt auf nachgelagerter Ebene geldst werden. Die
Planung kann deshalb unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Der Konflikt kann minimiert werden, indem das Biotop im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung
von baulichen MalZnahmen ausgespart und als "Flache fur Malihahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft" festgelegt wird. Potenzielle negative Auswirkungen auf
das Biotop sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Beriicksichtigung der betroffenen Schutzgtter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MaRnahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Der Konflikt mit dem FlieRgewasser- und Auen-
Biotop wurde im Zuge des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 54 "Am Grubener Weg" (3.
Anderung) schon dadurch gelost, dass sich das Biotop auRRerhalb des Geltungsbereichs befindet.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache ist im Integrativen Gewerbeflachenkonzept des Landkreises Fulda als Optionsflache
ermittelt worden und erweitert das bestehende Gewerbegebiet. Der ermittelte Konflikt mit dem
FlieRgewasser- und Auen-Biotop kann durch geeignete MalRnahmen im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung vermieden oder minimiert werden. Daher wird die Flache beibehalten und in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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322 — Gewerbeflache Bebra "GE Bebra Studwest"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung
Bezeichnung der Gewerbeflache Bebra "GE Bebra Stidwest"

Festlegung

SUP-ID 322

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Bebra, St.

Ortsteil(e) Bebra

Flache geplant 11,19 ha | Flache festgelegt | -
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,29 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca.6 ha dar. Eine
Vermeidung des Konflikts ist nur durch eine Streichung der Flache zu erreichen, da das Schutzgut
einen Grol3teil der Planungsflache einnimmt. Geeignetere Flachenalternativen ohne
Inanspruchnahme des betroffenen Schutzgutes scheinen im Stadtgebiet jedoch nicht in
ausreichendem Umfang vorhanden zu sein.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Streichung der Planungsflache

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Bebra Kennnummer: 632003
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 21,06 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative
Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen zu vermeiden bzw.
zu minimieren. Bei der Umsetzung der Planung ist ggf. ein Immissionsschutzgutachten erforderlich.
Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bebra Kennnummer: 632003
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehéhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 18,62 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das siidostlich der Planungsflache gelegene VRG
luG Bestand und die B27, die zwischen dem LSG und der geplanten Gewerbeflache verlduft.

Bewertung des Konflikts:

Sudwestlich der geplanten Gewerbeflache liegt das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Fulda”,
das wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen tberdrtlichen Biotopverbundsystems ist. Es besteht
bereits eine Vorbelastung durch die BundesstralRe 27, die zwischen dem LSG und der geplanten
Gewerbeflache verlauft. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen
Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend
bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen
oder Barrierewirkungen oder zu einer Kumulierung der Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf
der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten
werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:
Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prufkriterium: HQ100-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE_RG_4
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,29 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinen wesentlichen Flachenanteilen im
HQ100-Uberflutungsgebiet und auch im angrenzenden HQextrem-Uberflutungsgebiet. Angesichts
des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen
verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete fir eine Siedlungstatigkeit bzw.
Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine Planungsflache festgelegt ist.

Der Konflikt erscheint nur durch entsprechende Reduzierung bzw. Aufgabe der Planungsflache
I6sbar. Da aber offensichtlich bereits zu weiten Teilen eine konkrete Bauleitplanung erfolgt ist bzw.
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zur Zeit lauft, kdnnen diese Flachenteile kaum zuriickgenommen werden - der Konflikt bleibt also
bestehen. MaRBnahmen zum hochwasserangepassten Bauen kdnnen allenfalls zu einer gewissen
Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer
Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Eine zumindest teilweise
Reduzierung, vor allem im HQ100-Uberflutungsgebiet, sollte aber soweit noch mdglich vorgenommen
werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Verankerung von MalRhahmen zum hochwasserangepassten Bauen in der laufenden Bauleitplanung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser

Prufkriterium: HQextrem-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE RG 42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 3,46 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinen wesentlichen Flachenanteilen im
HQ100-Uberflutungsgebiet und auch im angrenzenden HQextrem-Uberflutungsgebiet. Angesichts
des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen
verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete flr eine Siedlungstatigkeit bzw.
Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine Planungsflache festgelegt ist.

Der Konflikt erscheint nur durch entsprechende Reduzierung bzw. Aufgabe der Planungsflache
I6sbar. Da aber offensichtlich bereits zu weiten Teilen eine konkrete Bauleitplanung erfolgt ist bzw.
zur Zeit lauft, kdnnen diese Flachenteile kaum zuriickgenommen werden - der Konflikt bleibt also
bestehen. Maflinahmen zum hochwasserangepassten Bauen kénnen allenfalls zu einer gewissen
Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer
Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Eine zumindest teilweise
Reduzierung, vor allem im HQ100-Uberflutungsgebiet, sollte aber soweit noch méglich vorgenommen
werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:
Verankerung von MalBhahmen zum hochwasserangepassten Bauen in der laufenden Bauleitplanung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorprifung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula (DE-5024-401)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 41 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das VSG befindet sich im Stidwesten sehr nah an der Planung, dazwischen liegt die B 27 und teils
ein Parkplatz. Nordlich der Planung befinden sich Siedlungsflachen, éstlich neben dichten
Siedlungsflachen die K 72, die K 53 und Bahnschienen. Im Siidosten der Planung befinden sich
flachendeckend Industrie- und Gewerbegebiete, die L 3251, die K 74 und ein Umspannwerk mit
Stromtrassen, die ins VSG hineinreichen. Westlich des VSGs sind Siedlungsflachen und die K 60 zu
finden.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unveréndert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mogliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch optische Stdrreize der Planung kénnen ggf.
auf nachgelagerter Planungsebene durch Malinahmen vermindert oder vermieden werden, die erst
bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind (bspw. Sichtschutzpflanzungen,
Sichtschutzwélle). Kollisionen von Vdgeln lassen sich durch geeignete MaRhahmen an den
Gebéauden vermeiden, die auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenauswei-sungen noch nicht
erkennbar sind.
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FFH-Gebiet Auenwiesen von Fulda, Rohrbach und Solz (DE-5024-305)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 363 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon sidlich gelegenen FFH-Gebiet liegen Industrie- und
Gewerbegebiete, ein Umspannwerk mit Stromtrassen, die ins FFH-Gebiet hineinreichen, sowie eine
Kreuzung der StraBen K 72, B 27, K 74 und L 3251. Zudem sind ein Reisemobilstellplatz mit
Parkplatz dort gelegen. Nordlich der Planung befinden sich ein Schrebergarten und Siedlungsflachen,
Ostlich neben dichten Siedlungsflachen und Industrie- und Gewerbeflachen Bahnschienen.
Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Aus umweltfachlicher Sicht stellt die Lage der gesamten Planungsflache entweder im HQ100-
Uberflutungsgebiet der Fulda, das zukiinftig entsprechend den Vorgaben des LEP als "Vorranggebiet
fiir vorbeugenden Hochwasserschutz" auszuweisen sein wird, oder im HQextrem-Uberflutungsgebiet,
eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Wasser dar, die nicht durch anderweitige
MafRnahmen ausreichend gemindert oder ausgerdumt werden konnte. Die einzige sachgerechte
Ldsung des Konfliktes wird in einem Verzicht auf die Festlegung des geplanten Industrie- und
Gewerbegebietes auf den Flachenteilen gesehen, die noch nicht durch eine abgeschlossene
Bauleitplanung gesichert sind.

Raumordnerische Abwéagung

Unter Einhaltung der landesplanerischen Zielsetzung sind die HQ100-Uberflutungsgebiete von der
Bebauung freizuhalten. Daher ist von einer weiteren Inanspruchnahme der Flache fur eine
Gewerbeentwicklung abzusehen, auch wenn es sich um eine Planungsflache handelt, die bereits im
RPN 2009 enthalten war. Die Flache wird nicht in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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323 — Gewerbeflache Rotenburg Lispenhausen "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Rotenburg Lispenhausen "GE Sud"
Festlegung

SUP-ID 323

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Rotenburg a.d. F.

Ortsteil(e) Lispenhausen

Flache geplant 7,19 ha | Flache festgelegt | 4,52 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,58 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine kleinflachige und lediglich randliche Beeintrachtigung des Schutzgutes
im Umfang von ca.0,6 ha dar. Die Auswirkungen auf das betroffenen Schutzgut kénnen als gering
angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Rotenburg a.d.Fulda Kennnummer: 632018
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,71 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative
Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen zu vermeiden bzw.
zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Rotenburg a.d.Fulda Kennnummer: 632018
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 166 m
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Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 19,65 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das siidostlich der Planungsflache gelegene VRG
IuG Bestand, das ebenfalls an das LSG angrenzt.

Bewertung des Konflikts:

Im Sldwesten grenzt an die geplante Gewerbeflache unmittelbar das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Fulda" an, das wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen Uberdrtlichen
Biotopverbundsystems ist.

Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen
Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen
kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung
unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prufkriterium: Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,77 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinen siidwestlichen Randbereichen im
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet und zu gréReren Anteilen auch im angrenzenden HQextrem-
Uberflutungsgebiet. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitéat
zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete flir eine
Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine Planungsflache
festgelegt ist. Der Konflikt erscheint nur durch entsprechende Reduzierung der Planungsflache
l6sbar. MalRnahmen zum hochwasserangepassten Bauen kdnnen allenfalls zu einer gewissen
Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer
Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Daher wird mindestens
eine Ricknahme um 1 ha im Randbereich der Flache gefordert, insgesamt sollte jedoch eine
Reduzierung der Flache um das HQextrem-Uberflutungsgebiet auf etwa 5 ha erfolgen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: HQextrem-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE RG 42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 1,38 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinen stiidwestlichen Randbereichen im
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet und zu gréReren Anteilen auch im angrenzenden HQextrem-
Uberflutungsgebiet. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl und Intensitat
zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser Gebiete fiir eine
Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine Planungsflache
festgelegt ist. Der Konflikt erscheint nur durch entsprechende Reduzierung der Planungsflache
|6sbar. MaRnahmen zum hochwasserangepassten Bauen kdnnen allenfalls zu einer gewissen
Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch zu einer
Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Daher wird mindestens
eine Ricknahme um 1 ha im Randbereich der Flache gefordert, insgesamt sollte jedoch eine
Reduzierung der Flache um das HQextrem-Uberflutungsgebiet auf etwa 5 ha erfolgen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula (DE-5024-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 196 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das sudwestlich gelegene VSG reicht nah an das Vorranggebiet heran. Dazwischen verlaufen
Stromtrassen. Nordlich der Planung befinden sich ein Sportplatz, Siedlungs-, sowie Industrie- und
Gewerbegebiete. Im Osten verlaufen Bahnschienen, die B 83 und es sind grof3flachig Industrie- und
Gewerbegebiete anzutreffen. Im Siden verlauft zuséatzlich die B 27.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Forbachsee bei Bebra (DE-5024-301)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 700 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon sudwestlichen FFH-Gebiet befinden sich Stromtrassen.
Nordlich der Planung befinden sich ein Sportplatz, Siedlungs-, sowie Industrie- und Gewerbegebiete.
Im Osten verlaufen Bahnschienen, die B 83 und es sind groR3flachig Industrie- und Gewerbegebiete
anzutreffen. Im Suden verlauft zusétzlich die B 27.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Aus umweltfachlicher Sicht stellt die Lage eines kleinen Teils der Planungsflache im festgesetzten
Uberschwemmungsgebiet der Fulda, das als "Vorranggebiet fiir vorbeugenden Hochwasserschutz"
ausgewiesen wird, sowie im HQextrem-Uberflutungsgebiet, eine erhebliche Beeintrachtigung des
Schutzgutes Wasser dar, die nicht durch anderweitige Mal3hahmen ausreichend gemindert oder
ausgeraumt werden kénnte. Eine sachgerechte Losung des Konfliktes wird in einer entsprechenden
Reduzierung des geplanten Industrie- und Gewerbegebietes gesehen - mindestens um etwa 2 ha
oder auf eine Abgrenzung entsprechend der in diesem Bereich beabsichtigten Stralenplanung.

Raumordnerische Abwéagung

Unter Einhaltung der landesplanerischen Zielsetzung sind die festgesetzten
Uberschwemmungsgebiete von der Bebauung freizuhalten. Daher ist von einer weiteren
Inanspruchnahme dieser Bereiche fur eine Gewerbeentwicklung abzusehen. Eine weitere
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Begrenzung der Flache stellt der vorrausichtliche Trassenverlauf der geplanten Ortsumfahrung B83
OU Lispenhausen dar. Die Flache wird deshalb reduziert in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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324 - Gewerbeflache Bebra "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bebra "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 324

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Bebra, St.

Ortsteil(e) Bebra

Flache geplant 6,71 ha | Flache festgelegt | 6,71 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Unzerschnittener verkehrsarmer Raum

Gebietsbezeichnung: Unzerschnittener verkehrsarmer | Kennnummer:
Raum > 100 gkm

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,07 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Erweiterung im direkten Anschluss an bereits bestehende
Gewerbeflachen sowie die bebaute Ortslage dar. Das Schutzgut ist durch die Planung nur randlich
betroffen. Im Hinblick auf die Lage der Planungsflache im direkten Ortsanschluss ist nur von einer
geringen Beeintrachtigung des betroffenen Schutzgutes auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bebra Kennnummer: 632003
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 350 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaZnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.
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Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Rotenburg a.d.Fulda Kennnummer: 632018
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 311 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschéatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlielRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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325 — Gewerbeflache Bebra "GE West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bebra "GE West"

Festlegung

SUP-ID 325

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Bebra, St.

Ortsteil(e) Bebra

Flache geplant 13,41 ha Flache festgelegt | -

Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet fur Natur und

RPN 2009 Landschaft, Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet
fur Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 8,91 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca.9 ha dar. Eine
Vermeidung des Konflikts ist nur durch eine Streichung der Flache zu erreichen, da das Schutzgut
einen Grol3teil der Planungsflache einnimmt. Geeignetere Flachenalternativen ohne
Inanspruchnahme des betroffenen Schutzgutes scheinen im Stadtgebiet jedoch nicht in
ausreichendem Umfang vorhanden zu sein.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Verzicht auf Planungsflache

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bebra Kennnummer: 632003
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,94 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschétzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Als potenzielle MaZnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
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beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bebra Kennnummer: 632003
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 115m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverédndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,04 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das ndrdlich an die Planungsflache anschlieRende
VRG luG Bestand, das an das Landschaftsschutzgebiet angrenzt.

Bewertung des Konflikts:

Ca. 5 ha des sudlichen Teils der geplanten Gewerbeflache liegen im Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Fulda" und im Nordwesten der Gewerbeflache grenzt das Landschaftsschutzgebiet
unmittelbar an. Gut 36 ha des Landschaftsschutzgebietes liegen zudem im Wirkraum der
Gewerbeflache. Das Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet,
das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen uberoértlichen Biotopverbundsystems eine
hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Die geplante Gewerbeflache steht den Zielen des
Biotopverbundes und der Funktion als Lebensstatte auentypischer Tier- und Pflanzenarten entgegen
und stellt somit eine erhebliche Beeintréchtigung dar. Die Aufnahme der geplanten Gewerbeflache in
den Regionalplan kann deshalb nur erfolgen, wenn die Flache um den Bereich reduziert wird, der im
LSG liegt.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Der Konflikt kann nur geldst werden, indem die Gewerbeflache um den Bereich reduziert wird, der im
LSG liegt. Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Mallnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 36,07 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das nérdlich an die Planungsflache anschlielende
VRG IuG Bestand, das an das Landschaftsschutzgebiet angrenzt.

Bewertung des Konflikts:

Ca. 5 ha des sidlichen Teils der geplanten Gewerbeflache liegen im Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Fulda" und im Nordwesten der Gewerbeflache grenzt das Landschaftsschutzgebiet
unmittelbar an. Gut 36 ha des Landschaftsschutzgebietes liegen zudem im Wirkraum der
Gewerbeflache. Das Landschaftsschutzgebiet ist ein durch Rechtsverordnung festgesetztes Gebiet,
das u.a. als wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen Uberdrtlichen Biotopverbundsystems eine
hohe naturschutzfachliche Bedeutung besitzt. Die geplante Gewerbeflache steht den Zielen des
Biotopverbundes und der Funktion als Lebensstatte auentypischer Tier- und Pflanzenarten entgegen
und stellt somit eine erhebliche Beeintréchtigung dar. Die Aufnahme der geplanten Gewerbeflache in
den Regionalplan kann deshalb nur erfolgen, wenn die Flache um den Bereich reduziert wird, der im
LSG liegt.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Der Konflikt kann nur geldst werden, indem die Gewerbeflache um den Bereich reduziert wird, der im
LSG liegt. Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Mallnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prufkriterium: Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: 42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,11 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinem nordwestlichen Teil im
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet, im HQ100-Uberflutungsgebiet und zu gréReren Anteilen
auch im HQextrem-Uberflutungsgebiet. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl
und Intensitéat zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser
Gebiete fir eine Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine
Planungsflache festgelegt ist. Der Konflikt erscheint nur durch entsprechende Reduzierung der
Planungsflache loésbar. MalBhahmen zum hochwasserangepassten Bauen kénnen allenfalls zu einer
gewissen Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch
zu einer Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Daher wird eine
Rucknahme der Gewerbeflache im nordwestlichen Bereich um 1,6 ha gefordert, auch sollte eine
Reduzierung der Inanspruchnahme des HQextrem-Uberflutungsgebietes am westlichen Rand der
Flache erfolgen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: HQ100-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE RG 4
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 0,51 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinem nordwestlichen Teil im
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet, im HQ100-Uberflutungsgebiet und zu gréReren Anteilen
auch im HQextrem-Uberflutungsgebiet. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl
und Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser
Gebiete fir eine Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine
Planungsflache festgelegt ist. Der Konflikt erscheint nur durch entsprechende Reduzierung der
Planungsflache lI6sbar. MaBnahmen zum hochwasserangepassten Bauen kdnnen allenfalls zu einer
gewissen Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch
zu einer Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Daher wird eine
Rucknahme der Gewerbeflache im nordwestlichen Bereich um 1,6 ha gefordert, auch sollte eine
Reduzierung der Inanspruchnahme des HQextrem-Uberflutungsgebietes am westlichen Rand der
Fléache erfolgen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: HQextrem-Uberflutungsflache (HWRM)

Gebietsbezeichnung: Fulda Kennnummer: DEHE RG 42
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,15 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung liegt mit seinem nordwestlichen Teil im
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet, im HQ100-Uberflutungsgebiet und zu gréReren Anteilen
auch im HQextrem-Uberflutungsgebiet. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels mit in Zahl
und Intensitat zunehmenden Hochwasserereignissen verbietet sich eine Inanspruchnahme dieser
Gebiete fir eine Siedlungstatigkeit bzw. Gewerbeentwicklung, auch wenn dort im RPN 2009 eine
Planungsflache festgelegt ist. Der Konflikt erscheint nur durch entsprechende Reduzierung der
Planungsflache loésbar. Mallinahmen zum hochwasserangepassten Bauen kénnen allenfalls zu einer
gewissen Minderung im Hinblick auf die Sicherheit im Uberschwemmungsfall beitragen, nicht jedoch
zu einer Konfliktminderung angesichts des weiteren Verlusts von Retentionsraum. Daher wird eine
Rucknahme der Gewerbeflache im nordwestlichen Bereich um 1,6 ha gefordert, auch sollte eine
Reduzierung der Inanspruchnahme des HQextrem-Uberflutungsgebietes am westlichen Rand der
Flache erfolgen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula (DE-5024-401)

Betroffen durch: Flacheninanspruchnahme ‘ Entfernung zur Festlegung: O m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das VSG befindet sich im Slidwesten des Vorranggebietes und grenzt an zwei Seiten direkt an
dieses an. Nordlich der Planung befinden sich Industrie- und Gewerbegebiete, Bahnschienen und die
B 83. Im Osten verlauft die B 27, dahinter Siedlungsflachen, ein Unterwerk mit Stromtrassen und die
K 53.

Bewertung des Konflikts:

Eine erhebliche Beeintrachtigung der Erhaltungsziele kann fir die regionalplanerische Planfestlegung
nicht sicher ausgeschlossen werden. Geeignete Abschwachungsmafl3nahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene sind nicht oder nur teilweise absehbar. Zur
Vermeidung einer erheblichen Beeintrachtigung wird daher eine Anpassung der Planung
vorgenommen. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit der Notwendigkeit
zur Prufung der Natura 2000-Vertréaglichkeit zu Rechnen.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch optische Storreize der Planung kénnen ggf.
auf nachgelagerter Planungsebene durch MalRnahmen vermindert oder vermieden werden, die erst
bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind (bspw. Sichtschutzpflanzungen,
Sichtschutzwalle). Kollisionen von Végeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den
Gebauden vermeiden, die auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenauswei-sungen noch nicht
erkennbar sind. Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks des Natura-2000-Gebiets durch
Flacheninanspruchnahme kénnen nicht ausgeschlossen werden, da das Vogelschutzgebiet von der
Planung uberlagert wird; Planung wird bis zur Grenze des VSG zuriickgenommen.

EU-Vogelschutzgebiet Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula (DE-5024-401)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: O m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das VSG befindet sich im Stidwesten des Vorranggebietes und grenzt an zwei Seiten direkt an
dieses an. Nordlich der Planung befinden sich Industrie- und Gewerbegebiete, Bahnschienen und die
B 83. Im Osten verlauft die B 27, dahinter Siedlungsflachen, ein Unterwerk mit Stromtrassen und die
K 53.

Bewertung des Konflikts:

Eine erhebliche Beeintrachtigung der Erhaltungsziele kann fir die regionalplanerische Planfestlegung
nicht sicher ausgeschlossen werden. Geeignete Abschwéachungsmaflinahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene sind nicht oder nur teilweise absehbar. Zur
Vermeidung einer erheblichen Beeintrachtigung wird daher eine Anpassung der Planung
vorgenommen. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit der Notwendigkeit
zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu Rechnen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch optische Storreize der Planung kénnen ggf.
auf nachgelagerter Planungsebene durch Malinahmen vermindert oder vermieden werden, die erst
bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind (bspw. Sichtschutzpflanzungen,
Sichtschutzwélle). Kollisionen von Vdgeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den
Gebéauden vermeiden, die auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenauswei-sungen noch nicht
erkennbar sind. Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks des Natura-2000-Gebiets durch
Flacheninanspruchnahme kénnen nicht ausgeschlossen werden, da das Vogelschutzgebiet von der
Planung uberlagert wird; Planung wird bis zur Grenze des VSG zuriickgenommen.

FFH-Gebiet Forbachsee bei Bebra (DE-5024-301)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 514 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon westlich gelegenen FFH-Gebiet befindet sich eine
Stromtrasse. Nordlich der Planung befinden sich Industrie- und Gewerbegebiete, Bahnschienen und
die B 83. Im Osten verlauft die B 27, dahinter Siedlungsflachen, ein Unterwerk mit Stromtrassen und
die K 53.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Aufgrund der Lage einer rund 5 ha groRen Teilflache im LSG "Auenverbund Fulda" muss das
Planungsgebiet um diesen Bereich verkleinert werden, da eine Uberschneidung mit dem dort
festzulegenden Vorranggebiet fir Natur und Landschaft nicht sachgerecht ware. Einen weiteren
erhebllichen umweltfachlichen Konflikt stellt die Lage weiterer kleiner Teilbereiche der Planungsflache
im festgesetzten Uberschwemmungsgebiet der Fulda sowie im HQ100-Uberflutungsgebiet dar, die
beide zukunftig entsprechend den Vorgaben des LEP als "Vorranggebiet fur vorbeugenden
Hochwasserschutz" auszuweisen sein werden. Eine zusétzliche erhebliche Beeintrachtigung des
Schutzgutes Wasser ergibt sich durch die Inanspruchnahme eines HQextrem-Uberflutungsgebietes,
das sich teilweise mit dem Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Fulda" tGberlagert. Diese
kummulativen Konflikte kénnen kaum durch anderweitige MaRnahmen ausreichend gemindert oder
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ausgeraumt werden. Die einzig sachgerechte Lésung wird daher in einer deutlichen Reduzierung des
geplanten Industrie- und Gewerbegebietes gesehen, die mdgliche Restflache ware aber fir eine
Ausweisung ggfs. zu klein.

Raumordnerische Abwagung

Aufgrund der ermittelten erheblichen Beeintréachtigungen der Schutzgiter wére eine Realisierung nur
mit einem stark modifizierten Flachenzuschnitt mdglich. Allerdings wird vorraussichtlich die geplante
Ortsumfahrung B 83 OU Lispenhausen den reduzierten Bereich so zerschneiden, dass fir eine
Gewerbeentwicklung keine Flache mehr verbleibt. Die Flache wird nicht in den Regionalplanentwurf
aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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331 - Gewerbeflache Eiterfeld "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Eiterfeld "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 331

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Eiterfeld

Ortsteil(e) Eiterfeld

Flache geplant 7,52 ha | Flache festgelegt | 7,52 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Eiterfeld Kennnummer: 631007
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 409 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Hessische Rhén (DE-5425-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 582 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon sidlich gelegenen VSG befinden sich
Siedlungsflachen, Industrie- und Gewerbeflachen und die L 3170. Noérdlich der Planung verlauft die L
3380, im Osten Stromtrassen und die K 147.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Priufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prufung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. lhre Umweltauswirkungen kénnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzguter
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kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unveréndert beibehalten.
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334 — Gewerbeflache Niederaula Niederjossa "GE Gleberuck"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Niederaula Niederjossa "GE Gleberiick"
Festlegung

SUP-ID 334

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Niederaula

Ortsteil(e) Niederjossa

Flache geplant 28,67 ha | Flache festgelegt | 28,67 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorranggebiet fur
RPN 2009 Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Niederaula Kennnummer: 632015
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 308 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 19,83 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch die Bundesstral3e 62, die zwischen dem LSG und
der geplanten Gewerbeflache verlauft.
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Bewertung des Konflikts:

Ostlich der geplanten Gewerbeflache liegt das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund Fulda", das
wesentlicher Bestandteil eines grof3raumigen Uberdrtlichen Biotopverbundsystems ist. Auf
Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen
Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlie3end bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder
zu einer Kumulierung von Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula (DE-5024-401)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 66 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon 6stlich gelegenen VSG liegt ein kleines Industrie- und
Gewerbegebiet und es verlaufen die B 62 und Bahnschienen. Daran schlie3t das VSG direkt an. Im
Siuden der Planung befinden sich Siedlungs, sowie Industrie- und Gewerbegebiete und die L 3140.
Zudem verlaufen Stromtrassen durch die Planung.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch optische oder akustische Storreize der
Planung kénnen ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch MaRhahmen vermindert oder
vermieden werden, die erst bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind (bspw. Larm- /
Sichtschutz-pflanzungen, Bauzeiten aul3erhalb der Brutzeit, L&rm- / Sichtschutzwalle).

FFH-Gebiet Obere und Mittlere Fuldaaue (DE-5323-303)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 66 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem VRG und dem davon dstlich gelegenen FFH-Gebiet liegt ein kleines Industrie- und
Gewerbegebiet und es verlaufen die B 62 und Bahnschienen. Daran schlie3t das FFH-Gebiet direkt
an. Im Siuden der Planung befinden sich Siedlungs, sowie Industrie- und Gewerbegebiete und die L
3140. Zudem verlaufen Stromtrassen durch die Planung.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen durch Veranderungen des Wasserhaushalts durch
Grundwasserabsenkungen kénnen in der Regel durch geeignete Ma3hahmen vermieden werden.
Beeintrachtigungen durch Lichtemissionen kénnen durch die technische Ausgestaltung, die auf
Ebene der Regionalplanung noch nicht bekannt ist, vermieden oder vermindert werden. Es ist zudem
moglich, im nachgelagerten Planungsverfahren Beeintrachtigungen (Schadstoffe, Staub) durch
Schutzpflanzungen oder die Anlage von Schutzwaéllen zu vermeiden. Diese sind in der
nachgelagerten Planungsebene mit einzuplanen.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstéandig
bestimmt werden. Unter Bertcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Inanspruchnahme eines uberwiegenden Anteils der Flache fiir eine gewerbliche Nutzung wurde
per Abweichung 2022 zugelassen. Des Weiteren ist ein Teil der Flache bereits durch einen
rechtskraftigen Bebauungsplan fir eine gewerbliche Nutzung gesichert.

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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335 — Gewerbeflache Niederaula "GE Mitte"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Niederaula "GE Mitte"

Festlegung

SUP-ID 335

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Niederaula

Ortsteil(e) Niederaula

Flache geplant 7,72 ha | Flache festgelegt | 7,72 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,09 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 5 ha dar. Fur
den Grof3teil der vorgesehenen Planungsflache liegt bereits ein rechtskraftiger Bebauungsplan (2.
Anderung "Nr. 32 Beim Gericht") vor, so dass sich die dariiber hinaus in Anspruch genommene
Flache mit einer Betroffenheit des Schutzguts Flache, Boden auf ca. 1,9 ha reduziert. Die
Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 1,9 ha durch die Planung kann insgesamt als
gering angenommen werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Verzicht auf Planungsflache

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,81 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das 6stlich, stidostlich und nérdlich der
Planungsflache gelegene VRG luG Bestand, die teilweise direkt an das LSG angrenzen.

Bewertung des Konflikts:

Ungefahr 230 m entfernt von der geplanten Gewerbeflache liegt das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Fulda", das wesentlicher Bestandteil eines groliraumigen tberdrtlichen
Biotopverbundsystems ist. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen
Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieRend
bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen
oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann,
kann die Planung unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Mallnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.
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Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula (DE-5024-401)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 170 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon dstlich gelegenen VSG befinden sich die B 62 und
Bahnschienen, sowie teilweise ein Industrie- und Gewerbegebiet. Sudlich der Planung liegen die BAB
A 7 (inkl. Ausfahrt), die L 3140 und Industrie- und Gewerbe-, sowie Wohnsiedlungsflachen. Westlich
verlauft eine Stromtrasse.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertréglich.

FFH-Gebiet Obere und Mittlere Fuldaaue (DE-5323-303)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 170 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem VRG und dem davon dstlich gelegenen FFH-Gebiet befinden sich die B 62 und
Bahnschienen, sowie teilweise ein Industrie- und Gewerbegebiet. Stdlich der Planung liegen die A 7
(inkl. Ausfahrt), die L 3140 und Industrie- und Gewerbe-, sowie Wohnsiedlungsflachen. Westlich
verlauft eine Stromtrasse.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen durch Veréanderungen des Wasserhaushalts durch
Grundwasserabsenkungen kdnnen in der Regel durch geeignete MaRnhahmen vermieden werden. Es
ist mdglich, im nachgelagerten Planungsverfahren Beeintréchtigungen (Schadstoffe, Staub) durch
Schutzpflanzungen oder die Anlage von Schutzwéllen zu vermeiden. Diese sind in der
nachgelagerten Planungsebene mit einzuplanen.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlielende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstéandig
bestimmt werden. Unter Bertcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MaRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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336 — Gewerbeflache Waldkappel "GE Umspannwerk"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Waldkappel "GE Umspannwerk"

Festlegung

SUP-ID 336

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Waldkappel, St.

Ortsteil(e) Waldkappel

Flache geplant 5,06 ha Flache festgelegt | 5,06 ha

Festlegung im Vorranggebiet Siedlung Bestand, Vorbehaltsgebiet fiir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft, Hochspannungsleitung
Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Waldkappel Kennnummer: 636012
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 6,04 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmal3nahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Waldkappel Kennnummer: 636012
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintréachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.
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Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Werra- und Wehretal (DE-4825-302)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 415 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon sudlich und westlich gelegenen FFH-Gebiet befinden
sich Stromtrassen (Richtung Stden), sowie Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflachen und die K 33
(Richtung Westen). In beide Richtungen liegt zudem die L 3334 zwischen Planung und FFH-Gebiet.
Nordlich der Planung befinden sich zwei Stromtrassen, PV-Flachen und Industrie- und
Gewerbefléchen, sowie die A 44. Im Osten befindet sich eine kleine Industrie- und Gewerbeflache.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlieRende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. IThre Umweltauswirkungen kdnnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Beriicksichtigung der betroffenen Schutzgtter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Mal3hahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache schliel3t an ein bestehendes Gewerbegebiet und soll die gewerbliche
Eigenentwicklung sicherstellen. Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und
beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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337 — Gewerbeflache Waldkappel "IKZ Waldkappel"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Waldkappel "IKZ Waldkappel"

Festlegung

SUP-ID 337

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Waldkappel, St.

Ortsteil(e) Bischhausen

Flache geplant 16,44 ha | Flache festgelegt | 16,44 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Waldkappel Kennnummer: 636012
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 454 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Werra- und Wehretal (DE-4825-302)

Betroffen durch: Flacheninanspruchnahme ‘ Entfernung zur Festlegung: O m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das FFH-Gebiet liegt nordlich der Planung und grenzt teilweise direkt an dieses an. Sudlich der
Planung verlaufen die A 44, die L 3334, die B 7 und Stromtrassen. Im Osten liegen weiter entfernt
Siedlungsflachen und die L 3459.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen durch Veranderungen des Wasserhaushalts ist auf
nachgelagerter Planungsebene bei weiterer Konkretisierung ggf. die Anordnung entsprechender
technischer MaRnahmen erforderlich. Auch erhebliche Beeintrdchtigungen der Schutzzwecke durch
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Staub-, Schadstoff- und Lichtemissionen lassen sich i.d.R. auf nachgelagerter Planungsebene durch
technische MaRnahmen vermeiden.

FFH-Gebiet Werra- und Wehretal (DE-4825-302)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: O m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das FFH-Gebiet liegt nérdlich der Planung und grenzt teilweise direkt an dieses an. Sudlich der
Planung verlaufen die A 44, die L 3334, die B 7 und Stromtrassen. Im Osten liegen weiter entfernt
Siedlungsflachen und die L 3459.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertréglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen durch Veranderungen des Wasserhaushalts ist auf
nachgelagerter Planungsebene bei weiterer Konkretisierung ggf. die Anordnung entsprechender
techni-scher Maflznahmen erforderlich. Auch erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch
Staub-, Schadstoff- und Lichtemissionen lassen sich i.d.R. auf nachgelagerter Planungsebene durch
technische MalRnahmen vermeiden.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlieBende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Ihre Umweltauswirkungen kdnnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzgtter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malihahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Geman Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale Entwicklung
Vorraussetzung fur die Inanspruchnahme der Flache, des Weiteren ist die Flache als Regionales
Logistikzentrum Planung festgelegt. Grundlage fir die Ausweisung der Planungsflache ist die
raumliche Nahe zum Autobahnanschluss der BAB 44. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer
Sicht als geeignet angesehen und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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344 — Gewerbeflache Rotenburg "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Rotenburg "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 344

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Rotenburg a.d. F.

Ortsteil(e) Rotenburg

Flache geplant 11,58 ha | Flache festgelegt | 11,58 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,70 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 1,7 ha dar. Die
betroffenen Flachen liegen am Rand eines Ackerschlags und ziehen sich in einem schmalen Streifen
an diesem entlang. Die Betroffenheit des Schutzgutes durch die Planung kann als gering
angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Rotenburg a.d.Fulda Kennnummer: 632018
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 10,36 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlielende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Rotenburg a.d.Fulda

Kennnummer: 632018

Wirkfaktor:
Visuelle Wirkung

Entfernung zum Prufkriterium:
32m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird.
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Dies kann erst auf der nachgelagerten

Einfriedungen in Betracht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und

Ebene erforderlich

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda

Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen
sowie Barrierewirkung

Betroffene Flache des Prufkriteriums:
18,04 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

ebenfalls an das LSG angrenzen.

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das nordwestlich der Planungsflache gelegene
VRG luG Bestand und das daran anschlieBende VRG Siedlung Bestand (Rotenburg a.d. Fulda), die

Bewertung des Konflikts:

die Planung unverandert beibehalten werden.

Im Nordosten grenzt an die geplante Gewerbeflache unmittelbar das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Fulda" an, das wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen Uberértlichen
Biotopverbundsystems ist. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen
Nutzung und der Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschliel3end bewertet
werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch Emissionen oder
Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
Bauleitplanung durch geeignete MalRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Ebene erforderlich

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet
Schutzzone llI

Kennnummer: 632-014

Wirkfaktor:
Flacheninanspruchnahme

Betroffene Flache des Prufkriteriums:
5,51 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett am jeweiligen nérdlichen Rand der
Schutzzone Il bzw. llI1A zweier sich weitgehend Gberlagernder Trinkwasserschutzgebiete. Die
nachstgelegenen Fassungsbereiche sind Giber 600 m entfernt. In der Schutzzone IIl samt ihren
weiteren Untergliederungen ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen
grundsatzlich moglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen
oder Nutzungstypen, insbesondere auch fiir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige
Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich
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die Moglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt
erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben
der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.

Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung lberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 632-048

Schutzzone 1A

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 11,39 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett am jeweiligen nérdlichen Rand der
Schutzzone Il bzw. 1A zweier sich weitgehend Uberlagernder Trinkwasserschutzgebiete. Die
nachstgelegenen Fassungsbereiche sind Gber 600 m entfernt. In der Schutzzone IIl samt ihren
weiteren Untergliederungen ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen
grundsatzlich moglich. Etwaige Einschréankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen
oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige
Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich
die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt
erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben
der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.

Daher kann der potentielle Konflikt auf die hachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit
ein solcher bei der Umsetzung tUberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprifung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula (DE-5024-401)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 11 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das VSG liegt im Nordosten direkt an der Vorrangflache an. Im Norden der Planung liegen einzelne
landwirtschaftliche Wohn- und Gebaudeflachen, sowie weiter entfernt die B 83 und Bahnschienen.
Ostlich liegen einzelne ausgelagerte Wohngeb&ude, zudem verlaufen zwei Stromtrassen teils durch
das VSG und die Planung hindurch. Sudlich der Planung befindet sich ein Kasernengeléande und die
K 60 und im Westen sowohl Industrie- und Gewerbegebiete, als auch Siedlungsflachen. Zudem
verlauft dort die L 3336.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Forbachsee bei Bebra (DE-5024-301)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 907 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon siddstlich gelegenen FFH-Gebiet befindet sich eine
Stromtrasse und zwei ausgelagerte Wohngebaude. Im Norden der Planung liegen einzelne
landwirtschaftliche Wohn- und Geb&audeflachen, sowie weiter entfernt die B 83 und Bahnschienen.
Sudlich liegt ein Kasernengeldnde und die K 60 und im Westen der Planung sowohl Industrie- und
Gewerbegebiete, als auch Siedlungsflachen. Zudem verlauft dort die L 3336.
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Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfiir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unveréndert beibehalten.
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345 - Gewerbeflache Witzenhausen "GE B27"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Witzenhausen "GE B27"

Festlegung

SUP-ID 345

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Neu-Eichenberg, Witzenhausen, St.

Ortsteil(e) Eichenberg, Unterrieden

Flache geplant 18,36 ha Flache festgelegt | 18,36 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fiir besondere Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet fiir den

RPN 2009 Grundwasserschutz, Vorranggebiet fir Landwirtschaft, Rohrfernleitung
Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 4,85 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von knapp 5 ha dar.
Aufgrund des sehr geringen Anteils von Flachen des betroffenen Schutgutes im nahen
Siedlungsumfeld (bis 300 m) von unter 10 %, liegen die Auswirkungen der Planung an der Schwelle,
ab derer sie als erheblich anzunehmen waéren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Witzenhausen Kennnummer: 636016
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,75 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Witzenhausen Kennnummer: 636016
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 79m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft (au3erhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VBG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auRerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,52 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch eine BundesfernstraRe (B 27), die entlang der
Planungsflache durch das Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft verlauft. Parallel zur
BundesfernstralRe befindet sich die Vorzugstrasse der geplanten Erdkabeltrasse "SudLink". Ostlich
der Planungsfléche verlauft zudem eine Schienennahverkehrsstrecke.

Bewertung des Konflikts:

Der norddstliche Teil der Planungsflache liegt in einem Raum, der im Rahmen des Biotopverbund-
Konzepts fur mdgliche Verbindungen zwischen Biotopen ermittelt wurde. Innerhalb dieses
Suchraums werden auf nachfolgender Planungsebene weitere Untersuchungen bzw. Planungen
erforderlich, um konkrete Biotopverbund-MaRRnahmen mit den entsprechenden Flachen zur
Malnahmenumsetzung festzulegen. Im vorliegenden Fall handelt es sich gréf3tenteils um die
Verbindung der wertvollen Wald-Biotope des FFH-Gebiets "Werra- und Wehretal". Auf
Regionalplanebene kann keine abschliel3ende Prifung der flachenhaften Auswirkungen erfolgen, da
noch keine konkreten MaRnahmenflachen festgelegt wurden. Durch die geplante Gewerbeflache geht
die Flache fir Biotopverbund-MaRRnahmen jedoch verloren. Die Planung kann unveréndert
beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Sofern konkrete Biotopverbund-Planungen bzw. -MafRnahmen bestehen, sind potenzielle negative
Auswirkungen der geplanten Gewerbeflache auf den Biotopverbund im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung zu priifen und durch geeignete MaBhahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prufung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

FFH-Gebiet Werra- und Wehretal (DE-4825-302)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 28 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das FFH-Gebiet liegt im Nordwesten, Osten und Sudosten der Vorrangflache. Dazwischen befinden
sich im Nordwesten die B 27, die B 80, Bahnschienen und zwei Stromtrassen. In Richtung Osten und
Sudosten liegen lediglich zwei landwirtschaftliche Hof- und Gebdudeflachen, sowie ein Sportplatz.
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Bahnschienen verlaufen durch das FFH-Gebiet. Westlich der Planung verlaufen die Stromtrassen
und ist Siedlungsflache gelegen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen durch Veranderungen des Wasserhaushalts ist auf
nachgelagerter Planungsebene bei weiterer Konkretisierung ggf. die Planung entsprechender
technischer MaRnhahmen erforderlich. Auch erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzzwecke durch
Schadstoffemissionen lassen sich i.d.R. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische
MaRnahmen vermeiden.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fiir das Schutzgut
Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschéatzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Beriicksichtigung der betroffenen Schutzgtiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Mal3nahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die Umweltauswirkungen zu
verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwagung

Gemal Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale Entwicklung
Vorraussetzung fir die Inanspruchnahme der Flache. Sie ist die einzige gewerbliche Bauflache im
Mittelzentrum. Alternativflachen stehen aufgrund der Topographie und der Einschrankungen durch
die Uberschwemmungsgebiete nicht zur Verfiigung. Unter Wiirdigung dieser Aspekte wird der Belang
des Schutzgutes Boden zurlickgestellt. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als
geeignet angesehen und in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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348 — Gewerbeflache Friedewald "GE Aco passavant”

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Friedewald "GE Aco passavant”

Festlegung

SUP-ID 348

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Friedewald

Ortsteil(e) Friedewald

Flache geplant 20,77 ha | Flache festgelegt | 20,77 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Friedewald Kennnummer: 632006
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 4,48 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Friedewald Kennnummer: 632006
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 181 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Seulingswald (DE-5025-303)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 514 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon ndérdlich gelegenen FFH-Gebiet verlauft die A 4 und
stehen einzelne Windrader, eine Vorrangflache fiir Windenergie ist ausgewiesen. Ostlich der Planung
befindet sich ein Industrie- und Gewerbegebiet, entfernt verlauft die L 3069. Siedlungsflache, sowie
die L 3255 und B 62 befinden sich sudlich der Planung.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Im Rahmen der Prifung konnte keine abschlieBende Bewertung der Beeintrachtigung der Umwelt
erfolgen, da hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. IThre Umweltauswirkungen kdnnen daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Beriicksichtigung der betroffenen Schutzgtiter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malihahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache wurde per Abweichung fiir einen lokal produzierendes Unternehmen am 3.05.2019
zugelassen; die Flachennutzungsplananderung wurde am 21.02.2023 genehmigt. Dem Vorhaben
stehen keine erheblichen Belange entgegen. Die Flache wird daher in den Regionalplanentwurf
aufgenommen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
moglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unveréndert beibehalten.
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350 — Gewerbeflache Friedewald "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen

Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der

Gewerbeflache Friedewald "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 350

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Friedewald

Ortsteil(e) Friedewald

Flache geplant 18,21 ha | Flache festgelegt | 18,21 ha

Festlegung im
RPN 2009

Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorranggebiet fiir Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Béden mit extremen Kennnummer: B
Standorteigenschaften

Wirkfaktor:

Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,31 ha

Bewertung des Konflikts:
Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca.2,3 ha dar. Das
betroffene Schutzgut zieht sich in einem aul3erst schmalen Streifen im Randbereich der
Planungsflache und angrenzend an die bestehenden Gewerbeflachen entlang. Die Auswirkungen auf
das betroffene Schutzgut kénnen als gerinig angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Friedewald Kennnummer: 632006
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 482 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malinahmen zu

vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu

vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,

Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und

Einfriedungen in Betracht.

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,

Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und

Einfriedungen in Betracht.

Seite 298




Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,08 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
Gewerbegebiet ist am Standort bereits vorhanden. Die Beeintrachtigung verlagert sich jedoch weiter
in Richtung Wald.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 1000 m Puffer

Gebietsbezeichnung: Qu. Setzkorn-Mosebach (1000m | Kennnummer: 632006012

Puffer)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,81 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit seiner wesentlichen Flache im 400 bis
1000 m groRRen Prufbereich um die Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes Schutzgebiet "Quelle
Wintershall 1+2" und "Quelle Setzkorn-Mosebach". Es stellt eine Erweiterung des bestehenden
Gewerbegebietes dar, das ebenfalls zu weiten Teilen in diesem Prifbereich liegt. Ein Abstand von
400 bis 1000 m um einen Trinkwasser-Brunnen entspricht in der Regel der Schutzzone lll eines
festgelegten Trinkwasserschutzgebietes. In dieser sind die Ausweisung und Umsetzung gewerblich
genutzter Flachen grundsatzlich moglich. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung.
In diesem Verfahren ist die zustdndige Wasserbehodrde zu beteiligen und kann etwaig erforderliche
Nutzungseinschrankungen fordern. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung tiberhaupt besteht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 1000 m Puffer

Gebietsbezeichnung: Qu. Wintershall 1 + 2 (1000m Kennnummer: 632006010

Puffer)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 13,03 ha

Seite 299



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit seiner wesentlichen Flache im 400 bis
1000 m grof3en Prifbereich um die Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes Schutzgebiet "Quelle
Wintershall 1+2" und "Quelle Setzkorn-Mosebach". Es stellt eine Erweiterung des bestehenden
Gewerbegebietes dar, das ebenfalls zu weiten Teilen in diesem Prifbereich liegt. Ein Abstand von
400 bis 1000 m um einen Trinkwasser-Brunnen entspricht in der Regel der Schutzzone 1l eines
festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes. In dieser sind die Ausweisung und Umsetzung gewerblich
genutzter Flachen grundsatzlich moglich. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Maglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung.
In diesem Verfahren ist die zustédndige Wasserbehdrde zu beteiligen und kann etwaig erforderliche
Nutzungseinschrankungen fordern. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung liberhaupt besteht.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Dreienberg bei Friedewald (DE-5125-301)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 943 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem davon sidlich gelegenen FFH-Gebiet befinden sich Sport- und
Freizeitanlagen, die L 3069, L 3255, B 62, K 12 und eine Stromtrasse. Zudem liegen teilweise
Industrie- und Gewerbe-, sowie Siedlungsflachen dazwischen. Industrie- und Gewerbeflachen liegen
zudem westlich unmittelbar an. Nérdlich der Planung sind die BAB A 4 sowie einzelne Windréader
gelegen.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Seulingswald (DE-5025-303)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 646 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon nérdlich gelegenen FFH-Gebiet verlauft die BAB A 4,
ein Vorranggebiet fir Windenergie ist ausgewiesen. Sudlich der Planung verlaufen die L 3069, L
3255 und die B 62, dstlich zudem die L 3069. Im Westen befinden sich ein Industrie-und
Gewerbegebiet und Siedlungsflachen.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstéandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Flache wurde anhand einer Potenzialanalyse fur eine Gewerbeflachenentwicklung in der
Gemeinde Friedewald ermittelt. GemafR Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine
interkommunale Entwicklung Vorraussetzung fir die Inanspruchnahme der Flache. Dem Vorhaben
stehen keine erheblichen Belange entgegen. Die Flache wird in den Regionalplanentwurf
aufgenommen.
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Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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351 - Gewerbeflache Friedewald "GE Wolfstall"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Friedewald "GE Wolfstall"

Festlegung

SUP-ID 351

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Friedewald

Ortsteil(e) Friedewald

Flache geplant 6,25 ha | Flache festgelegt | -

Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft
RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Friedewald Kennnummer: 632006
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 1,94 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MalRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Prufung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Friedewald Kennnummer: 632006
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 211m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Seite 302



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufbégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Schutzgut: Wasser
Prifkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 400 m Puffer

Gebietsbezeichnung: Qu. Wintershall 1 + 2 (400m Kennnummer: 632006010

Puffer)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,25 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet, Planung befindet sich komplett im 400 m Pufferbereich um den
Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes Schutzgebiet Quelle Wintershall 1+2.

Ein Abstand von 400 m um einen TW-Brunnen entspricht in der Regel der Schutzzone Il eines
festgesetzten TW-Schutzgebietes. In dieser sind die Ausweisung und Umsetzung gewerblich
genutzter Flachen grundséatzlich nicht moglich.

Entsprechend ist ein Verzicht auf das I+G-Gebiet Planung angebracht.
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Dreienberg bei Friedewald (DE-5125-301)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 599 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem davon sidlich gelegenen FFH-Gebiet verlaufen die L 3255, B 62,K
12 und eine Stromtrasse. Nordlich der Planung befinden sich Sport- und Freizeitanlagen und die L
3069. Ostlich liegt eine landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflache. Industrie- und Gewerbeflachen
sind westlich und nérdlich, Siedlungsflachen sind westlich gelegen.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Aufgrund des zu erwartenden Konfliktes mit dem Trinkwasserschutz, durch die Lage der kompletten
Planungsflache im 400m-Schutzpuffer, sollte auf die Festlegung als geplantes Industrie- und
Gewerbegebiet verzichtet werden.

Raumordnerische Abwagung

Aufgrund der erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes Trinkwasser wird die Flache nicht in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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352 - Gewerbeflache Friedewald Lautenhausen "GE IKZ"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Friedewald Lautenhausen "GE IKZ"

Festlegung

SUP-ID 352

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Friedewald

Ortsteil(e) Friedewald, Lautenhausen

Flache geplant 35,55 ha | Flache festgelegt | 33,01 ha
Festlegung im Vorranggebiet flr Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet oberflachennaher
RPN 2009 Lagerstatten

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Biosphéarenreservat Rhon (Pflegezone B)

Gebietsbezeichnung: Pflegezone B Kennnummer:

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 0,92 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es besteht bereits eine Vorbelastung durch eine Bundesfernstral3e (B 62), die zwischen der
Planungsflache und dem Biosphéarenreservat verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Ein schmaler Streifen (ca. 1 ha) des Randbereichs der Pflegezone B liegt in der Wirkzone (300 m)
der geplanten Gewerbeflache. Dieser Bereich ist gleichzeitig als Landschaftsschutzgebiet
Dreienberg-Landecker ausgewiesen. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der
gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht
abschlieRend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Biospharenreservats (bzw. des
Landschaftsschutzgebietes) durch Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.
Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Biospharenreservat (bzw. das Landschaftsschutzgebiet)
sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw.
Zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser
Prafkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 1000 m Puffer

Gebietsbezeichnung: Qu. Setzkorn-Mosebach (1000m | Kennnummer: 632006012

Puffer)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 23,17 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit seiner zentralen Flache im 400 bis 1000
m grof3en Prifbereich um die Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes Schutzgebiet "Quelle
Setzkorn-Mosebach" und "Quelle Wintershall 1+2". Ein Abstand von 400 bis 1000 m um einen
Trinkwasser-Brunnen entspricht in der Regel der Schutzzone Il eines festsetzten
Trinkwasserschutzgebietes. In dieser sind die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsatzlich moglich. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung
lediglich die M&glichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung erdffnet. Die genaue Ausgestaltung
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erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung. In diesem Verfahren ist
die zustandige Wasserbehérde zu beteiligen und kann etwaig erforderliche
Nutzungseinschrankungen fordern. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung iiberhaupt besteht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 1000 m Puffer

Gebietsbezeichnung: Qu. Wintershall 1 + 2 (1000m Kennnummer: 632006010

Puffer)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 6,57 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit seiner zentralen Flache im 400 bis 1000
m grofRen Prifbereich um die Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes Schutzgebiet "Quelle
Setzkorn-Mosebach" und "Quelle Wintershall 1+2". Ein Abstand von 400 bis 1000 m um einen
Trinkwasser-Brunnen entspricht in der Regel der Schutzzone Il eines festgesetzten
Trinkwasserschutzgebietes. In dieser sind die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsatzlich méglich. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung
lediglich die M&glichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung erdffnet. Die genaue Ausgestaltung
erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung. In diesem Verfahren ist
die zustandige Wasserbehorde zu beteiligen und kann etwaig erforderliche
Nutzungseinschrankungen fordern. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste
Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Gberhaupt besteht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 400 m Puffer

Gebietshezeichnung: Qu. Setzkorn-Mosebach (400m Kennnummer: 632006012

Puffer)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,53 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit einem kleinen Flachenanteil von 1,5 ha
im 400 m Pufferbereich um den Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes Schutzgebiet "Quelle
Setzkorn-Mosebach". Ein Abstand von 400 m um einen Trinkwasser-Brunnen entspricht in der Regel
der Schutzzone Il eines festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes. In dieser sind die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsétzlich nicht zuléassig.

Entsprechend soll eine Verkleinerung der Projektflache auf 34 ha um die im 400m-Puffer liegenden
1,5 ha erfolgen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorprifung

FFH-Gebiet Dreienberg bei Friedewald (DE-5125-301)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 308 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet verlauft die B 62, K 12 und eine Stromtrasse. Nordlich
der Planung befindet sich die L 3255 und Stromtrassen, im Osten stehen einzelne Windrader und es
ist ein Vorranggebiet fir Windenergie ausgewiesen. Siedlungsflachen (Lautenhausen) sind entfernt
sudlich gelegen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintréachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
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unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit

der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Schadstoffemissionen der Planung kénnen
ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische MaBnahmen vermieden werden, die erst

bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind.

FFH-Gebiet Werra zwischen Phillippsthal und Herleshausen (DE-5125-350)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 740 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon siidostlich gelegenen FFH-Gebiet liegt ein Parkplatz
und verlauft die B 62. Nordlich der Planung befindet sich die L 3255 und Stromtrassen, im Osten liegt
ein Vorranggebiet fur Windenergie mit mehreren bereits vorhandenen Windradern. Sidlich befinden
sich weiter entfernt Siedlungsflachen (Lautenhausen).

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Wegen des nicht auszuschlieBenden Konfliktes mit dem Trinkwasserschutz, aufgrund der Lage eines
kleinen Randbereichs der Planungsflache im 400m-Schutzpuffer sollte eine entsprechende
Reduzierung des geplantes Industrie- und Gewerbegebiet um etwa 1,5 ha erfolgen.

Raumordnerische Abwéagung

Die Flache wurde anhand einer Potenzialanalyse fir eine Gewerbeflachenentwicklung in der
Gemeinde Friedewald ermittelt. Gemalf Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine
interkommunale Entwicklung Vorraussetzung fur die Inanspruchnahme der Flache. Aufgrund des
ermittelten Konflikts mit dem Schutzgut Wasser wird die Flache reduziert in den Regionalplanentwurf
aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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353 — Gewerbeflache Korbach "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Korbach "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 353

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Korbach, St.

Ortsteil(e) Korbach

Flache geplant 5,32 ha | Flache festgelegt | 5,32 ha
Festlegung im Vorranggebiet fir Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Korbach Kennnummer: 635015
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,82 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MalRhahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Korbach Kennnummer: 635015
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 125 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 635-102

Schutzzone IlIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 5,32 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone IlIA eines
Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsatzlich moglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung er6ffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung uberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache liegt in verkehrsglinstiger Lage unmittelbar an der B 251 und dient der
Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets. Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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354 - Gewerbeflache Korbach "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Korbach "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 354

Landkreis(e) Kreis Waldeck-Frankenberg

Gemeinde(n) Korbach, St.

Ortsteil(e) Korbach

Flache geplant 28,67 ha | Flache festgelegt | 28,67 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir den Grundwasserschutz, Vorranggebiet fir
RPN 2009 Landwirtschaft, Hochspannungsleitung Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Wasserschutzgebiet Zone IlI(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 635-102

Schutzzone IIIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 28,67 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der Schutzzone IlIA eines
Trinkwasserschutzgebietes. In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter
Flachen grundsatzlich mdglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller
Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fur eine industrielle Nutzung, regelt
die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die
Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die
genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung,
wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind. Daher kann der
potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der
Umsetzung Uberhaupt besteht.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfuir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Bertcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Mallnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.
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Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache liegt in verkehrsginstiger Lage unmittelbar an der B 251 und dient der
Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets. Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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358 — Gewerbeflache Ringgau Netra "GE West"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Ringgau Netra "GE West"

Festlegung

SUP-ID 358

Landkreis(e) Werra-Meif3ner-Kreis

Gemeinde(n) Ringgau

Ortsteil(e) Netra

Flache geplant 8,16 ha | Flache festgelegt | 8,16 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorranggebiet fiir Landwirtschatft,
RPN 2009 Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,24 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von gut 2 ha dar.
Aufgrund von Lage und Grél3e, kdnnen die Auswirkungen der Planung auf das betroffene Schutzgut
als gering angenommen werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Unzerschnittener verkehrsarmer Raum

Gebietsbezeichnung: Unzerschnittener verkehrsarmer | Kennnummer:
Raum > 50 gkm

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 8,10 ha

Bewertung des Konflikts:
Aufgrund der Gréf3e und Lage der Planungsflache ist mit geringen Auswirkungen auf das Schutzgut
Zu rechnen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Ringgau Kennnummer: 636010
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 9,59 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintréachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Ringgau Kennnummer: 636010
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Mal3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Rendaer Hohe (DE-4926-402)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 870 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon sudlich gelegenen VSG verlauft die K 23, sowie
Stromtrassen. Zudem liegen einzelne ausgelagerte Wohngebaude und landwirtschaftliche Hof- und
Gebéaudeflachen dazwischen. Im Norden der Planung befindet sich ein Vorranggebiet fur
Windenergie. Im Osten liegen Siedlungsflachen mit der L 3247.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlie3ende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfr wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung
Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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359 — Gewerbeflache Niestetal Sandershausen "GE Sandershauser Berg Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Niestetal Sandershausen "GE Sandershauser Berg Sud"
Festlegung

SUP-ID 359

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Niestetal

Ortsteil(e) Sandershausen

Flache geplant 12,68 ha | Flache festgelegt | 12,68 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:;
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 46,40 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache ist gemeinsam mit zwei weiteren Projekten die Erweiterung des bestehenden
Industrie und Gewerbegebietes "Sandershauser Berg" entlang der BAB 7 um insgesamt etwa 111 ha.
Die Industrie und Gewerbegebiete Planung liegen in einem durch die Autobahn und
Hochspannungsleitungen vorbelasteten Raum. Die grundséatzliche Entscheidung in diesem Raum
grof3flachig Industrie und Gewerbe zu entwicklen, ist bereits im Rahmen der Ausfstellung des RPN
2009 gefallen. Daher ist dieser Raum auch bereits von der Festlegung Vorranggebiet Regionaler
Grlnzug freigestellt, auch wenn die Bebauung mit Beeintrachtigungen von Freiraumfunktion
verbunden ist, insbesondere der klimatischen Ausgleichsfunktion Kaltluftentstehung und -abfluss.

Die Auswirkungen durch Larm und Emissionen auf den umgebenden Freiraum sind auf der Ebene
Regionalplanung nicht sicher prognostizierbar. Sicher ist aber, dass es sich um einen insbesondere
durch die Autobahn stark vorbelasteten Raum handelt.

Aus den mdglichen Einwirkungen der geplanten Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes
von auf3en auf den angrenzenden Freiraum ergibt sich keine Begrindung, die in der Abwagung einen
Verzicht auf die Ausweisung der Planungsflache rechtfertigen kann, zumal sich die Auswirkungen in
der konkreten Planung beispielsweise durch geeignete Eingriinungsmaf3nahmen minimieren lassen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
In der konkreten Gebietsplanung sind MaBnahmen zur Einbindung in die Landschaft und zur
Minimierung von Einwirkungen auf die Umgebung vorzusehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Niestetal Kennnummer: 633020
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,05 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Niestetal Kennnummer: 633020
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 200 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malinahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,24 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,43 ha

Bewertung des Konflikts:
Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintréchtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
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gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-073

Schutzzone 1A

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Fléacheninanspruchnahme 12,68 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits Bestandteil des RPN 2009 war, befindet sich
komplett in der Schutzzone IlIA eines Trinkwasserschutzgebiets. In dieser Zone ist die Ausweisung
und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsétzlich méglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fir eine gewerblich-industrielle Nutzung
eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
Fur sich allein betrachtet ware der Konflikt auf die nachste Planungsebene abzuschichten. Allerdings
kommt es durch zwei weitere geplante Industrie-und Gewerbeflachen in derselben
Trinkwasserschutzzone IlIA zu einer kumulativen Wirkung und damit zu einem erheblichen Konflikt:
So werden in Summe rund 102 ha und damit gut ein Viertel (27 %) der 381 ha groRen Schutzzone
beansprucht. Insofern sind die Belange des Trinkwasserschutzes mit besonderem Gewicht in die
weitere Planung einzustellen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich, aber mit Losungsmaéglichkeit

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldaaue um Kassel (DE-4722-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 792 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem ndrdlichsten Teilgebiet des VSG sind grof3flachig Industrie- und
Gewerbe- (inkl. Umspannwerke) und Siedlungsflachen, sowie die A 7 und die L 562 gelegen.
Stromtrassen verlaufen auf allen Seiten der Flache und queren das VSG. Im Siiden ist gering
Industrie- und Gewerbeflache gelegen. Norddstlich in ca. 1,7 km Entfernung, befindet sich ein
Vorranggebiet Windenergie.

Bewertung des Konflikts:

Bei singularer Betrachtung der Planfestlegung ist eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzzwecks
bzw. der Erhaltungsziele offensichtlich ausgeschlossen. Kumulative Wirkungen mit anderen
Planfestlegungen sind allerdings nicht sicher auszuschliel3en. Fur diese kann auf der
Regionalplanebene keine Klarung herbeigefiihrt werden. Méglichkeiten zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung durch kumulative Wirkungen sind jedoch auf nachgelagerter Ebene
absehbar sodass die Planung unverandert beibehalten werden kann. Bei der Umsetzung der Planung
auf nachgelagerter Ebene kann eine Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit notwendig werden.
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FFH-Gebiet Fuldaschleuse Wolfsanger (DE-4623-302)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 856 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem FFH-Gebiet sind grof3flachig Industrie- und Gewerbe- (inkl.
Umspannwerke) und Siedlungsflachen gelegen, aber auch die A 7 und die L 562. Stromtrassen
verlaufen auf allen Seiten der Flache und queren das FFH-Gebiet. Im Siiden ist gering Industrie- und
Gewerbeflache gelegen. Nordostlich in ca. 1,7 km Entfernung befindet sich ein Vorranggebiet
Windenergie.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Trotz zahlreicher potentieller Konflikte mit verschiedenen Schutzgiitern sind diese Gberwiegend
entweder nicht erheblich oder konnen differenziert erst auf der nachfolgenden Planungsebene
betrachtet und voraussichtlich auch geldst werden.

Die Uberschneidung der Planungsflache mit der Schutzzone Il eines Trinkwasserschutzgebietes, die
auch in nicht unbetrachtlichem Umfang von weiteren Planungen betroffen ist, stellt zwar fir sich
genommen keinen erheblichen Konflikt dar. Allerdings sollte aufgrund des summarischen Umfangs
der Schutzzonen-Inanspruchnahme im Rahmen der Bauleitplanung besonderes Gewicht auf die
Ausgestaltung der gewerblichen Nutzung und des Gewerbegebietes im Hinblick auf die Belange des
Trinkwasserschutzes gelegt werden.

Raumordnerische Abwéagung

Gemal Kapitel 3.1.2, Ziel 2 des Regionalplanentwurfs ist die Flache als gewerblicher Schwerpunkt
festgelegt. Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets, auch wenn
sich derzeit noch Freiflachenphotovoltaikanlagen auf der Flache befinden. Sie wird aus
raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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360 — Gewerbeflache Niestetal Sandershausen "GE Sandershéuser Berg Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Niestetal Sandershausen "GE Sandershauser Berg Nord"
Festlegung

SUP-ID 360

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Niestetal

Ortsteil(e) Sandershausen

Flache geplant 89,06 ha | Flache festgelegt | 89,06 ha
Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Hochspannungsleitung
RPN 2009 Bestand, Bundesfernstrale mindestens vierstreifig Bestand

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Béden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 38,24 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden (Ertragssichere
Boden mit hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion) im Umfang von ca. 38 ha dar.
Insbesondere der ndrdliche bis mittlere Bereich ist durch hohe bis sehr hohe Bodenwerte hinsichtlich
der Acker-/ Griinlandzahlen gekennzeichnet. Dies schlagt sich auch in der Gesamtbewertung der
Agrarplanung Nordhessen (ANO) nieder, die die Flachen mit Hochstwertung 1a bewertet.

Eine Minimierung der Schutzgutbetroffenheit wird empfohlen und kdnnte Gber einen Verzicht auf den
nordlichen bis mittleren Bereich der Planungsflache erzielt werden, in welchem auch die héchsten
Bodenwerte verortet sind.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 54,88 ha

Bewertung des Konflikts:

Der von der luG-Planungsflache beanspruchte Freiraum steigt in norddstlicher Richtung kontinuierlich
an und ist Teil des norddstlichen Randes des Kasseler Beckens. Obwohl die Landschaft in diesem
Bereich durch die A 7, mehrere Hochspannungsleitungen und den Gewerbeflachenbestand
vorbelastet ist, erflllt die GUberplante Flache fir die Siedlungsgliederung und als Flache mit értlicher
Klimawirkung als Freiraum wichtige Umweltfunktionen. Die gewéhlte stidwestliche Grenze des
Vorranggebietes Regionaler Griinzug parallel zur Hohenschichtlinie 240 m 4. NN entspréache einer
vertretbaren Erweiterung der Gewerbeflache und vermeidet gleichzeitig die bauliche Ausdehnung in
landschaftbildpragende Bereiche mit Fernwirkung fur die Siedlung-/Landschaftsstruktur.

Der Konflikt der Uberlagerungsflache mit den durch den Regionalen Griinzug gesicherten
Freiraumfunktionen ist als erheblich zu bewerten.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:
Eine Aufnahme der nordwestlichen Teilflache der geplanten luG-Flache, die sich mit dem
Vorranggebiet Regionaler Griinzug Uberlagert, in den Regionalplan sollte unterbleiben.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbhezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 135,53 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache ist gemeinsam mit zwei weiteren Planungsflachen die Erweiterung des
bestehenden Industrie- und Gewerbegebietes "Sandershauser Berg" entlang der BAB 7 um
insgesamt etwa 111 ha. Das Industrie- und Gewerbegebiet liegt in einem durch die Autobahn und
Hochspannungsleitungen vorbelasteten Raum.

Die Auswirkungen durch Larm und Emissionen auf den umgebenden Freiraum sind auf der Ebene
Regionalplanung nicht sicher progostizierbar. Sicher ist aber, dass es sich um einen insbesondere
durch die Autobahn hinsichtlich des Wirkfaktors Immissionen vorbelasteten Raum handelt.

Aus den moglichen Einwirkungen der geplanten Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes
von auf3en auf den aul3erhalb angrenzenden Freiraum ergeben sich keine gewichtigen Griinde, die in
der Abwagung fur einen Verzicht auf die Ausweisung der Planungsflache tiberzeugend
herangezogen werden kénnen. Die Auswirkungen in der konkreten Planung kdnnten beispielsweise
durch geeignete Eingrinungsmafinahmen minimiert werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
In der konkreten Gebietsplanung sind MaRnahmen zur Einbindung in die Landschaft und zur
Minimiereung von Einwirkungen auf die Umgebung vorzusehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Niestetal Kennnummer: 633020
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 318 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 0,90 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverdndert beibehalten werden.
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Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 32,70 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaBnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 11I(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-073

Schutzzone llIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 79,63 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits Bestandteil des RPN 2009 war, befindet sich
zu weiten Teilen in der Schutzzone IlIA eines Trinkwasserschutzgebiets. In dieser Zone ist die
Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundséatzlich méglich. Etwaige
Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere
auch fur eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung.

Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine
gewerblich-industrielle Nutzung eroffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erstim Rahmen der
Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig
betroffenen Verordnung zu beachten sind.

Fur sich allein betrachtet ware der Konflikt auf die nachste Planungsebene abzuschichten. Allerdings
nimmt die Planungsflache allein schon ein gutes Finftel (20,9%) der Trinkwasserschutzzone IlIA ein.
Hinzu treten kumulative Effekte durch zwei weitere, dieselbe Schutzzone betreffende Projekte. Damit
erhoht sich die Inanspruchnahme auf insgesamt rund 102 ha, was knapp 27 % und damit mehr als
ein Viertel der 381 ha grof3en Schutzzone bedeutet. Es stellt sich die Frage, ob die Schutzzone ihren
Zweck sowohl fir die Wassergewinnung als auch dessen Schutz noch ausreichend gewéhrleisten
kann, zumal auch noch weitere gut 9 ha in der angrenzenden Schutzzone IlIB durch die
Gewerbeflachenentwicklung beansprucht werden.

Insofern sind die Belange des Trinkwasserschutzes aufgrund der erheblichen Beeintrachtigung mit
besonderem Gewicht in die weitere Planung einzustellen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich, aber mit Losungsmaglichkeit

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 111B

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-073

Schutzzone 11IB

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 9,43 ha
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Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das bereits Bestandteil des RPN 2009 war, befindet sich
mit knapp 10 ha im nérdlichen Randbereich in der Schutzzone 11IB eines Trinkwasserschutzgebiets.
In dieser Zone ist die Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich
maoglich. Etwaige Einschrankungen und Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder
Nutzungstypen, inshesondere auch fiur eine industrielle Nutzung, regelt die jeweilige
Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich
die Moglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt
erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben
der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.

Fur sich allein betrachtet wére der Konflikt auf die n&chste Planungsebene abzuschichten. Allerdings
ist die potenzielle Beeintrachtigung auch im kumulativen Zusammenhang mit der erheblichen
Beanspruchung der benachbarten Schutzzone IlIA desselben Schutzgebietes zu sehen. Insofern sind
die Belange des Trinkwasserschutzes aufgrund der erheblichen Beeintrachtigung mit besonderem
Gewicht in die weitere Planung einzustellen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich, aber mit Losungsmaglichkeit

FFH-Vorpriufung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldaaue um Kassel (DE-4722-401)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 209 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planungsflache und dem ndrdlichsten Teilgebiet des VSG liegen die L 562, eine
Stromtrasse, ein Teilbereich eines Umspannwerkes und vereinzelte Gebaude. Mitten durch die
Planungsflache verlauft die BAB A 7 und nordéstlich grenzt direkt ein Vorranggebiet Windenergie an.
Unmittelbar am FFH- und Vogelschutzgebiet, entlang der Fulda, verlauft die L 3235. Nordlich der
Planungsflache befinden sich ein kleines Umspannwerk, einzelne Windenergieanlagen und
vereinzelte Gebaude, stidwestlich grenzen Industrie- und Gewerbeflachen an. Stromtrassen
verlaufen auf allen Seiten der Planungsfléche.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Fuldaschleuse Wolfsanger (DE-4623-302)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 272 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planungsflache und dem FFH-Gebiet liegen die L 562, eine Stromtrasse, ein
Teilbereich eines Umspannwerkes und vereinzelte Geb&aude. Mitten durch die Planungsflache
verlauft die BAB A 7 und nordostlich grenzt direkt ein Vorranggebiet Windenergie an. Unmittelbar am
FFH- und Vogelschutzgebiet, entlang der Fulda, verlauft die L 3235. Nérdlich der Planungsflache
befinden sich ein kleines Umspannwerk, einzelne Windenergieanlagen und vereinzelte Gebaude,
stdwestlich grenzen Industrie- und Gewerbeflachen an. Stromtrassen verlaufen auf allen Seiten der
Planungsflache.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmalnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unveréndert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Staub- und Schadstoffemissionen der
Planung konnen ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische Mal3hahmen vermieden
werden, die erst bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind. Ebenso kénnen erhebliche
Beeintrachtigungen durch Veranderungen des Wasserhaushalts durch Grundwasserabsenkungen in
der Regel durch geeignete MalRnahmen vermieden werden. Dies ist im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren zu bertcksichtigen. Ein veranderter Flachenzuschnitt oder ein Verzicht auf
die Flache wére ebenfalls denkbar.
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Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Die Planungsflache beruhrt mehrere Umweltschutzgiter. Die Konflikte mit den Schutzgiitern Boden
und Vorranggebiet Regionaler Griinzug sind erhebliche Konflikte. Durch eine Reduzierung der Flache
bis zu der Héhenschichtlinie 240 m { NN ist eine deutliche Konfliktminimierung zu erzielen.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache ist teilweise im Flachennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel als
gewerbliche Bauflache dargestellt. Weiterhin ist die gesamte Flache Gegenstand der
Interessenausgleichsvereinbarung zwischen der Gemeinde Niestetal und dem Zweckverband Raum
Kassel fur die interkommunale Entwicklung des Gewerbegebiets "Sandershauser Berg".
Entsprechend ist gemald Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs eine interkommunale
Entwicklung Vorraussetzung fir die Inanspruchnahme der Flache. Die Flache ist im
Regionalplanentwurf als gewerblicher Schwerpunkt festgelegt. Aufgrund der bereits vertraglich
festgelegten interkommunalen Abstimmung mit Festlegung des Flachenumgriffs wird die
Planungsflache trotz der erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter Boden und Regionaler
Grinzug in den Regionalplanentwurf aufgenommen. Die mit der Festlegung von zwei weiteren
gewerblichen Bauflachen in unmittelbaren Umfeld entstehende kumulative Betroffenheit der
Trinkwasserschutzzone Il (A), ist mit besonderem Gewicht bei der weiteren Planung zu
bertcksichtigen.

Gesamtbewertung

Es ist eine geringe bis moderate Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird
unverandert beibehalten.
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361 — Gewerbeflache Niestetal Sandershausen "GE Umspannwerk"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Niestetal Sandershausen "GE Umspannwerk"
Festlegung

SUP-ID 361

Landkreis(e) Landkreis Kassel

Gemeinde(n) Niestetal

Ortsteil(e) Sandershausen

Flache geplant 10,19 ha | Flache festgelegt | 9,08 ha
Festlegung im Vorranggebiet Siedlung Bestand, Vorbehaltsgebiet fiir besondere
RPN 2009 Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Kassel Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 29,65 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache ist gemeinsam mit zwei weiteren Planungsflachen die Erweiterung des
bestehenden IuG "Sandershauser Berg" entlang der BAB 7 um insgesamt etwa 111 ha. Die luG
liegen in einem durch die Autobahn und Hochspannungsleitungen vorbelasteten Raum. Die
grundsatzliche Entscheidung in diesem Raum grof3flachig luG zu entwicklen, ist bereits im Rahmen
der Ausfstellung des RPN 2009 gefallen. Daher ist dieser Raum auch bereits von der Festlegung
Vorranggebiet Regionaler Griinzug freigestellt, auch wenn die Bebauung mit Beeintrachtigungen von
Freiraumfunktion verbunden ist, insbesondere der klimatischen Ausgleichsfunktion Kaltluftentstehung
und -abfluss.

Die Auswirkungen der luG-Bebauung durch Larm und Emissionen auf den umgebenden Freiraum
sind auf der Ebene Regionalplanung nicht sicher progostizierbar. Sicher ist aber, dass es sich um
einen insbesondere durch die Autobahn stark vorbelasteten Raum handelt.

Aus den mdglichen Einwirkungen der geplanten luG-Erweitereungen von Aul3en auf den
angrenzenden Freiraum ergibt sich keine Begriindung, die in der Abwagung einen Verzicht auf die
Ausweisiung eines IuG-Planung rechtfertigen kann, zumal sich die Auswirkungen in der konkreten
Planung durch geeignete Eingriinungsmafnahmen und anderes minimieren lassen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:
In der konkreten Gebietsplanung sind MaRnahmen zur Einbidnung in die Landschaft und zur
Minimierung von Einwirkungen auf die Umgebung vorzusehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Niestetal Kennnummer: 633020
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 12,77 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Niestetal Kennnummer: 633020
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malinahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 9,81 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prifkriterium: Vorranggebiet fir Natur und Landschaft (auBerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VRG Natur und Landschaft Kennnummer:

(auBBerhalb von Schutzgebieten)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,45 ha

sowie Barrierewirkung
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Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung vorhanden durch das nordwestlich und westlich der Planungsflache
gelegene VRG Siedlung Bestand (Niestetal-Sandershausen), das teilweise direkt an die Fuldaaue
angrenzt. Auf der Planungsflache befindet sich aktuell ein Umspannwerk und es verlauft eine
LandesstralRe (L 562) hindurch. Siiddstlich der Planungsflache verlauft die Bundesautobahn A 7.
Bewertung des Konflikts:

Etwa 200 m nérdlich der geplanten Gewerbeflache liegt die Fulda, die im Rahmen des
Biotopverbund-Konzepts als wertvolles Biotop der FlieRgewasser- und Auen-Lebensrdume ermittelt
wurde. Die Fulda und ihre Aue sind wesentlicher Bestandteil eines groR3raumigen tberértlichen
Biotopverbundsystems und sie haben eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Auf
Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen
Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieBend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen der Fulda und ihrer Aue durch Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu
Kumulierungen von Beeintrachtigungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene
erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen sowie kumulative Wirkungen durch bestehende und geplante
Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu prifen und durch geeignete
MafRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser
Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone I+l

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-073

Schutzzone I

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 1,36 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

Gelande einer ehemaligen Umspannanlage

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das etwa zur Hélfte das Gelande einer (bisherigen)
Umspannanlage umfasst, befindet sich zu einem kleinen Teil in der Schutzzone Il und tGberwiegend in
der angrenzenden Schutzzone IIIA eines Trinkwasserschutzgebiets. In der Schutzzone Il ist eine
gewerblich-industrielle Nutzung nicht zuléssig. Daher muss das Planungsgebiet entsprechend um
knapp 1,4 ha reduziert werden, zumal dieser eher geringe Flachenumfang mehr als 10 % der recht
kleinen Schutzzone Il ausmacht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: erheblich

Schutzgut: Wasser
Prafkriterium: Wasserschutzgebiet Zone 1l1(A)

Gebietsbezeichnung: Trinkwasserschutzgebiet Kennnummer: 633-073

Schutzzone IIIA

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 9,31 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

zur Halfte Gelande einer ehemaligen Umspannanlage

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung, das etwa zur Hélfte das Geldnde einer (bisherigen)
Umspannanlage umfasst, befindet sich Uberwiegend in der Schutzzone Il1A und zu einem kleinen Teil
auch in der Schutzzone Il eines Trinkwasserschutzgebiets. In der Zone Il ist die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich moglich. Etwaige Einschrankungen und
Verbote spezieller Nutzungsauspragungen oder Nutzungstypen, insbesondere auch fir eine
industrielle Nutzung, regelt die jeweilige Schutzgebietsverordnung. Auf Ebene der Regionalplanung
wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fur eine gewerblich-industrielle Nutzung
ertffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch die kommunale
Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung zu beachten sind.
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Fur sich allein betrachtet ware der Konflikt auf die ndchste Planungsebene abzuschichten. Allerdings
kommt es durch zwei weitere Projekte zur Ausweisung von Industrie- und Gewerbeflachen in
derselben Trinkwasserschutzzone IlIA zu einer kumulativen Wirkung und damit zu einem erheblichen
Konflikt aus wasserwirtschaftlicher Sicht im Hinblick auf den Grundwasserschutz und die
Trinkwassergewinnung: So werden in Summe rund 102 ha und damit gut ein Viertel (27 %) der 381
ha grof3en Schutzzone beansprucht. Im konkreten Fall kommt erschwerend noch die - wenn auch
kleinflachige - Uberlagerung mit der Trinkwasserschutzzone Il hinzu. Insofern sind die Belange des
Trinkwasserschutzes mit besonderem Gewicht in die weitere Planung einzustellen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich, aber mit Losungsmdéglichkeit

FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldaaue um Kassel (DE-4722-401)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 201 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planungsflache und dem nérdlichsten Teilgebiet des VSG liegen ein Autohandel und
eine Schiel3bahn. Auf der Flache sind bereits ein Umspannwerk, Stromtrassen und die L 562
vorhanden. Siedlungsflachen grenzen westlich direkt an. An der suddstlichen Seite fiihrt das Gebiet
bis an die A 7 heran. Unmittelbar am FFH- und Vogelschutzgebiet, entlang der Fulda, verlauft die L
3235. Nordéstlich, in ca. 1,3 km Entfernung, befindet sich ein Vorranggebiet Windenergie.
Stromtrassen verlaufen auf allen Seiten der Planungsflache.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Fuldaschleuse Wolfsanger (DE-4623-302)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 264 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planungsflache und dem FFH-Gebiet liegen ein Autohandel und eine Schiel3bahn. Auf
der Flache sind bereits ein Umspannwerk, Stromtrassen und die L 562 vorhanden. Siedlungsflachen
grenzen westlich direkt an. An der stidostlichen Seite flihrt das Gebiet bis an die A 7 heran.
Unmittelbar am FFH- und Vogelschutzgebiet, entlang der Fulda, verlauft die L 3235. Norddstlich, in
ca. 1,3 km Entfernung, befindet sich ein Vorranggebiet Windenergie. Stromtrassen verlaufen auf allen
Seiten der Planungsflache.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefuhrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Aufgrund der sehr geringen Uberlagerung des Wirkraums mit dem Schutzgebiet erfolgt kein
geanderter Flachenzuschnitt.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Staub- und Schadstoffemissionen der
Planung kénnen ggf. auf nachgelagerter Planungsebene durch technische Malinahmen vermieden
werden, die erst bei weiterer Konkretisierung der Planung erkennbar sind. Ebenso kdnnen erhebliche
Beeintrachtigungen durch Veranderungen des Wasserhaushalts durch Grundwasserabsenkungen in
der Regel durch geeignete MalRnahmen vermieden werden. Dies ist im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren zu bericksichtigen.

Ergebnis der Priufung

Umweltfachliche Bewertung

Trotz zahlreicher potentieller Konflikte mit verschiedenen Schutzgtitern sind diese tiberwiegend
entweder nicht erheblich oder kdnnen differenziert erst auf der nachfolgenden Planungsebene
betrachtet und voraussichtlich auch geldst werden. Besonderes Augenmerk ist dabei dem
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benachbarten FFH-Gebiet "Fuldaschleuse Wolfsanger" zu widmen, eine Vertraglichkeit wird
voraussichtlich Gber eine FFH-Vertraglichkeitspriifung nachzuweisen sein.

Eine weitere Ausnahme bildet die kleinteilige Uberschneidung der Planungsflache mit der Schutzzone
Il eines Trinkwasserschutzgebietes. In diesem Fall ist eine Lésung des erheblichen Konfliktes nur
durch die Riicknahme der Planungsflache um die knapp 1,4 ha in der Schutzzone Il méglich.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient nach Aufgabe des Umspannwerkes der gewerblichen Eigenentwicklung der
Gemeinde. Mit einer Reduzierung der Planungsflache wird die erhebliche Beeintrachtigung der
Schutzzone Il des Trinkwasserschutzgebiets vermieden. Die Beeintrachtigung der Schutzzone 1A
bleibt jedoch bestehen. Die Planungsflache wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen
und mit leicht reduziertem Umfang in den Regionalplan aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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362 - Gewerbeflache Schwarzenborn "GE Sud"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Schwarzenborn "GE Sud"

Festlegung

SUP-ID 362

Landkreis(e) Schwalm-Eder-Kreis

Gemeinde(n) Schwarzenborn, St.

Ortsteil(e) Schwarzenborn

Flache geplant 5,28 ha | Flache festgelegt | 5,28 ha
Festlegung im Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Schwarzenborn Kennnummer: 634023
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,31 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malihahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Moégliche Vermeidungs- oder VerminderungsmalRnahmen:

Als potenzielle Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintréachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LarmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Schwarzenborn Kennnummer: 634023
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3hahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Knull (DE-5022-401)
Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 21 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das VSG umgibt komplett die Planung, im Stden liegt nur eine Baumreihe dazwischen. Im Norden
liegen die L 3155, Siedlungsflache, sowie kleine Industrie- und Gewerbeflachen zwischen VSG und
der Planung. Im Osten befinden sich ein Kasernengebiet, die L 3156 und die L 3155 innerhalb des
VSG.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwachungsmafinahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Kollisionen von Vogeln lassen sich durch geeignete Malinahmen an den Gebéauden vermeiden, die
auf Ebene der Regionalplanung mit den Flachenauswei-sungen noch nicht erkennbar sind.

FFH-Gebiet Truppenibungsplatz Schwarzenborn (DE-5122-301)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 21 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das FFH-Gebiet befindet sich stdlich, dstlich sowie westlich der Planung und schlief3t im Stiden nur
durch eine Baumreihe getrennt, an das Gebiet an. Im Norden liegen die L 3155, Siedlungsflache,
sowie kleine Industrie- und Gewerbeflachen. Im Osten befinden sich ein Kasernengebiet, die L 3156
und die L 3155 (teils innerhalb des FFH-Gebietes).

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Priifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks durch Veranderungen des Wasserhaushalts sowie
durch Staub- und Schadstoffemissionen der Planung kdnnen ggf. auf nachgelagerter Planungsebene
durch technische MalRnahmen vermieden werden, die erst bei weiterer Konkretisierung der Planung
erkennbar sind. Insektenfreundliche Beleuchtung kann die Beeintrachtigung durch Lichtemissionen
ebenfalls senken.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Die von der Planung ausgehende Beeintrachtigung der Umwelt ist voraussichtlich mindestens gering.
Es konnte jedoch keine abschlieBende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da
hierfir wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden.
Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig
bestimmt werden. Unter Berucksichtigung der betroffenen Schutzguter kann eine (erhebliche)
Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete Malinahmen voraussichtlich vermindert
oder vermieden werden.

Raumordnerische Abwagung

Die Planungsflache dient der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets fur 6rtliches Gewerbe.
Sie wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prufung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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388 — Gewerbeflache Bad Hersfeld Petersberg "GE Nord"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bad Hersfeld Petersberg "GE Nord"

Festlegung

SUP-ID 388

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Bad Hersfeld, St.

Ortsteil(e) Petersberg

Flache geplant 4,88 ha | Flache festgelegt | -

Festlegung im Vorranggebiet Siedlung Bestand, Vorranggebiet Regionaler Griinzug,
RPN 2009 Vorranggebiet fiir Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Prifkriterium: Besonders raumwirksames Kulturdenkmal
Gebietsbezeichnung: Ehem. Domane Wilhelmshof mit | Kennnummer: HEF 38
Wilhelmshof-Siedlung
Wirkfaktor: Entfernung zum Prifkriterium:

Visuelle Wirkung 60 m

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der o6rtlichen Situation ist eine mittlere visuelle Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die
Planung zu erwarten. Aufgrund der raumlichen Nahe zum Schutzgut (direkt angrenzend) rege ich an,
diesen Konflikt auf nachfolgender Ebene zu prifen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Prifkriterium: Naturdenkmal

Gebietsbezeichnung: Das kleine Seeloch bei Sorga Kennnummer: 3632059
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 164 m

Bewertung des Konflikts:
Aufgrund der 6rtlichen Situation ist eine geringe visuelle Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die
Planung zu erwarten.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Bad Kennnummer:

Hersfeld

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 3,36 ha

Bewertung des Konflikts:

Im sudlichen Teil der Planungsflache entlang der B 62 bzw.im Bereich der Anbindung der K 21
existiert zwar schon landwirtschaftliche und gewerbliche Bebauung. Die geplante
Gewerbeflachenerweiterung in nérdlicher Richtung stellt jedoch eine nicht landschaftsgerechte
Erweiterung dar. Die Weiterentwicklung des Bestandes zu einer gréReren Gewerbeflache in Richtung
Norden fihrt die Bauflachen weiter in den strukturierten Landschaftsraum Richtung Obersberg. Mit ihr
gehen Beeintrachtigungen der Landschaft beziiglich Naherholung, Siedlungsgliederung und
klimatischer Ausgleichsfunktion einher.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Eine Erweiterung der vorhandenen Bebauung in den Landschaftsraum nordlich des Bestandes sollte
unterbleiben.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Bad Kennnummer:

Hersfeld

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 23,40 ha

Bewertung des Konflikts:

In Bezug auf den Fall einer Realisierung der luG-Flache kann auf Regionalplanebene eine
abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung der angrenzend weiter bestehenden Funktionen
des Freiraums durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen nicht sicher bewertet
werden. Die Art der gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die
Planausweisung wird im Regionalplan nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen wéaren im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete
Mafnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Allerdings ist die direkte Inanspruchnahme des Griinzugs ein erheblicher Konflikt, so dass hier die
Bewertung maoglicher Einwirkungen von Aul3en als mittlerer Konflikt nicht entscheidend ist.
Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Verzicht auf die Festlegung bzw. Erweiterung eines IuG an dieser Stelle.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit
Prafkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Hersfeld Kennnummer: 632002
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 10,88 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRhahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Bei der Umsetzung der Planung ist ggf. ein
Immissionsschutzgutachten erforderlich. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverdndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise

LarmschutzmaBnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche Festsetzungen zur Bauweise
in Betracht.

Als potenzielle MaZnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Bad Hersfeld

Kennnummer: 632002

Wirkfaktor:
Visuelle Wirkung

Entfernung zum Prufkriterium:
Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird.
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MalRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Dies kann erst auf der nachgelagerten

Einfriedungen in Betracht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingriinungen und

Ebene erforderlich

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschatzen - Priifung auf nachfolgender

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Vorranggebiet fir Natur und Landschaft (auBerhalb von Schutzgebieten)

Gebietsbezeichnung: VRG Natur und Landschaft
(aulRerhalb von Schutzgebieten)

Kennnummer:

Wirkfaktor:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen
sowie Barrierewirkung

Betroffene Flache des Prifkriteriums:
1,94 ha

Bewertung des Konflikts:

Bei der Flache, die im Wirkraum des geplanten Gewerbegebietes liegt, handelt es sich um das
flachenhafte Naturdenkmal "Das kleine Seeloch bei Sorga”
grol3raumigen Uberértlichen Biotopverbundsystems ist. Auf Regionalplanebene erfolgt keine
Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes.
Es kann deshalb nicht abschlieBend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des
Naturdenkmals durch Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

, die wesentlicher Bestandteil eines

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Potenzielle negative Auswirkungen auf das Naturdenkmal sind im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung durch geeignete Mal3nahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Ebene erforderlich

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet quant. Schutzzone mit Eingriffsverbot ab 10 m

Gebietshezeichnung: Heilquellenschutzgebiet
Quantitative Schutzzone B-neu

Kennnummer: 632-113

Wirkfaktor:
Flacheninanspruchnahme

Betroffene Flache des Prifkriteriums:
4,88 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der quantitativen Schutzzone
eines Heilquellenschutzgebietes mit einem Eingriffsverbot ab 10 m Tiefe. Das bedeutet, dass die
Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich ist, allerdings
Eingriffe in den Untergrund nur bis zu einer Tiefe von 10 m zul&ssig sind. Auf Ebene der
Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Moglichkeit fir eine gewerblich-
industrielle Nutzung er6ffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch
die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung
zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die nachste Planungsebene abgeschichtet
werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Uiberhaupt besteht.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Heilquellenschutzgebietsverordnung
Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

EU-Vogelschutzgebiet Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula (DE-5024-401)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 833 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon im Westen gelegenen VSG befinden sich
Siedlungsflachen, ein Schulgelande mit Sportanlage und eine landwirtschaftliche Hof- und
Gebéaudeflache. Nordlich und 6stlich der Planung verlaufen Stromtrassen und liegen mehrere
landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen. Sudlich der Planung befinden sich Siedlungsflachen
und die K 21, die K 17 und die B 62.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Auenwiesen von Fulda, Rohrbach und Solz (DE-5024-305)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 833 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem davon im Westen gelegenen FFH-Gebiet befinden sich
Siedlungsflachen, eine Sportanlage, Stromtrasse und eine landwirtschaftliche Hof- und
Gebaudeflache. Nordlich und dstlich der Planung verlaufen Stromtrassen, dstlich liegen mehrere
landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen. Siedlungsflachen und die B 62 befinden sich stdlich
der Planung.

Bewertung des Konflikts:

Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von dem Projekt sind mehrere Umweltschutzgiiter betroffen. Einen erheblichen Umweltkonflikt ist die
Beeintrachtigung der Freiraumfunktionen Siedlungsgliederung, klimatischer Ausgleich und
Naherholung im Prifkriterium Regionaler Griinzug. Aufgrund dieser Inanspruchnahme von Freiraum
mit wichtiger Umweltfunktion, sollte eine Planung dieser luG-Flache unterbleiben.

Raumordnerische Abwagung

Aufgrund der erheblichen Betroffenheit der Schutzgiter wird die Flache nicht in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine (erhebliche) Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Vermeidung der Umweltauswirkungen verworfen.
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389 — Gewerbeflache Bad Hersfeld Sorga "GE Ost"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Bad Hersfeld Sorga "GE Ost"

Festlegung

SUP-ID 389

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Bad Hersfeld, St.

Ortsteil(e) Sorga

Flache geplant 27,32 ha | Flache festgelegt | 19,65 ha
Festlegung im Vorranggebiet Regionaler Griinzug, Vorranggebiet fir Landwirtschaft,
RPN 2009 Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Regionaler Griinzug

Gebietsbezeichnung: Regionaler Griinzug Bad Kennnummer:

Hersfeld

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 60,68 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mdgliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Aul3en auf das VRG
Regionaler Griinzug, hier insbesondere das Sorgatal und das Waldgebiet 6stlich der A4, nicht
erheblich. Der Konflikt steht auch angesichts der insgesamt schwierigen raumlichen Sitution fur
Bauflachenetwicklung in Bad Hersfeld einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Bad Hersfeld Kennnummer: 632002
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 12,77 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete MaRnhahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise LArmschutzmalRnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietshezeichnung: Bad Hersfeld Kennnummer: 632002
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung Om

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintréachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete MaBhahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehohe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 7,33 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
gewerblichen Nutzung und die Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht
festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind im Rahmen der Bauleitplanung durch geeignete Malinahmen
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unveréndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen durch Larm-,
Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen kommen auf der nachfolgenden Planungsebene
beispielsweise Larmschutzmalnahmen, eine Anpassung der Baugrenzen und textliche
Festsetzungen zur Bauweise in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Fulda Kennnummer: 2631002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 11,35 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Zwischen der geplanten Gewerbeflache und dem Landschaftsschutzgebiet verlauft die B 62.

Bewertung des Konflikts:

Im Norden der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet "Auenverbund
Fulda", das wesentlicher Bestandteil eines groR3raumigen tberortlichen Biotopverbundsystems ist. Es
besteht bereits eine Vorbelastung durch die Bundesstral3e 62, die zwischen dem LSG und der
geplanten Gewerbeflache verlauft. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der
gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht
abschlieBend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch
Emissionen oder Barrierewirkungen oder zu einer Kumulierung von Beeintrachtigungen kommt. Da
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beibehalten werden.

dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sind im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung durch geeignete Mallnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Ebene erforderlich

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Priifung auf nachfolgender

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Heilquellenschutzgebiet quant. Schutzzone mit Eingriffsverbot ab 10 m

Gebietsbezeichnung: Heilquellenschutzgebiet
Quantitative Schutzzone B-neu

Kennnummer: 632-113

Wirkfaktor:
Flacheninanspruchnahme

Betroffene Flache des Prufkriteriums:
27,32 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich komplett in der quantitativen Schutzzone
eines Heilquellenschutzgebietes mit einem Eingriffsverbot ab 10 m Tiefe. Das bedeutet, dass die
Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich mdglich ist, allerdings
Eingriffe in den Untergrund nur bis zu einer Tiefe von 10 m zulassig sind. Auf Ebene der
Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Mdglichkeit fir eine gewerblich-
industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch
die kommunale Bauleitplanung, wobei wiederum die Vorgaben der jeweilig betroffenen Verordnung
zu beachten sind. Daher kann der potentielle Konflikt auf die ndchste Planungsebene abgeschichtet
werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung Gberhaupt besteht.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:
Beachtung der Verbote und Vorgaben der entsprechenden Heilquellenschutzgebietsverordnung

Ebene erforderlich

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender

Schutzgut: Wasser

Prifkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 1000 m Puffer

Gebietsbezeichnung: TB IV Glasbachsriick (1000m
Puffer)

Kennnummer: 632019012

Wirkfaktor:
Flacheninanspruchnahme

Betroffene Flache des Prufkriteriums:
20,64 ha

Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit etwa drei Viertel seiner Flache im 400
bis 1000 m grof3en Prifbereich um den Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes Schutzgebiet "TB
IV Glasbachsriick". Ein Abstand von 400 bis 1000 m um einen Trinkwasser-Brunnen entspricht in der
Regel der Schutzzone Il eines festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes. In dieser sind die
Ausweisung und Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundséatzlich moglich. Auf Ebene der
Regionalplanung wird durch die Gebietsfestlegung lediglich die Méglichkeit fir eine gewerblich-
industrielle Nutzung eréffnet. Die genaue Ausgestaltung erfolgt erst im Rahmen der Umsetzung durch
die kommunale Bauleitplanung. In diesem Verfahren ist die zustandige Wasserbehdorde zu beteiligen
und kann etwaig erforderliche Nutzungseinschrankungen fordern. Daher kann der potentielle Konflikt
auf die nachste Planungsebene abgeschichtet werden — soweit ein solcher bei der Umsetzung
Uberhaupt besteht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Wasser

Prafkriterium: Trinkwasserentnahmestelle ohne ausgewiesenes Schutzgebiet 400 m Puffer

Gebietsbezeichnung: TB IV Glasbachsriick (400m Kennnummer: 632019012
Puffer)

Wirkfaktor:
Flacheninanspruchnahme

Betroffene Flache des Prufkriteriums:
6,68 ha
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Einfluss von Vorbelastungen:

Hinweis: Der Vorzugkorridor der Fulda-Main-Leitung fiihrt hier entlang, eine Trassierung ist nordlich
der A 4 in enger Biindelung vorgesehen - also empfiehlt sich ohnehin eine Verkleinerung.
Bewertung des Konflikts:

Das Industrie- und Gewerbegebiet Planung befindet sich mit etwa einem Viertel seiner Flache im 400
m-Pufferbereich um den Trinkwasserbrunnen ohne ausgewiesenes Schutzgebiet "TB IV
Glasbachsriick". Ein Abstand von 400 m um einen Trinkwasser-Brunnen entspricht in der Regel der
Schutzzone Il eines ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebietes. In dieser sind die Ausweisung und
Umsetzung gewerblich genutzter Flachen grundsatzlich nicht méglich.

Entsprechend soll eine Reduzierung des geplanten Industrie- und Gewerbegebietes auf 20,6 ha um
die im 400 m-Puffer liegenden 6,7 ha erfolgen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Auenwiesen von Fulda, Rohrbach und Solz (DE-5024-305)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 70 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen dem Vorranggebiet und dem davon ndérdlich gelegenen FFH-Gebiet verlauft die B 62 und
ist eine Gebaudeflache gelegen. Im Osten der Planung befinden sich Stromtrassen, die A 4 und
landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflachen. Siedlungsflachen und die B 62 liegen westlich,
Industrie- und Gewerbeflache ist ndrdlich gelegen.

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine eindeutige Klarung der Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
herbeigefiihrt werden. Es sind jedoch geeignete Abschwéachungsmaflnahmen zur Vermeidung einer
erheblichen Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene absehbar. Die Planung kann daher
unverandert beibehalten werden. Bei der Umsetzung der Planung auf nachgelagerter Ebene ist mit
der Notwendigkeit zur Prifung der Natura 2000-Vertraglichkeit zu rechnen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzzwecks des Natura-2000-Gebiets durch Veranderungen
des Wasserhaushalts kénnen durch geeignete Malinahmen zur Vermeidung von
Grundwasserabsenkungen vermieden werden und sind in nachgelagerten Genehmigungsverfahren
zu berucksichtigen. Des Weiteren ist es denkbar, dass im Rahmen der Genehmigungsplanung
geeignete MaRnahmen zur Vermeidung von Schadstoffemissionen vorgesehen werden.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Wegen des zu erwartenden Konfliktes mit dem Trinkwasserschutz aufgrund der Lage des
suddstlichen Teilbereichs der Planungsflache im 400m-Schutzpuffer sollte eine entsprechende
Reduzierung des geplantes Industrie- und Gewerbegebiet um etwa 6,7 ha erfolgen. Dies empfiehlt
sich auch im Hinblick darauf, dass der Vorzugkorridor der Fulda-Main-Leitung in diesem Bereich eine
Trassierung ndrdlich der A 4 vorsieht.

Raumordnerische Abwéagung

Gemal Kapitel 3.1.2, Ziel 4 des Regionalplanentwurfs ist eine interkommunale Entwicklung
Vorraussetzung fur die Inanspruchnahme der Flache sowie die Herstellung eines leistungsfahigen
Verkehrsanschlusses. Grundlage fiir die Ausweisung der Planungsflache ist die rdumliche Nahe zur
BAB 4.

Sie ist als Regionales Logistikzentrum Planung im Regionalplanentwurf vorgesehen. Aufgrund des
ermittelten Konflikts mit dem Schutzgut Trinkwasser wird die Flache reduziert in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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Vorranggebiete Industrie und Gewerbe mit besonderer
Zweckbestimmung Planung

1 — Speicherbecken Harnrode

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe mit besonderer Zweckbestimmung
Planung

Bezeichnung der Speicherbecken Harnrode

Festlegung

SUP-ID 1

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Philippsthal (Werra)

Ortsteil(e) Harnrode

Flache geplant 23,77 ha | Flache festgelegt | 23,77 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen, Vorranggebiet far

RPN 2009 Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet oberflachennaher Lagerstétten

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Landschaft

Prifkriterium: Bedeutsame Landschaft

Gebietsbezeichnung: Werra zwischen Masserberg, Kennnummer: 301

Siegmundsburg und Treffurt

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 23,68 ha

Einfluss von Vorbelastungen:
- kulturlanschaftspragender Kaliabbau im Umfeld
- hahe und landschaftsbildpragende Kaliabraumhalde

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache liegt in einem Randbereich des betroffenen Schutzgutes. Durch die Lage auf
einem Plateau oberhalb des Werratales in einer Waldecke wird die Planungsflache von mehreren
Seiten von Wald von der umliegenden Landschaft abgetrennt und ist visuell vom Werratal aus nicht
oder nur eingeschrankt einsehbar. Die recht flache Plateauflache wird hingegen durchaus durch die
Planung beeintrachtigt, allein schon aufgrund der GréRe. Insgesamt ist von einer mittleren
Beeintrachtigung des Schutzgutes durch die Planung auszugehen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Werra Kennnummer: 2636002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 3,69 ha

sowie Barrierewirkung

Bewertung des Konflikts:

Der mogliche Standort fir Speicherbecken befindet sich in einem Abstand von etwas mehr als 200
Metern zum Landschaftsschutzgebiet Auenverbund Werra. Der Standort liegt auf einer Hochebene,
oberhalb des bewaldeten Prallhanges der Werra, deutlich auRerhalb der Werraaue. Aufgrund der
oOrtlichen Situation sind keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen auf das LSG und seine
Schutzziele durch Emissionen oder Barrierewirkungen zu erwarten. Die Planung kann deshalb
unverandert beibehalten werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering
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FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Werra zwischen Phillippsthal und Herleshausen (DE-5125-350)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 231 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das FFH-Gebiet ist nordlich, stidlich und westlich der Planung gelegen. Dazwischen befinden sich
Stromtrassen und im Norden Siedlungsflache und die L 3172, sowie westlich kleinflachig
Wohnsiedlungsflache. Sudlich befinden sich zudem Bahnschienen, die B 62, Siedlungs- und
Industrie- und Gewerbeflachen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Fur das Vorhaben hat die SUP mdgliche Konflikte fur die Schutzgiiter Menschen, Landschaft sowie
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben. Keiner dieser moglichen Konflikte ist als
erhebliche Beeintrachtigung zu bewerten. Da die Planungsflache im Randbereich einer bedeutsamen
Landschaft liegt, werden die mdglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft als mittel
bewertet. Einer Aufnahme des Standortes in den Entwurf des Regionalplans stehen keine
erheblichen Umweltbelange entgegen.

Raumordnerische Abwéagung

Auf der Grundlage der Priifergebnisse der SUP ist eine Aufnahme des Standortes in den Entwurf des
Regionalplans hinsichtlich der Umweltbelange vertretbar. Der Standort wird daher als Planungsflache
luG besonderer Zweckbestimmung in den Planenentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine geringe bis moderate Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird
unverandert beibehalten.
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381 — Haldenerweiterung Hattorf (Phase 3)

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe mit besonderer Zweckbestimmung
Planung

Bezeichnung der Haldenerweiterung Hattorf (Phase 3)

Festlegung

SUP-ID 381

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Hohenroda

Ortsteil(e) Ransbach

Flache geplant 27,54 ha | Flache festgelegt | 27,54 ha

Festlegung im Vorranggebiet fir Forstwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 15,11 ha

Bewertung des Konflikts:
Mit der Uberschiittung des Waldes geht seine Erholungsfunktion vollstandig verloren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,35 ha

Bewertung des Konflikts:
Mit der Uberschiittung des Waldes geht seine Erholungsfunktion vollstandig verloren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 21,90 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der raumlichen Lage der
Planungsflache ist die mogliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Auf3en auf das
angrenzende Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prafkriterium: Wald mit Erholungsfunktion

Gebietsbezeichnung: Wald mit Erholungsfunktion Kennnummer:
(wirtschaftsbeeinflussend)
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Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 29,58 ha

Bewertung des Konflikts:

Aufgrund der in der Umgebung bereits bestehenden Vorbelastungen und der rdumlichen Lage der
Planungsflache ist die mogliche nachteilige Auswirkung durch das Vorhaben von Auf3en auf das
angrenzende Schutzgut gering. Der Konflikt steht einer Realisierung des Vorhabens nicht entgegen.
Voraussichtlicher Grad der Beeintréachtigung: moderat

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prafkriterium: Nationales Naturmonument (Zone I+ll)

Gebietsbezeichnung: Grines Band Hessen Zone | Kennnummer:

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 16,00 ha

sowie Barrierewirkung

Bewertung des Konflikts:

Die vom Wirkraum des Vorhabens betroffenen Teilflaichen des Nationalen Naturmonuments Griines
Band Hessen sind deckungsgleich einem Teil des FFH- und Naturschutzgebiets ,Stdckig —
Ruppertshéhe®. Die Untersuchungsergebnisse der FFH-Vertraglichkeitsprifung sind daher auch auf
dieses Gebiet mit einer &hnlichen naturschutzfachlichen Zielsetzung tbertragbar. Demnach kénnen
fur das Gebiet durch die geplante Haldenerweiterung Hattorf Phase 3 erhebliche Beeintrachtigungen
durch Verschattung, Staubimmission, Verformung des Oberbodens oder Giber den Wasserpfad unter
Bericksichtigung der zugrunde gelegten Schadensbegrenzungsmalfinahmen und der verbesserten
Wasserfassung im Haldenvorfeld ausgeschlossen werden (JESTAEDT + Partner 2021).

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

- System Basisabdichtung

- Kontrolliertes Ableiten des Haldenwassers durch interne und externe
Haldenwasserfassungssysteme in ein Haldenwasserbecken

- Waldrandgestaltung

- Verminderung des salzhaltigen Staubeintrages (Anfeuchten, Einstellen der Schittung / Umstellen
der Beschuttung bei anhaltenden Windgeschwindigkeiten (= 10 min) von = 55 km/h (steifer Wind)

- Weitere Begrenzung der Schitthéhe bei Annaherung der Erweiterung an die sidliche
Beschittungsgrenze gegentiber dem FFH-Gebiet

- Oberflachenabdeckung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Naturschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Stockig-Ruppershéhe Kennnummer: 1632024

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prufkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 18,37 ha

sowie Barrierewirkung

Bewertung des Konflikts:

Das Naturschutzgebiet ist deckungsgleich mit dem gleichnamigen FFH-Gebiet. Die
Untersuchungsergebnisse der FFH-Vertraglichkeitsprifung sind daher auch auf das
Naturschutzgebiet anwendbar. Demnach kdnnen fur das FFH- bzw. Naturschutzgebiet ,Stéckig —
Ruppertshéhe® durch die geplante Haldenerweiterung Hattorf Phase 3 erhebliche Beeintrachtigungen
der Erhaltungsziele bzw. der daftir maRRgeblichen Gebietsbestandteile durch Verschattung,
Staubimmission, Verformung des Oberbodens oder Uber den Wasserpfad unter Berlicksichtigung der
zugrunde gelegten Schadensbegrenzungsmaflinahmen und der verbesserten Wasserfassung im
Haldenvorfeld ausgeschlossen werden (JESTAEDT + Partner 2021).

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

- System Basisabdichtung

- Kontrolliertes Ableiten des Haldenwassers durch interne und externe
Haldenwasserfassungssysteme in ein Haldenwasserbecken

- Waldrandgestaltung

- Verminderung des salzhaltigen Staubeintrages (Anfeuchten, Einstellen der Schittung / Umstellen
der Beschittung bei anhaltenden Windgeschwindigkeiten (= 10 min) von = 55 km/h (steifer Wind)
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- Weitere Begrenzung der Schitthéhe bei Anndherung der Erweiterung an die sidliche
Beschuttungsgrenze gegeniiber dem FFH-Gebiet
- Oberflachenabdeckung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Naturwaldentwicklungsflache

Gebietsbezeichnung: Naturwaldentwicklungsflache Kennnummer:

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 2,53 ha

sowie Barrierewirkung

Bewertung des Konflikts:

Die Naturwaldentwicklungsflache ist deckungsgleich mit einer Teilflache des FFH- und
Naturschutzgebiets ,Stockig — Ruppertshohe®. Die Untersuchungsergebnisse der FFH-
Vertraglichkeitspriifung sind daher auch auf dieses Gebiet mit einer &hnlichen naturschutzfachlichen
Zielsetzung Ubertragbar. Demnach kénnen fiir das Gebiet durch die geplante Haldenerweiterung
Hattorf Phase 3 erhebliche Beeintrachtigungen durch Verschattung, Staubimmission, Verformung des
Oberbodens oder Giber den Wasserpfad unter Berlicksichtigung der zugrunde gelegten
Schadensbegrenzungsmafinahmen und der verbesserten Wasserfassung im Haldenvorfeld
ausgeschlossen werden (JESTAEDT + Partner 2021).

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

- System Basisabdichtung

- Kontrolliertes Ableiten des Haldenwassers durch interne und externe
Haldenwasserfassungssysteme in ein Haldenwasserbecken

- Waldrandgestaltung

- Verminderung des salzhaltigen Staubeintrages (Anfeuchten, Einstellen der Schittung / Umstellen
der Beschuttung bei anhaltenden Windgeschwindigkeiten (= 10 min) von = 55 km/h (steifer Wind)

- Weitere Begrenzung der Schitthéhe bei Annaherung der Erweiterung an die sidliche
Beschittungsgrenze gegentiber dem FFH-Gebiet

- Oberflachenabdeckung

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: gering

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Stockig - Ruppertshéhe (DE-5125-303)

Betroffen durch: Flacheninanspruchnahme ‘ Entfernung zur Festlegung: O m

Bewertung des Konflikts:

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung kommt im Rahmen der bereits konkretisierten Planung zu dem
Ergebnis, dass fir das FFH-Gebiet ,Stéckig — Ruppertshéhe® (DE-5125-303) durch die geplante
Haldenerweiterung Hattorf Phase 3 erhebliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. der dafur
malfigeblichen Gebietsbestandteilen durch Verschattung, Staubimmission, Verformung des
Oberbodens oder Uiber den Wasserpfad unter Berlicksichtigung der zugrunde gelegten
Schadensbegrenzungsmafinahmen und der verbesserten Wasserfassung im Haldenvorfeld
ausgeschlossen werden kénnen (JESTAEDT + Partner 2021).

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

- System Basisabdichtung

- Kontrolliertes Ableiten des Haldenwassers durch interne und externe
Haldenwasserfassungssysteme in ein Haldenwasserbecken

- Waldrandgestaltung

- Verminderung des salzhaltigen Staubeintrages (Anfeuchten, Einstellen der Schittung / Umstellen
der Beschittung bei anhaltenden Windgeschwindigkeiten (= 10 min) von = 55 km/h (steifer Wind)

- Weitere Begrenzung der Schitthéhe bei Annaherung der Erweiterung an die sidliche
Beschuttungsgrenze gegentber dem FFH-Gebiet

- Oberflachenabdeckung
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FFH-Gebiet Stockig - Ruppertshéhe (DE-5125-303)
Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: O m

Bewertung des Konflikts:

Die FFH-Vertraglichkeitsprufung kommt im Rahmen der bereits konkretisierten Planung zu dem
Ergebnis, dass fur das FFH-Gebiet ,Stéckig — Ruppertshéhe® (DE-5125-303) durch die geplante
Haldenerweiterung Hattorf Phase 3 erhebliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bzw. der dafur
malf3geblichen Gebietsbestandteilen durch Verschattung, Staubimmission, Verformung des
Oberbodens oder tGiber den Wasserpfad unter Berlicksichtigung der zugrunde gelegten
Schadensbegrenzungsmafinahmen und der verbesserten Wasserfassung im Haldenvorfeld
ausgeschlossen werden kénnen (JESTAEDT + Partner 2021).

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

- System Basisabdichtung

- Kontrolliertes Ableiten des Haldenwassers durch interne und externe
Haldenwasserfassungssysteme in ein Haldenwasserbecken

- Waldrandgestaltung

- Verminderung des salzhaltigen Staubeintrages (Anfeuchten, Einstellen der Schittung / Umstellen
der Beschittung bei anhaltenden Windgeschwindigkeiten (= 10 min) von = 55 km/h (steifer Wind)

- Weitere Begrenzung der Schitthéhe bei Annaherung der Erweiterung an die sudliche
Beschuttungsgrenze gegeniuber dem FFH-Gebiet

- Oberflachenabdeckung

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Das Vorranggebiet fur Industrie und Gewerbe mit besonderer Zweckbestimmung Planung ist als
sogenannte Phase 3 Teil der westlichen Erweiterung der Halde Hattorf zu Lasten von Wald. Die
nordlich angrenzenden Phasen 1 und 2 sind im Rahmen von bergrechtlichen
Planfeststellungsverfahren unter Einbezug einer regionalplanersichen Abweichungszulassung bereits
zugelassen worden. Als Ergebnis der Uberpriifung der Phase 3, die sich noch im
Genehmigungsverfahren befindet (Stand 03/2024), gehen mit der Waldinanspruchnahme durch
Uberschiittung erhebliche Beeintrachtigungen fiir die Erholungsfunktion des Waldes einher. Fiir die
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, deren Prifung sich im
Rahmen der SUP auf mehrere angrenzende Schutzgebiete bezieht, sind keine erheblichen Konflikte
ermittelt worden.

Raumordnerische Abwéagung

Fir das Vorhaben sind bei der Priifung der Umweltbelange erhebliche Umweltauswirkungen ermittelt
worden. Diese beziehen sich auf die mit dem Waldverlust einhergehende Beeintrachtigung der
Erholungsfunktion. In der Gesamtabwagung mit der Bedeutung des Vorhabens fir den Kalibergbau
und der im Rahmen der Planfeststellung erfolgten Alternativenuntersuchung (in der Betrachtungstiefe
der Raumordnung), bei der keine Variante mit geringeren Nachteilen ermittelt wurde, wird die
Planungsflache in den Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird im Ergebnis
der Abwagung dennoch unverandert beibehalten.

Seite 342



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufboégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe mit besonderer Zweckbestimmung Planung

382 - Schacht Dittlofrod

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe mit besonderer Zweckbestimmung
Planung

Bezeichnung der Schacht Dittlofrod

Festlegung

SUP-ID 382

Landkreis(e) Landkreis Fulda

Gemeinde(n) Eiterfeld

Ortsteil(e) Dittlofrod

Flache geplant 10,46 ha | Flache festgelegt | 10,46 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorranggebiet fir Landwirtschaft

RPN 2009

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prifkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Eiterfeld Kennnummer: 631007
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 0,97 ha

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der Beeintrachtigung des
Schutzgutes durch Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen erfolgen, da die Art der
Ausgestaltung der Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen.

Potenzielle negative Auswirkungen sind auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MaRnahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Eiterfeld Kennnummer: 631007
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 196 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Maflinahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorpriufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Seite 343



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufboégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe mit besonderer Zweckbestimmung Planung

Ergebnis der Prufung

Umweltfachliche Bewertung

Als einzige von der Planung ausgehende potenzielle Beeintrachtigung der Umwelt wurde, aufgrund
der Entfernung zum Siedlungsbestand, das Schutzgut Mensch ermittelt. Es konnte jedoch keine
abschlieBende Einschatzung zu allen Umweltauswirkungen erfolgen, da hierfiir wesentliche
Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht festgelegt werden. Die Beeintrachtigung
der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden Planungsebene vollstandig bestimmt werden.
Unter Berlcksichtigung der betroffenen Schutzgiter kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf
nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen voraussichtlich vermindert oder vermieden
werden.

Raumordnerische Abwagung

Der geplante Standort fur den Schacht Marbach wird aus raumordnerischer Sicht als geeignet
angesehen und beibehalten.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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409 - Gewerbeflache Philippsthal "GE K+S"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe mit besonderer Zweckbestimmung
Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Philippsthal "GE K+S"

Festlegung

SUP-ID 409

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Philippsthal (Werra)

Ortsteil(e) Philippsthal

Flache geplant 5,44 ha Flache festgelegt | 5,44 ha

Festlegung im Vorbehaltsgebiet fir Natur und Landschaft, Vorbehaltsgebiet fir besondere

RPN 2009 Klimafunktionen, Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir
Forstwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Philippsthal (Werra) Kennnummer: 632016
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 454 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieBende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Malihahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehdhe sowie entsprechende Eingrinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prafkriterium: Nationales Naturmonument (Zone I+Il)

Gebietsbezeichnung: Grines Band Hessen Zone |l Kennnummer:
Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 2,33 ha

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung durch die Landesstral3e L 2604 vorhanden, die dstlich der geplanten
Gewerbeflache verlauft. Zudem ist unmittelbar westlich der L 2604 eine Gewerbeflache (ID 408 bzw.
409-1) geplant, die voraussichtlich ebenfalls Auswirkungen auf das Nationale Naturmonument hat.
Bewertung des Konflikts:

Die geplante Gewerbeflache nimmt unmittelbar Flachen, die als Zone Il des Nationalen
Naturmonuments "Griines Band Hessen" festgesetzt sind, in Anspruch. Die Zone Il des Nationalen
Naturmonuments umfasst RAume mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung, die als
reprasentative und bedeutende Abschnitte des européischen und nationalen Biotopverbundsystems
unter gesetzlichem Schutz stehen und auch fur den groBraumigen tberdrtlichen Biotopverbund eine
wichtige Funktion erfillen.
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Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Nationale Naturmonument sowie kumulative Wirkungen
durch bestehende und geplante Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu
prufen und durch geeignete MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Nationales Naturmonument (Zone I+lI)

Gebietsbezeichnung: Grines Band Hessen Zone |l Kennnummer:

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 1,37 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung durch die Landesstral3e L 2604 vorhanden, die &stlich der geplanten
Gewerbeflache verlauft. Zudem ist unmittelbar westlich der L 2604 eine Gewerbeflache (ID 408 bzw.
409-1) geplant, die voraussichtlich ebenfalls Auswirkungen auf das Nationale Naturmonument hat.

Bewertung des Konflikts:

Die geplante Gewerbeflache nimmt unmittelbar Fléchen, die als Zone Il des Nationalen
Naturmonuments "Grines Band Hessen" festgesetzt sind, in Anspruch. Die Zone Il des Nationalen
Naturmonuments umfasst RAume mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung, die als
reprasentative und bedeutende Abschnitte des européaischen und nationalen Biotopverbundsystems
unter gesetzlichem Schutz stehen und auch fir den groRraumigen Uberdrtlichen Biotopverbund eine
wichtige Funktion erfillen.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Nationale Naturmonument sowie kumulative Wirkungen
durch bestehende und geplante Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu
prifen und durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: erheblich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prafkriterium: Nationales Naturmonument (Zone I+ll)

Gebietshezeichnung: Griunes Band Thiringen Kennnummer: 17140001

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 5,72 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung durch die LandesstraRe L 2604 vorhanden, die dstlich der geplanten
Gewerbeflache verlauft. Zudem ist unmittelbar westlich der L 2604 eine Gewerbeflache (ID 408 bzw.
409-1) geplant, die voraussichtlich ebenfalls Auswirkungen auf das Nationale Naturmonument hat.

Bewertung des Konflikts:

Im Siden grenzt an die geplante Gewerbeflache unmittelbar der einstige Grenzstreifen der
Deutschen Demokratischen Republik an, der als Nationales Naturmonument "Griines Band
Thiringen" gesetzlich geschitzt ist. Das "Griine Band Thiringen" soll als Teil eines europaischen und
nationalen Biotopverbundsystems entwickelt werden und erfillt auch fir den groRraumigen
Uberdrtlichen Biotopverbund eine wichtige Funktion. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung
der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann
deshalb nicht abschlie3end bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Nationalen
Naturmonuments durch Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder VerminderungsmafRnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Nationale Naturmonument sowie kumulative Wirkungen
durch bestehende und geplante Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu
prufen und durch geeignete MaRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschétzen - Priifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich
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Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Werra Kennnummer: 2636002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 10,11 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung durch die LandesstralRe L 2604 vorhanden, die teilweise direkt
entlang der geplanten Gewerbeflache, zwischen der Planungsflache und dem LSG, verlauft. Zudem
ist unmittelbar westlich der L 2604 eine Gewerbeflache (ID 408 bzw. 409-1) geplant, die
voraussichtlich ebenfalls Auswirkungen auf das LSG hat.

Bewertung des Konflikts:

Ostlich und nordéstlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Werra", das sich stellenweise in nur ca. 100 m Entfernung von der Planungsflache
befindet. Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) ist wesentlicher Bestandteil eines gro3raumigen
Uberortlichen Biotopverbundsystems. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der
gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht
abschlieRend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch
Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene
erfolgen kann, kann die Planung unverdndert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmaf3nahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sowie kumulative Wirkungen
durch bestehende und geplante Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu
prifen und durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

FFH-Gebiet Ulster (DE-5225-305)

Betroffen durch: Wirkraum Entfernung zur Festlegung: 863 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Zwischen der Planung und dem davon sidlich in Thiringen gelegenen FFH-Gebiet liegen Industrie-
und Gewerbeflachen, sowie Siedlungsflachen und die L 2604. Nérdlich befinden sich Bahnschienen,
die B 62 und Industrie- und Gewerbegebiete. Ostlich der Planung liegen Industrie- und
Gewerbeflachen, sowie Siedlungsflachen und eine landwirtschaftliche Hof- und Gebaudeflache. Im
Westen liegt entfernt eine Kalihalde.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

FFH-Gebiet Werra zwischen Phillippsthal und Herleshausen (DE-5125-350)

Betroffen durch: Wirkraum ‘ Entfernung zur Festlegung: 808 m

Einfluss von Vorbelastungen:

Das FFH-Gebiet ist nordlich, stdlich und westlich der Planung gelegen. Dazwischen befinden sich
Stromtrassen und im Norden Siedlungsflache und die L 3172, sowie westlich kleinflachig
Wohnsiedlungsflache. Sidlich befinden sich zudem Bahnschienen, die B 62, Siedlungs- und
Industrie- und Gewerbeflachen.

Bewertung des Konflikts:
Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen vertraglich.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von den ermittelten Auswirkungen auf Umweltbelange sind die Inanspruchnahme und Einwirkung auf
das Nationale Naturmonument "Grunes Band Hessen" als erheblicher Konflikt bewertet. Das
Vorhaben sollte zur Konfliktvermeidung und Minimierung um diese Flache verkleinert werden. Fir die
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Ubrigen Konflikte ist eine abschlieRende Einschatzung der Beeintrachtigung erst auf der
nachfolgenden Planungsebene mdoglich.

Raumordnerische Abwéagung

Die Planungsflache wird um den Bereich des "Nationalen Naturmonuments Griines Band Hessen
(Zone II)" reduziert und, mit der dstlich anschlieBenden geplanten Gewerbeflache (ID 408)
zusammengefasst, als "luG besondere Zweckbestimmung - Alternative 1" (ID 409-1) in den
Regionalplanentwurf aufgenommen.

Gesamtbewertung

Es ist eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt zu erwarten. Das Projekt wird zur
Reduzierung der Umweltauswirkungen angepasst.
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409-1 - Gewerbeflache Philippsthal "GE K+S"

Allgemeine Informationen

Planzeichen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe mit besonderer Zweckbestimmung
Planung

Bezeichnung der Gewerbeflache Philippsthal "GE K+S"

Festlegung

SUP-ID 409 Alternativen-Nr. 1

Landkreis(e) Kreis Hersfeld-Rotenburg

Gemeinde(n) Philippsthal (Werra)

Ortsteil(e) Philippsthal

Flache geplant 10,82 ha Flache festgelegt | 10,82 ha

Festlegung im Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Planung, Vorbehaltsgebiet fir Natur

RPN 2009 und Landschaft, Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen,
Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet fiir Forstwirtschaft

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Schutzgut: Flache, Boden

Prifkriterium: Besonders schiitzenswerter Boden

Gebietsbezeichnung: Ertragssichere Boden mit sehr Kennnummer: C

hoher Grundwasser- und Klimaschutzfunktion

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Flacheninanspruchnahme 7,82 ha

Bewertung des Konflikts:

Die Planungsflache stellt eine Beeintrachtigung des Schutzgutes im Umfang von ca. 7,8 ha dar. In
Anbetracht der Gesamtgréf3e des Schutzgutes im Raum Philippsthal ist die Beeintrachtigung durch
die Planung als mittel anzunehmen.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: moderat

Schutzgut: Menschen, insbes. die menschl. Gesundheit

Prufkriterium: Vorranggebiet Siedlung Bestand

Gebietsbezeichnung: Philippsthal (Werra) Kennnummer: 632016
Wirkfaktor: Entfernung zum Prufkriterium:
Visuelle Wirkung 454 m

Bewertung des Konflikts:

Auf Regionalplanebene kann keine abschlieRende Einschatzung der visuellen Beeintrachtigung des
Schutzguts durch die optische Wirkung der Planung erfolgen, da die Art und Ausgestaltung der
Bebauung durch die Planausweisung nicht festgelegt wird. Dies kann erst auf der nachgelagerten
Planungsebene erfolgen. Potenzielle negative Auswirkungen sind durch geeignete Ma3nahmen zu
vermeiden bzw. zu minimieren. Die Planung kann unverandert beibehalten werden.

Mogliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Als potenzielle MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von visuellen Beeintrachtigungen
kommen auf der nachfolgenden Planungsebene beispielsweise eine Anpassung der Baugrenzen,
Festsetzungen zur Bauweise und Gebaudehthe sowie entsprechende Eingriinungen und
Einfriedungen in Betracht.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Nationales Naturmonument (Zone I+l1)

Gebietsbezeichnung: Grines Band Hessen Zone |l | Kennnummer:

Seite 349



Umweltbericht zum Regionalplan Nordosthessen - Entwurf (Stand Juni 2024)
Prufboégen zur Strategischen Umweltpriifung
Vorranggebiet Industrie und Gewerbe mit besonderer Zweckbestimmung Planung

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 9,29 ha

sowie Barrierewirkung
Bewertung des Konflikts:
Westlich unmittelbar angrenzend und 6stlich in ca. 130 m Entfernung von der geplanten
Gewerbeflache befinden sich Flachen, die als Zone Il des Nationalen Naturmonuments "Griines Band
Hessen" festgesetzt sind. Die Zone Il des Nationalen Naturmonuments umfasst R&ume mit
besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung, die als reprasentative und bedeutende Abschnitte des
europaischen und nationalen Biotopverbundsystems unter gesetzlichem Schutz stehen und auch fur
den groRraumigen Uberdrtlichen Biotopverbund eine wichtige Funktion erfillen. Auf
Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen
Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht abschlieBend bewertet werden, ob es zu
Beeintrachtigungen des Nationalen Naturmonuments durch Emissionen oder Barrierewirkungen
kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung
unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmafnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Nationale Naturmonument sowie kumulative Wirkungen
durch bestehende und geplante Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu
prifen und durch geeignete Malinahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Prafkriterium: Nationales Naturmonument (Zone I+ll)

Gebietsbezeichnung: Grunes Band Thiringen Kennnummer: 17140001

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 9,38 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:

Es ist bereits eine Vorbelastung durch die LandesstralRe L 2604 vorhanden, die dstlich der geplanten
Gewerbefléche verlauft.

Bewertung des Konflikts:

Im Siden grenzt an die geplante Gewerbeflache unmittelbar der einstige Grenzstreifen der
Deutschen Demokratischen Republik an, der als Nationales Naturmonument "Griines Band
Thuringen" gesetzlich geschitzt ist. Das "Griine Band Thuringen" soll als Teil eines europaischen und
nationalen Biotopverbundsystems entwickelt werden und erfillt auch fiir den groRrdumigen
Uberdrtlichen Biotopverbund eine wichtige Funktion. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung
der Art der gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann
deshalb nicht abschlieRend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Nationalen
Naturmonuments durch Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der
nachgelagerten Planungsebene erfolgen kann, kann die Planung unverandert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Nationale Naturmonument sowie kumulative Wirkungen
durch bestehende und geplante Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu
prufen und durch geeignete MalRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

Schutzgut: Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Prifkriterium: Qualifiziertes Landschaftsschutzgebiet

Gebietsbezeichnung: Auenverbund Werra Kennnummer: 2636002

Wirkfaktor: Betroffene Flache des Prifkriteriums:
Larm-, Schadstoff-, Staub- und Geruchsemissionen 19,96 ha

sowie Barrierewirkung

Einfluss von Vorbelastungen:
Es ist bereits eine Vorbelastung durch die LandesstraRe L 2604 vorhanden, die unmittelbar entlang
der geplanten Gewerbeflache, zwischen der Planungsflache und dem LSG, verlauft.
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Bewertung des Konflikts:

Ostlich und nordéstlich der geplanten Gewerbeflache erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet
"Auenverbund Werra", das sich stellenweise in nur ca. 60 m Entfernung von der Planungsflache
befindet. Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) ist wesentlicher Bestandteil eines groRraumigen
Uberortlichen Biotopverbundsystems. Auf Regionalplanebene erfolgt keine Festlegung der Art der
gewerblichen Nutzung und der genauen Ausgestaltung des Gewerbegebietes. Es kann deshalb nicht
abschlieRend bewertet werden, ob es zu Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes durch
Emissionen oder Barrierewirkungen kommt. Da dies erst auf der nachgelagerten Planungsebene
erfolgen kann, kann die Planung unverdndert beibehalten werden.

Mdgliche Vermeidungs- oder Verminderungsmalnahmen:

Potenzielle negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet sowie kumulative Wirkungen
durch bestehende und geplante Nutzungen sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu
prufen und durch geeignete MalRnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Voraussichtlicher Grad der Beeintrachtigung: nicht abzuschéatzen - Prifung auf nachfolgender
Ebene erforderlich

FFH-Vorprufung

| Es befindet sich kein Natura-2000-Gebiet im Untersuchungsraum.

Ergebnis der Prifung

Umweltfachliche Bewertung

Von der Planung geht voraussichtlich mindestens eine mittlere Beeintrachtigung fiir das Schutzgut
Boden aus. Es konnte jedoch keine abschlieRende Einschéatzung zu allen Umweltauswirkungen
erfolgen, da hierfur wesentliche Rahmenbedingungen durch die Planausweisung selbst nicht
festgelegt werden. Die Beeintrachtigung der Umwelt kann daher erst auf der nachfolgenden
Planungsebene vollstandig bestimmt werden. Unter Berlicksichtigung der betroffenen Schutzguter
kann eine (erhebliche) Beeintrachtigung auf nachgelagerter Ebene durch geeignete MalRnahmen
voraussichtlich vermindert oder vermieden werden. Dennoch sollte ein alternativer Zuschnitt, eine
Verlagerung oder ein Entfall der Planungsflache geprift werden, um die Umweltauswirkungen zu
verringern oder zu vermeiden.

Raumordnerische Abwéagung

Die um den Konfliktbereich "Nationales Naturmonument" reduzierte Gebietsabgrenzung wird als IuG
besonderer Zweckbestimmung Planung in den Regionaplanentwurf aufgenommen. Die Flache wird in
der Gesamtabwéagung als Betriebsflache fur die geplante Haldenabdeckung als geeignet angesehen.

Gesamtbewertung

Eine abschlieRende Beurteilung der Umweltbeeintrachtigung ist auf Regionalplanebene nicht
maoglich. Auf nachfolgender Ebene ist eine weitergehende Prifung erforderlich. Das Projekt
wird unverandert beibehalten.
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	Anhang C
	Vorranggebiete Industrie und Gewerbe Planung
	21 – Gewerbefläche Espenau "GE östlich der Bahnstrecke"
	42 – Gewerbefläche Calden "GE ehemaliger Flugplatz"
	45 – Gewerbefläche Hofgeismar "GE Süd"
	46 – Gewerbefläche Lohfelden Crumbach "Am Bergshäuser Weg"
	66 – Gewerbefläche Twistetal Berndorf "Nord"
	70 – Gewerbefläche Kirchheim "An der A7"
	77 – Gewerbefläche Schwalmstadt Treysa, Florshain "Gewerbegebiet an der A49"
	78 – Gewerbefläche Schwalmstadt Treysa "Mitte"
	81 – Gewerbefläche Homberg "Gewerbegebiet Süd"
	82 – Gewerbefläche Grebenstein Burguffeln "Interkommunales Gewerbegebiet"
	83 – Gewerbefläche Trendelburg Deisel "Erweiterung Gewerbegebiet Süd"
	86 – Gewerbefläche Bad Karlshafen "Erweiterung Gewerbegebiet"
	88 – Gewerbefläche Wolfhagen Breuna "IKZ Niederelsungen"
	96 – Gewerbefläche Wolfhagen "Gewerbegebiet Nord"
	99 – Gewerbefläche Eichenzell Kerzell "Logistikpark Süd"
	100 – Gewerbefläche Eichenzell Löschenrod "Logistikpark Nord"
	105 – Gewerbefläche Künzell Keulos
	106 – Gewerbefläche Künzell  "Interkommunales Gewerbegebiet"
	126 – Gewerbefläche Eschwege Niederhone "Nord"
	128 – Gewerbefläche Eschwege Oberhone "GE Süd"
	129 – Gewerbefläche Wehretal Reichensachsen "Goldene Äcker"
	130 – Gewerbefläche Sontra Lindenau "Husarenkaserne Süd"
	131 – Gewerbefläche Sontra "Seegel West"
	134 – Gewerbefläche Hessisch Lichtenau "Kaserne Nord"
	135 – Gewerbefläche Hessisch Lichtenau Walburg "GE östlich Walburg"
	140 – Gewerbefläche Wanfried "Nord"
	142 – Gewerbefläche Herleshausen "Ost"
	144 – Gewerbefläche Körle "Nord"
	147 – Gewerbefläche Kaufungen / Lohfelden "IKZ Papierfabrik"
	148 – Gewerbefläche Grebenstein "Süd"
	149 – Gewerbefläche Wolfhagen Niederelsungen "Hiddeser Feld Ost"
	150 – Gewerbefläche Zierenberg Oelshausen "West"
	151 – Gewerbefläche Schauenburg Elgershausen "GE Süd"
	152 – Gewerbefläche Edermünde Grifte "IKZ Ost"
	153 – Gewerbefläche Edermünde Holzhausen "West"
	158 – Gewerbefläche Gudensberg "IKZ Besser Straße"
	159 – Gewerbefläche Gudensberg "West"
	160 – Gewerbefläche Gudensberg "Mitte"
	169 – Gewerbefläche Felsberg Gensungen "Nord"
	170 – Gewerbefläche Fulda Lehnerz "GE Nord"
	171 – Gewerbefläche Felsberg "West 2"
	172 – Gewerbefläche Melsungen "Nord"
	176 – Gewerbefläche Spangenberg "West"
	177 – Gewerbefläche Malsfeld Ostheim "Mittleres Fuldatal"
	178 – Gewerbefläche Wehretal Reichensachsen "Nord"
	181 – Gewerbefläche Guxhagen "West"
	189 – Gewerbefläche Melsungen Adelshausen "Süd"
	196 – Gewerbefläche Burgwald Bottendorf "IKZ"
	199 – Gewerbefläche Niedenstein "GE Nord"
	203 – Gewerbefläche Fritzlar "GE Süd"
	204 – Gewerbefläche Fritzlar "GE Nord"
	206 – Gewerbefläche Bad Zwesten "GE Ost"
	207 – Gewerbefläche Borken "Industriepark"
	208 – Gewerbefläche Borken Kleinenglis "GE Süd"
	212 – Gewerbefläche Neuental Waltersbrück "IKZ Schwalm-Eder-West"
	214 – Gewerbefläche Wabern "GE Nord"
	218 – Gewerbefläche Gemünden "GE Süd"
	223 – Gewerbefläche Allendorf Rennertehausen "Nord"
	224 – Gewerbefläche Allendorf Rennertehausen "GE B253"
	225 – Gewerbefläche Hatzfeld Reddighausen "GE Süd"
	226 – Gewerbefläche Battenberg "GE West"
	227 – Gewerbefläche Fulda Dietershan " GE Geißhecke"
	231 – Gewerbefläche Bad Wildungen Wega "GE Bahnhof"
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	237 – Gewerbefläche Vöhl Dorfitter "GE Nord"
	242 – Gewerbefläche Korbach "GE Nord"
	243 – Gewerbefläche Korbach "GE West"
	250 – Gewerbefläche Bad Arolsen Mengeringhausen "GE Süd"
	253 – Gewerbefläche Diemelstadt Rhoden "GE Nord"
	259 – Gewerbefläche Bad Hersfeld Petersberg "Amazon"
	265 – Gewerbefläche Petersberg Marbach "Süd"
	266 – Gewerbefläche Petersberg Steinau "West"
	267 – Gewerbefläche Petersberg "GE Ost"
	281 – Gewerbefläche Fulda Großenlüder "GE Industriegebiet Fulda West"
	282 – Gewerbefläche Fulda Sickels "GE West"
	283 – Gewerbefläche Fulda Kohlhaus "GE Süd"
	284 – Gewerbefläche Großenlüder "GE Nord"
	286 – Gewerbefläche Großenlüder Müs "GE Ost"
	287 – Gewerbefläche Großenlüder Eichenau "GE Eichenau"
	288 – Gewerbefläche Bad Salzschlirf "GE Süd"
	292 – Gewerbefläche Neuhof Dorfborn "GE West"
	293 – Gewerbefläche Neuhof Dorfborn "GE Ost"
	294 – Gewerbefläche Kalbach Niederkalbach "GE Mitte"
	297 – Gewerbefläche Neuhof "IKZ Neuhof"
	298 – Gewerbefläche Flieden Rückers "GE  Mitte"
	302 – Gewerbefläche Ebersburg Thalau "GE West"
	303 – Gewerbefläche Ebersburg Thalau "IKZ Region Fulda Ost"
	306 – Gewerbefläche Tann "GE Ost"
	308 – Gewerbefläche Dipperz "GE Süd"
	311 – Gewerbefläche Hofbieber "GE West"
	319 – Gewerbefläche Hünfeld "IKZ West"
	320 – Gewerbefläche Burghaun Hünhan "GE Nord"
	322 – Gewerbefläche Bebra "GE Bebra Südwest"
	323 – Gewerbefläche Rotenburg Lispenhausen "GE Süd"
	324 – Gewerbefläche Bebra "GE Nord"
	325 – Gewerbefläche Bebra "GE West"
	331 – Gewerbefläche Eiterfeld "GE Ost"
	334 – Gewerbefläche Niederaula Niederjossa "GE Gleberück"
	335 – Gewerbefläche Niederaula "GE Mitte"
	336 – Gewerbefläche Waldkappel "GE Umspannwerk"
	337 – Gewerbefläche Waldkappel "IKZ Waldkappel"
	344 – Gewerbefläche Rotenburg "GE Ost"
	345 – Gewerbefläche Witzenhausen "GE B27"
	348 – Gewerbefläche Friedewald "GE Aco passavant"
	350 – Gewerbefläche Friedewald "GE Ost"
	351 – Gewerbefläche Friedewald "GE Wolfstall"
	352 – Gewerbefläche Friedewald Lautenhausen "GE IKZ"
	353 – Gewerbefläche Korbach "GE Ost"
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